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VERKAUFSPROSPEKT 
 

 
Bankhaus Bauer Premium Select 

 
(Fonds commun de placement gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 

17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen) 

 
(Nebst Allgemeinem Verwaltungsreglement und Sonderreglement) 

Die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen an dem in diesem Verkaufsprospekt behandelten 
Investmentfonds Bankhaus Bauer Premium Select (der „Fonds“) erfolgt auf Basis des 
Verkaufsprospektes, des Allgemeinen Verwaltungsreglements in Verbindung mit dem 
Sonderreglement in der jeweils geltenden Fassung und der Basisinformationsblätter. Das 
Allgemeine Verwaltungsreglement und das Sonderreglement sind im Anschluss an diesen 
Verkaufsprospekt abgedruckt. Der Verkaufsprospekt bildet mit dem Allgemeinen 
Verwaltungsreglement und dem Sonderreglement eine sinngemäße Einheit; sie ergänzen sich 
deshalb. Der Verkaufsprospekt sowie das Allgemeine Verwaltungsreglement und das 
Sonderreglement bilden gemeinsam als zusammenhängende Bestandteile die 
Vertragsbedingungen des Fonds. 

Der Verkaufsprospekt ist nur gültig in Verbindung mit dem Allgemeinen Verwaltungsreglement, dem 
Sonderreglement und dem letzten veröffentlichten Jahresbericht des Fonds. Liegt der Stichtag des 
letzten Jahresberichtes länger als acht Monate zurück, ist dem Erwerber zusätzlich der letzte 
Halbjahresbericht zur Verfügung zu stellen. Beide Berichte sind Bestandteil der Verkaufsunterlagen. 
Durch die Zeichnung eines Anteils erkennt der Anteilinhaber den Verkaufsprospekt an. 

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationen (Basisinformationsblatt) sowie die Halbjahres- und 
Jahresberichte des Fonds sind kostenlos bei folgenden Stellen erhältlich: 

 
 

▪ HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg 

 

 
Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen dürfen nicht abgegeben 
werden. Die Verwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 
(„HANSAINVEST“)  haftet nicht, wenn und soweit Auskünfte oder Erklärungen abgegeben werden, 
die vom aktuell gültigen Verkaufsprospekt oder den Basisinformationsblättern abweichen. 

 
Die HA NS AI N VE ST  Hans ea t i s c he  I nv e s t m en t - G m bH  und die Anteile des Fonds sind 
und werden nicht gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 in seiner gültigen 
Fassung registriert. Die Anteile des Fonds sind und werden nicht gemäß dem United States 
Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen eines 
Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) registriert. Anteile des Fonds dürfen 
weder in den USA - einschließlich der dazugehörigen Gebiete - noch einer US-Person oder 
auf deren Rechnung angeboten oder verkauft werden. Antragsteller müssen gegebenenfalls 
darlegen, dass sie keine US-Person sind und Anteile weder im Auftrag von US-Personen erwerben 
noch an US-Personen weiterveräußern. US-Personen sind Personen, die Staatsangehörige der 
USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben und/oder dort steuerpflichtig sind. US-Personen können 
auch Personen- oder Kapitalgesellschaften sein, die gemäß den Gesetzen der USA bzw. eines 
US-Bundesstaats, Territoriums oder einer US-Besitzung gegründet werden. 
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Sollte die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH bzw. die Register- und 
Transferstelle Kenntnis davon erlangen, dass es sich bei einem Anteilinhaber um eine US-
Person handelt oder die Anteile zugunsten einer US-Person gehalten werden, so steht den 
vorgenannten Gesellschaften das Recht zu, die unverzügliche Rücknahme dieser Anteile 
zum jeweils gültigen und letztverfügbaren Anteilwert zu verlangen. 

 
Bei Geldtransfers werden persönliche Daten verarbeitet. Dies geschieht teilweise auf Ebene der die 
Zahlung abwickelnden Bank, aber auch auf Ebene spezialisierter Gesellschaften, wie SWIFT 
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ). Die Bearbeitung und Übermittlung 
von Daten kann auch durch Datenverarbeitungszentralen in anderen europäischen Ländern und in 
den USA erfolgen. Sie unterliegen dann dortigem, lokalem Recht. Daraus folgt, dass amerikanische 
Behörden zur Terrorismusbekämpfung Zugang zu in solchen Zentren gespeicherten Daten fordern 
können. Jeder Kunde, der seine Bank beauftragt, Zahlungsanweisungen oder andere Operationen 
auszuführen, stimmt implizit der Tatsache zu, dass alle zur vollständigen Abwicklung einer 
Transaktion notwendigen Datenelemente außerhalb Luxemburgs bekannt werden können. 

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Zeichnungen, die auf elektronischem Wege zustande 
gekommen sind, können sich Anleger auch an die Online-Streitbeilegungsplattform der EU wenden 
(www.ec.europa.eu/consumers/odr). Als Kontaktadresse der Verwaltungsgesellschaft kann dabei 
folgende E-Mail verwendet werden: info@hansainvest.de . Die Plattform ist selbst keine 
Streitbeilegungsstelle, sondern vermittelt den Parteien lediglich den Kontakt zu einer zuständigen 
nationalen Schlichtungsstelle. 

 
Die in diesem Verkaufsprospekt und in den Basisinformationsblättern enthaltenen Informationen 
ersetzen nicht die persönliche Beratung, welche bei dem Anlegen von Geldern zu empfehlen ist. 
Die deutsche Fassung dieses Verkaufsprospektes ist maßgeblich.

http://www.ec.europa.eu/consumers/odr)
mailto:.
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Der Fonds 

Anteilklassen 

Die Verwaltungsgesellschaft 

 

 

 
Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene Fonds Bankhaus Bauer Premium Select ist 
ein nach luxemburgischem Recht in der Form eines „fonds commun de placement” errichtetes 
Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Der Fonds unterliegt Teil I 
des Luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame 
Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz vom 17. Dezember 2010") und erfüllt 
entsprechend die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Juli 2009. Der Fonds unterliegt darüber hinaus den Regelungen der Richtlinie 
2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates. 

 
Es handelt sich nicht um einen kapitalgarantierten Fonds, d.h. dem Anteilinhaber kann nicht 
die vollständige Rückzahlung seiner Einlage garantiert werden. 

 

 

 
Für den Fonds können Anteilklassen im Sinne der Vorschriften des Allgemeinen 
Verwaltungsreglements und des Sonderreglements gebildet werden, die sich hinsichtlich der 
Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlages, der Währung des 
Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der 
Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale 
unterscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der 
Verwaltungsgesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft kann ferner nach ihrem Ermessen 
beschließen, die Merkmale einer Anteilklasse im Einklang mit den von der Verwaltungsgesellschaft 
jeweils festgelegten Verfahren zu ändern. 

 
Die bei Drucklegung dieses Verkaufsprospektes tatsächlich aufgelegten Anteilklassen sind im 
Abschnitt „Der Fonds Bankhaus Bauer Premium Select im Überblick“ aufgeführt. 

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den ganzen Fonds zulässig , er kann 
nicht für einzelne Anteilklassen oder Gruppen von Anteilklassen erfolgen. Eine Ausnahme bilden 
Währungskurssicherungsgeschäfte, deren Ergebnis bestimmten Anteilklassen zugeordnet wird, und 
die für die anderen Anteilklassen keine Auswirkungen auf die Anteilwertentwicklung haben. 

 

 

 
Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, 
welche am 2. Januar 1969 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht auf 
unbestimmte Dauer gegründet wurde. Sie hat ihren Sitz in Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg und 
ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Registernummer HRB 12891 
eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag der Verwaltungsgesellschaft ist beim Handelsregister des 
Amtsgerichts Hamburg hinterlegt. Zwischenzeitliche Änderungen des Gesellschaftsvertrages sind 
dort ebenfalls hinterlegt.  
 
Das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Das 
Eigenkapital der Verwaltungsgesellschaft beträgt EUR 10.500.000,00. 
Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des deutschen 
Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Die Verwaltungsgesellschaft hat der für sie zuständigen 

Verkaufsprospekt 
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Finanzaufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) die Absicht 
angezeigt im Großherzogtum Luxemburg die kollektive Vermögensverwaltung von OGAW 
auszuüben. Mit Datum vom 26. Januar 2018 hat die BaFin der Verwaltungsgesellschaft mitgeteilt, 
dass sie der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur 
Financier („CSSF“) die Absichtsanzeige der Verwaltungsgesellschaft weitergeleitet hat.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über eine Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb als OGAW-
Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie als externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem 
KAGB. Sie darf daher u.a. Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß 
§ 1 Abs. 2 i.V.m. §§ 192 ff. KAGB verwalten. 
 
Die Gesellschaft darf daneben EU-OGAW, EU-AIF oder ausländische AlF, deren zulässige 
Vermögensgegenstände denen für inländische Investmentvermögen entsprechen, verwalten. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die zur Förderung des Vertriebs von 
Aktien und/oder Anteilen an OAGW in Luxemburg und Deutschland und zur Auflegung und 
Verwaltung von OGAW notwendig oder nützlich sind. Die Verwaltung von luxemburgischen und 
deutschen OGAW umfassen insbesondere die Anlageverwaltung (Portfolioverwaltung und/oder 
Risikomanagement) und/oder zusätzliche Aktivitäten betreffend die Administration und/oder den 
Vertrieb und/oder Tätigkeiten in Zusammenhang mit den Vermögenswerten von OGAW.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft entspricht den Anforderungen der geänderten Richtlinie 2009/65/EG 
des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und sie verfügt in Einklang mit den auf sie 
anwendbaren deutschen KAGB und Verwaltungsvorschriften der BaFin über ausreichende und 
angemessene organisatorische Strukturen und interne Kontrollmechanismen.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und Geschäftsleitung des Fonds verantwortlich. 
Sie darf für Rechnung des Fonds alle Geschäftsleitungs- und Verwaltungsmaßnahmen und alle 
unmittelbar oder mittelbar mit dem Fondsvermögen verbundenen Rechte ausüben. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ehrlich, redlich, 
professionell und unabhängig von der Verwahrstelle ausschließlich im Interesse der Anleger. Die 
Verwaltungsgesellschaft erfüllt ihre Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines bezahlten 
Bevollmächtigten. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann im Zusammenhang mit der Verwaltung der Aktiva des Fonds 
unter eigener Verantwortung und Kontrolle einen Portfolioverwalter und/oder Anlageberater 
bestellen oder hinzuziehen und mit der täglichen Anlagepolitik betrauen. Der Portfolioverwalter 
und/oder Anlageberater wird für die erbrachten Leistungen entweder aus der 
Verwaltungsvergütung der Verwaltungsgesellschaft oder unmittelbar aus dem Fondsvermögen 
vergütet. Die prozentuale Höhe, Berechnung und Auszahlung sind in dem Verkaufsprospekt 
aufgeführt.  
 
Die Anlageentscheidung, Ordererteilung und Auswahl der Broker sind ausschließlich der 
Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, soweit kein Portfolioverwalter mit der Verwaltung des 
Fondsvermögens beauftragt wurde. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, unter Wahrung ihrer eigenen Verantwortung und ihrer 
Kontrolle, eigene Tätigkeiten auf Dritte auszulagern bzw. Aufgaben auf Dritte zu übertragen. Die 
Auslagerung von Tätigkeiten und die Übertragung von Aufgaben dürfen die Wirksamkeit der 
Beaufsichtigung durch die Verwaltungsgesellschaft in keiner Weise beeinträchtigen. Insbesondere 
darf die Verwaltungsgesellschaft durch die Auslagerung von Tätigkeiten und der Übertragung von 
Aufgaben nicht daran gehindert werden, im Interesse der Anleger zu handeln.  
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Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen ihrer Verwaltungsbefugnis zu ergreifende 
Verwaltungsmaßnahmen mit Wertpapiergeschäften oder Verwaltungsaufgaben für ihre übrigen 
Kunden zusammenfassen. In diesem Rahmen ist sie zur Zusammenfassung von Kundenaufträgen 
berechtigt, sofern dies im Einklang mit ihren vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten steht. Bei der 
Zuteilung auf die einzelnen Depots, soweit die Ausführung zu mehr als einem Kurs erfolgt ist, wird 
ein nach dem arithmetischen Mittel gebildeter Mischkurs zugrunde gelegt. In Einzelfällen kann eine 
solche Zusammenlegung für den Fonds daher durch entsprechende Rundungen marginal nachteilig 
sein. Wenn der Auftrag nicht vollständig ausgeführt werden kann, führt die Verwaltungsgesellschaft 
die Kundenaufträge (einschließlich des Auftrags des Fonds) anteilig gemäß den ursprünglichen 
Anweisungen durch. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Teil der Verwaltungsvergütung sowie ganz oder teilweise 
etwaige Ausgabeaufschläge an ihre Vertriebspartner in Form von Provisionszahlungen für deren 
Vermittlungsleistungen weitergeben. Die Höhe der Provisionszahlungen wird je nach Vertriebsweg 
in Abhängigkeit vom Bestand oder vom durchschnittlichen Bestand des vermittelten Fondsvolumens 
bemessen. Dabei kann ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung in Form von 
Provisionszahlungen an die Vertriebspartner der Verwaltungsgesellschaft weitergegeben werden. 
Zudem können aus Zielfondsinvestments ganz oder teilweise Bestandsprovisionen an die 
Verwahrstelle, den Investmentmanager, die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Vertriebsstellen 
fließen. Zusätzlich kann aus Zielfondsinvestments ein Anteil der jährlichen Verwaltungsvergütung 
dieser Fonds ganz oder teilweise als Rückvergütung an die Verwahrstelle, den Investmentmanager, 
die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Vertriebsstellen fließen. Über die Verwaltungsvergütung 
hinaus können die Vertriebspartner von der Verwaltungsgesellschaft eine zusätzliche Vergütung 
erhalten, wenn sie aus dem Gesamtangebot der Verwaltungsgesellschaft Produkt ein einem 
Umfang vertreiben, der einen vorab definierten Schwellenwert überschreitet. Daneben kann die 
Verwaltungsgesellschaft ihren Vertriebspartnern weitere Zuwendungen in Form von 
unterstützenden Sachleistungen (z.B. Mitarbeiterschulungen) und ggf. Erfolgsboni, die ebenfalls mit 
den Vermittlungsleistungen der Vertriebspartner im Zusammenhang stehen, gewähren, welche nicht 
dem Fondsvermögen gesondert in Rechnung gestellt werden. Die Zuwendungen stehen den 
Interessen der Anleger nicht entgegen, sondern sind darauf ausgelegt, die Qualität  der 
Dienstleistungen seitens der Vertriebspartner aufrechtzuerhalten und weiter zu verbessern. Nähere 
Informationen zu den Zuwendungen können die Anleger von den Vertriebspartnern erfahren. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft handelt in eigenem Namen und für gemeinschaftliche Rechnung der 
Anteilinhaber des Fonds. Sie handelt unabhängig von der Verwahrstelle und ausschließlich im 
Interesse der Anteilinhaber. 
 
Hinweis auf das CSSF-Rundschreiben 22/811: Die Verwaltungstätigkeit eines OGAW kann in 
drei Hauptfunktionen unterteilt werden: die Registerfunktion, die Funktion zur Berechnung und 
Abrechnung des Nettoinventarwerts und die Funktion zur Kundenkommunikation. Die 
Verwaltungsgesellschaft kann unter bestimmten Voraussetzungen und unter Berücksichtigung des 
erwähnten Rundschreibens die Durchführung einer oder mehrerer dieser Aufgaben an Dritte 
delegieren, um seine Geschäfte effizienter führen zu können. Die Delegation von Aufgaben 
entbindet die Verwaltungsgesellschaft nicht von ihren Verantwortlichkeiten. Ob und inwieweit 
bestimmte Funktionen ausgelagert / delegiert worden sind, wird in diesem Dokument dargestellt.   
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Tätigkeit als Registerstelle ("Register- und Transferstelle") an 
die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (Luxemburg) vollständig ausgelagert. 
Die Anteilwertberechnung und die Fondsbuchhaltung sowie die Kundenkommunikation werden 
von der Verwaltungsgesellschaft wahrgenommen. Die Korrespondenz und der Versand von 
Angebotsunterlagen, Finanzberichten und anderen regulatorisch erforderlichen Dokumenten an 
die Anleger erfolgt ebenfalls durch die Verwaltungsgesellschaft. 
 

Vergütungspolitik: 
Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet die Fonds unter Berücksichtigung der schutzwürdigen 
Interessen der Anteilinhaber. In diesem Zusammenhang verfügt sie u.a. über eine Politik zum 
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Umgang mit etwaigen Interessenkonflikten, eine Politik zur bestmöglichen Ausführung von 
Geschäften (Best-Execution-Policy), eine Beschwerdepolitik sowie eine Politik zum Umgang mit 
Stimmrechten. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik und -praxis festgelegt, welche den 
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere den in Artikel 111 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
aufgeführten Grundsätzen entspricht und wendet diese an. 

Die Vergütungspolitik und -praxis der Verwaltungsgesellschaft ist mit einem soliden und wirksamen 
Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich und ermutigt zu keiner Übernahme von Risiken, 
die mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der von der 
Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW nicht vereinbar sind. Die Vergütungspolitik der 
Verwaltungsgesellschaft steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, den Werten und 
den Interessen der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten OGAW und der Anleger 
dieser OGAW und umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. 

 
Die Vergütungspolitik spiegelt die Ziele der Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf eine gute 
Unternehmensführung (Corporate Governance) sowie eine nachhaltige und langfristige 
Wertschöpfung für die Anleger wider. 

 
Die Leistungsbewertung erfolgt in einem mehrjährigen Rahmen, der der Haltedauer, die den 
Anlegern des von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW empfohlen wurde, angemessen 
ist, um zu gewährleisten, dass die Bewertung auf die längerfristige Leistung des OGAW und seiner 
Anlagerisiken abstellt und die tatsächliche Auszahlung erfolgsabhängiger Vergütungskomponenten 
über denselben Zeitraum verteilt ist. Die festen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung 
stehen in einem angemessenen Verhältnis zueinander, wobei der Anteil des festen Bestandteils an 
der Gesamtvergütung hoch genug ist, um in Bezug auf die variablen Vergütungskomponenten 
völlige Flexibilität zu bieten, einschließlich der Möglichkeit, auf die Zahlung einer variablen 
Komponente zu verzichten. 

Die Verwaltungsgesellschaft hält die oben beschriebenen Vergütungsgrundsätze in einer Weise und 
in einem Umfang ein, die ihrer Größe, ihrer internen Organisation und der Art, dem Umfang und der 
Komplexität ihrer Tätigkeiten angemessen sind. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Grundsätze des Vergütungssystems festgelegt und überwacht 
deren Umsetzung. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, 
wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität d er für die 
Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen sind auf der Webseite 
der Verwaltungsgesellschaft unter www.hansainvest.de abrufbar. Auf Anfrage wird eine kostenlose 
Papierversion zur Verfügung gestellt. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet sich, Interessenkonflikte bestmöglich zu vermeiden, oder, 
falls dies nicht möglich ist, auf ein Minimum zu beschränken. Die Verwaltungsgesellschaft agiert 
jederzeit unabhängig im Interessenkonfliktmanagement und hat die strukturellen und 
prozessbezogenen Voraussetzungen geschaffen um Interessenkonflikte zu vermeiden. Ein aktives 
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Interessenkonfliktmanagement steuert Maßnahmen zur Vermeidung und Lösung von 
Interessenkonflikten. 

 
Die Anleger werden über bestehende Situationen unterrichtet, in denen die organisatorischen oder 
administrativen Vorschriften, die die Verwaltungsgesellschaft zur Steuerung von 
Interessenkonflikten festgelegt hat, nicht ausreichend sind, um mit hinreichender Sicherheit zu 
gewährleisten, dass das Risiko in Bezug auf die Schädigung der Interessen des Fonds oder seiner 
Anleger vermieden werden kann. Bei Identifikation von nicht lösbaren Interessenkonflikten 
veranlasst die Verwaltungsgesellschaft eine entsprechende Anlegerinformation (z.B. 
Veröffentlichung in den üblichen Benachrichtigungsmedien, Aktualisierung des 
Verkaufsprospektes). 

Die Geschäftspolitik der Verwaltungsgesellschaft und der verbundenen Personen besteht darin, 
Handlungen und Geschäfte zu identifizieren, zu steuern und gegebenenfalls zu verbieten, die einen 
Interessenkonflikt zwischen den einzelnen Geschäftstätigkeiten der verbundenen Person und des 
Fonds oder Anlegern oder zwischen einem und einem weiteren Teil der Anleger des Fonds 
darstellen könnten. 

Die verbundene Person sowie die Verwaltungsgesellschaft streben danach, sämtliche Konflikte 
nach den anspruchsvollsten Grundsätzen der Integrität und Fairness zu behandeln. Zu diesem 
Zweck hat die Verwaltungsgesellschaft Verfahren eingerichtet, um sicherzustellen, dass sämtliche 
Geschäftsvorgänge, die einen für den Fonds oder seine Anleger potenziell nachteiligen Konflikt 
beinhalten, mit angemessener Unabhängigkeit behandelt werden, und dass Konflikte fair gelöst 
werden. 

 
Zu diesen Verfahren gehören unter anderem: 
– Verfahren, um den Informationsaustausch zwischen Einheiten der verbundenen Person zu 
verhindern oder zu kontrollieren 
– Verfahren, um sicherzustellen, dass  alle  mit Vermögenswerten des Fonds verbundenen 

Stimmrechte ausschließlich im Interesse des Fonds und seiner Anleger ausgeübt werden; 
– Verfahren, um sicherzustellen, dass jegliche Anlagetätigkeit im Namen des Fonds im Interesse 
des Fonds und seiner Anleger erfolgt, 

– Verfahren zur Behandlung von Interessenkonflikten. 

Trotz aller gebotenen Sorgfalt und besten Bemühungen lässt sich nicht ausschließen, dass die 
organisatorischen oder administrativen Vorkehrungen der Verwaltungsgesellschaft zur Behandlung 
von Interessenkonflikten nicht ausreichen, um in einem vertretbaren Maß zu gewährleisten, dass 
potenzielle Schädigungen der Interessen des Fonds oder seiner Anteilinhaber verhindert werden. 
Ist dies der Fall, werden die betreffenden, nicht entschärften Interessenkonflikte den Anlegern auf 
der Webseite der Verwaltungsgesellschaft www.hansainvest.de, im Verkaufsprospekt sowie im 
Halbjahres- bzw. Jahresbericht gemeldet. 

 
Interessierte Anleger können weitere Informationen hierzu per E-Mail oder per Fax oder per 
Telefon bei der Verwaltungsgesellschaft anfragen. Die entsprechenden Kontaktdaten sind ferner in 
diesem Verkaufsprospekt im Abschnitt „Management und Verwaltung“ angegeben. 

 
Auf diesem Weg können interessierte Anleger sich auch über etwaige aktuelle Klageverfahren und 
die Geltendmachung von Anleger- und Gläubigerrechten informieren. 

Zum Datum des Prospekts verwaltet die Verwaltungsgesellschaft neben dem Fonds noch andere 
Fonds, einschließlich alternativer Investmentfonds : 

 
Von der Gesellschaft werden folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet: 
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Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie 

 
 aufgelegt am 

  

HANSArenta 02.01.1970 

HANSAsecur 02.01.1970 

HANSAinternational 01.09.1981 

HANSAzins 02.05.1985 

HANSAINVEST LUX UMBRELLA mit dem Teilfonds: 
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - Interbond 

03.04.1989 

HANSAeuropa 02.01.1992 

HANSAdefensive 02.11.1994 

NB Stiftungsfonds (zuvor NB Stiftungsfonds 2) 08.12.1995 

Trend Kairos Global 15.04.1996 

TBF GLOBAL VALUE 01.02.1997 

HANSAertrag 19.03.1997 

Global Equity Income (zuvor: IPAM AktienSpezial) 01.10.1997 

TBF GLOBAL INCOME 30.01.1998 

TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR 31.01.1998 

Aramea Hippokrat 22.10.1998 

HANSApost Europa (zuvor: Postbank Europa P) 04.01.1999 

HANSAbalance 01.07.1999 

D&R Strategie (Umbrella) mit dem Teilfonds: 
D&R Diamant Multi Asset (zuvor: D&R Strategie -– Select) 

23.12.1999 

HANSApost Triselect (zuvor: Postbank Triselect) 01.03.2000 

Inovesta Classic 26.05.2000 

Inovesta Opportunitiy 26.05.2000 

HANSAcentro 03.07.2000 

HANSAdynamic 03.07.2000 

apo Forte (zuvor: apo Forte INKA) 15.02.2001 

apo Mezzo (zuvor: apo Mezzo INKA) 15.02.2001 

apo Piano  (zuvor: apo Piano INKA) 15.02.2001 

HI Topselect D 17.05.2001 

HI Topselect W 17.05.2001 

HANSApost Megatrend (zuvor: Postbank Megatrend) 01.08.2001 

Millennium Global (Umbrella) mit dem Teilfonds: 
Millennium Global Opportunities 

18.12.2001 

HANSAaccura 02.01.2002 

HAC Quant (Umbrella) mit dem Teilfonds: 
HAC Quant DIVIDENDENSTARS global 

09.04.2003 

HANSApost Balanced (zuvor: Postbank Balanced) 15.10.2003 

HANSApost Eurorent  (zuvor: Postbank Eurorent) 15.10.2003 

TBF GLOBAL TECHNOLOGY  06.05.2005 

APO High Yield Spezial 01.09.2005 

Global Bond Opportunities (zuvor: IPAM 
RentenWachstum) 

04.10.2005 

efv-Perspektive-Fonds I 15.11.2005 

CH Global 02.10.2006 

Weltportfolio Ausgewogen 15.10.2007 

AES Rendite Selekt 03.12.2007 

WI SELEKT C 03.12.2007 

WI SELEKT D 03.12.2007 

Strategie Welt Select 06.12.2007 

WALLRICH (Umbrella) mit dem Teilfonds:  
WALLRICH Prämienstrategie 

06.12.2007 
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SI BestSelect 14.12.2007 

D&R Best-of-Two Classic 20.12.2007 

SI SafeInvest 02.01.2008 

apo Vivace Megatrends 01.02.2008 

IAC-Aktien Global 15.02.2008 

Primus Inter Pares Strategie Ertrag 22.02.2008 

Primus Inter Pares Strategie Wachstum 22.02.2008 

MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 29.02.2008 

MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 29.02.2008 

TOP-Investors Global 03.03.2008 

AVBV 2020 03.03.2008 

GLOBAL MARKETS DEFENDER 01.04.2008 

GLOBAL MARKETS GROWTH 01.04.2008 

GLOBAL MARKETS TRENDS 01.04.2008 

GSP Aktiv Portfolio 01.04.2028 

EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie 13.05.2008 

Aramea Balanced Convertible 15.05.2008 

Varios Flex Fonds 20.05.2008 

GFS Aktien Anlage Global 01.09.2008 

Münsterländische Bank Strategieportfolio I 01.09.2008 

Münsterländische Bank Strategieportfolio II 01.09.2008 

GF Global Select HI 15.09.2008 

Aramea Strategie I 10.11.2008 

NIELSEN (Umbrella) mit dem Teilfonds: 
NIELSEN - GLOBAL VALUE 

04.12.2008 

Aramea Rendite Plus 09.12.2008 

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen 26.03.2009 

Fidelity Demografiefonds Konservativ 26.03.2009 

Geneon Vermögensverwaltungsfonds 11.05.2009 

DuoPlus 18.05.2009 

Tomorrow's World Equity Fund  
(zuvor: Geneon Global Challenges Select) 

02.10.2009 

EQUINOX Aktien Euroland 19.10.2009 

TBF SMART POWER 07.12.2009 

Aramea Aktien Select 16.08.2010 

TOP Defensiv Plus 19.10.2010 

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible 08.11.2010 

HANSAwerte 30.12.2010 

Geneon Invest Rendite Select 06.01.2011 

KB Vermögensverwaltungsfonds 01.04.2011 

HANSAsmart Select E 04.10.2011 

PTAM Global Allocation 06.10.2011 

Apus Capital Revalue Fonds 19.10.2011 

3ik-Strategiefonds I 01.12.2011 

GUH Vermögen 01.12.2011 

3ik-Strategiefonds III 01.12.2011 

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global 28.12.2011 

SMS Ars multiplex 27.03.2012 

H1 Flexible Top Select 01.06.2012 

Rücklagenfonds 06.06.2012 

M3 Opportunitas 02.07.2012 

OLB Zinsstrategie 01.08.2012 

TBF SPECIAL INCOME 17.08.2012 

Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie 03.10.2012 

K&S Flex 03.12.2012 
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BremenKapital Aktien 14.12.2012 

BremenKapital Renten Offensiv 14.12.2012 

BRW Balanced Return 15.07.2013 

apano HI Strategie 1 19.07.2013 

TBF JAPAN 18.11.2013 

HANSAdividende 16.12.2013 

Sauren Dynamic Absolute Return 27.12.2013 

P&K Balance 30.12.2013 

D&R Wachstum Global TAA 03.02.2014 

Münsterländische Bank Stiftungsfonds 14.04.2014 

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY 22.04.2014 

Portikus International Opportunities Fonds 16.05.2014 

BRW Balanced Return Plus 01.07.2014 

Geostrategy Fund 01.10.2014 

apo Medical Core (zuvor: apo Medical Opportunities 
Institutionell) 

20.10.2014 

AES Strategie Defensiv 03.11.2014 

FSI Solid Invest Mandat VV 02.01.2015 

avesco Sustainable Hidden Champions Equity 05.01.2015 

Vermögensmandat Select 19.01.2015 

apo Medical Balance 23.02.2015 

apo Stiftung & Ertrag (zuvor: apo TopSelect Balance) 23.02.2015 

green benefit (Umrella) mit dem Teilfonds: 
Green Benefit Global Impact Fund 

25.02.2015 

KIRIX Substitution Plus 16.03.2015 

KIRIX Dynamic Plus 18.03.2015 

HANSAsmart Select G 15.04.2015 

TBF US CORPORATE BONDS 24.04.2015 

QUANTIVE Absolute Return 01.07.2015 

PECULIUM GLOBAL SELECT 03.08.2015 

FAM Renten Spezial 15.09.2015 

global online retail 01.10.2015 

Vermögenspooling Fonds Nr. 1 02.11.2015 

Vermögenspooling Fonds Nr. 2 02.11.2015 

Value Aktiv Plus 21.12.2015 

apano Global Systematik 30.12.2015 

HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global 30.12.2015 

Aramea Global Convertible 04.01.2016 

Vermögenspooling Fonds Nr. 3 11.01.2016 

A.IX-Faktor-Fonds 01.02.2016 

Mehrwertphasen Balance Plus 17.05.2016 

KIRIX Herkules-Portfolio 04.10.2016 

HANSArenten Spezial 01.12.2016 

PENSION.INVEST PLUS ® 16.01.2017 

Apo Dänische Pfandbriefe  (zuvor: Apo Dänische 
Pfandbriefe UI) 

31.01.2017 

Perspektive Global Equity Fonds  
(zuvor: Perspektive OVID Global Equity Fonds) 

15.02.2017 

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien 31.05.2017 

apo Future Health (zuvor: apo Digital Health Aktien Fonds) 01.06.2017 

PSV KONSERVATIV (zuvor: PSV KONSERVATIV ESG) 15.08.2017 

FRAM Capital Skandinavien 02.10.2017 

APUS Capital Defence  
(zuvor: Apus Capital Marathon Fonds) 

16.10.2017 

ARISTOCRATS OPPORTUNITY 26.10.2017 
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Der Zukunftsfonds 01.11.2017 

Aramea Rendite Plus Nachhaltig 30.11.2017 

Wallrich AI Libero 01.12.2017 

Global ETFs Portfolio 01.12.2017 

BRW Stable Return 01.03.2018 

TBF OFFENSIV 15.03.2018 

Vivace Multi-Strategy 28.03.2018 

PSV WACHSTUM (zuvor: PSV WACHSTUM ESG) 15.05.2018 

EFD Global Invest 01.06.2018 

Essener Stiftungsfonds 01.06.2018 

Hertford Capital (zuvor: Gehlen Braeutigam Value HI) 02.07.2018 

AI US Dynamic 31.07.2018 

Covesto Patient Capital 01.08.2018 

MLB-Basismandat 01.08.2018 

MLB-Wachstumsmandat 01.08.2018 

EVO SPECIAL SITUATIONS 03.09.2018 

KSAM-Value² 03.09.2018 

ABSOLUTE Volatility 01.11.2018 

Multi Flex+ 01.11.2018 

AFB Global Equity Select 02.01.2019 

D&R Aktien Strategie 02.01.2019 

D&R Zins Strategie 02.01.2019 

BIT Global Technology Leaders  
(zuvor: BIT Global Internet Leaders 30) 

02.01.2019 

Mainberg Special Situations Fund HI 02.01.2019 

NB Anleihen Euro 02.01.2019 

proud@work 02.01.2019 

CA Familienstrategie 10.01.2019 

BRW Global Bond 14.01.2019 

Wallrich AI Peloton 01.02.2019 

terra.point 25.02.2019 

INVIOS Vermögenbildungsfonds 01.03.2019 

SMS Ars multizins 01.03.2019 

Scandinavian Value Builder (zuvor: SK-I Süddeutschland) 01.03.2019 

Effecten-Spiegel Aktien-Fonds 15.04.2019 

Trend Kairos European Opportunities 15.04.2019 

Euro Short Duration Bonds (zuvor: IPAM EURO Anleihen) 15.04.2019 

confido Fund 02.05.2019 

Kapitalertrag Plus 02.05.2019 

avant-garde capital Opportunities Fund 01.07.2019 

High Conviction Fund (zuvor: Entrepreneur AS Select) 01.07.2019 

LONG-TERM INVESTING Aktien Global 25.07.2019 

WEALTHGATE Multi Asset Chance  01.08.2019 

TBF BALANCED 01.08.2019 

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds 08.08.2019 

GI Alpha Innovation (zuvor: G&G ValueInvesting-DLS) 16.09.2019 

Focus Fund Growth Equities HI 01.10.2019 

NB Aktien Europa 02.12.2019 

NB Aktien Global 02.12.2019 

NB Anleihen Global 02.12.2019 

RSA WeltWerte Fonds 02.01.2020 

ficon Green Dividends-INVEST 03.02.2020 

Zindstein Vermögens-Mandat 02.03.2020 

Empowerment Fonds 15.04.2020 

Ecie Fair Future Fund 15.04.2020 
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WEALTHGATE Biotech Fund  
(zuvor: WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund) 

15.04.2020 

Sparfonds Aktien 24.04.2020 

Gamma Plus  15.06.2020 

ALAP 01.07.2020 

KOEHLER Equities 15.07.2020 

D&R Aktien 03.08.2020 

AVENTOS Global Real Estate Securities Fund 01.10.2020 

LOHRE Investment Fund 01.10.2020 

NB Smart Premia 01.10.2020 

NB Real Asset Securities 02.11.2020 

BIT Global Leaders 02.11.2020 

D&R Zinsen 02.11.2020 

WEALTHGATE Multi Asset 01.12.2020 

GG Wasserstoff 15.12.2020 

MK Klimazielfonds - Investment for Future 

(zuvor: ÖKOBASIS SDG - Investments for Future) 
18.12.2020 

BRW Return 18.12.2020 

MIDAS Global Growth 04.01.2021 

Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds  
(zuvor: Sustainable Smaller Companies ESG Fund) 

04.01.2021 

AW Strategie Global Ausgewogen 04.01.2021 

Barbarossa Stable Return 15.01.2021 

Premium Bonds Select 01.02.2021 

HANSAperspektive 15.02.2021 

SVM Strategie Nr. 1 15.02.2021 

SAM Strategic Solution Fund  01.03.2021 

Global Favourites 01.03.2021 

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity 01.03.2021 

HANSAglobal Structure 01.04.2021 

Greiff Special Opportunities (zuvor: 
ActiveAllocationAssets) 

01.04.2021 

BIT Global Fintech Leaders 03.05.2021 

Tigris Small & Micro Cap Growth Fund 03.05.2021 

ELM KONZEPT 25.05.2021 

Global Balanced Opportunity Fund 01.06.2021 

Wertewerk 01.06.2021 

Human Intelligence 02.08.2021 

Aaapollo 11 Global 01.09.2021 

Aramea KAIZEN (zuvor: Aramea Rendite Global 
Nachhaltig) 

01.09.2021 

BIT Global Crypto Leaders 01.09.2021 

D&R Convexity Alpha 01.09.2021 

SAENTIS Global Invest 01.09.2021 

ROCKCAP GLOBAL EQUITY 15.10.2021 

Globale Trends innovativ 01.11.2021 

Werte & Sicherheit – Deutsche Aktien Plus 01.11.2021 

QUINT Global Opportunities 01.11.2021 

STAREN Global FutureStars (zuvor: STAREN ÖkoStars) 01.02.2022 

ARAMEA METAWORLD 01.04.2022 

H+ Top Select Opportunities 01.08.2022 

BIT Biotech Opportunities (zuvor: BC Biotech) 01.09.2022 

Qualitas Alta Value Fund 01.09.2022 

DNH Fonds 04.10.2022 

Top 25 Equities Fund 04.10.2022 
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CvR Vermögensstrategie dynamisch 01.12.2022 

D&R Aktien Nachhaltigkeit 01.12.2022 

D&R Zinsen Nachhaltigkeit 01.12.2022 

TBF FIXED INCOME 15.12.2022 

Lotus Asia Selection 28.12.2022 

A&M Experts Momentum World 01.02.2023 

Global Value Leaders Fund 01.02.2023 

NAM Future Wealth Fund 15.02.2023 

NAM Global Wealth Fund 15.02.2023 

NAM Protected Wealth Fund 15.02.2023 

Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 15.03.2023 

Werte & Sicherheit - VUB Tenoris 01.06.2023 

Werte & Sicherheit - VUB GoldZins 01.06.2023 

AXIA Global Portfolio 01.06.2023 

KSAM REBO FLEX 03.07.2023 

Aramea Laufzeitenfonds 08/2026 01.09.2023 

Empiria Max Return global 01.09.2023 

Empiria Stiftung Balance global 01.09.2023 

TBF HQL Fonds 01.09.2023 

zaldor Core Portfolio RG 01.09.2023 

DRenta Ruhestandsfonds 15.11.2023 

1 Bona Futura 01.02.2024 

Global Equity Opportunities 01.03.2024 

Aramea Laufzeitenfonds 06/2027 02.04.2024 

KB Investment Plus 15.04.2024 

HANSAreits US 15.04.2024 

Global Equity Leaders 10.06.2024 

BIT Defensive Growth 28.06.2024 

ACCESSIO LIBERTAS 01.07.2024 

Bankhaus Bauer VV Anleihen 02.09.2024 

Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation 
Fund 

02.09.2024 

PBO Global innovative markets equal weight 02.09.2024 

Gamma Plus US Invest 01.10.2024 

Elster & Partner Strategie Fonds 01.10.2024 

LK Multi Asset World Fund 01.11.2024 

Aramea Intelligence 09.12.2024 

BremenKapital FairInvest 20.12.2024 

Global Tech Favourites 03.02.2025 

The Generation Fund 14.02.2025 

NB Stiftungsfonds Select 14.03.2025 

BIT Global Multi Asset 28.04.2025 

X-CLUSIVE Obsidian 01.06.2025 

Kamaxus Resource Fund 01.07.2025 

Premium X Equity Strategy 01.07.2025 

European Defence Equity Fund (zuvor: European Defence 
Fund) 

01.07.2025 

ACCESSIO Flexibel 15.08.2025 

ACCESSIO Moderat 15.08.2025 

GSP Renten Portfolio 03.11.2025 

KSCM QuantOptimum 03.11.2025 

NB Short Term Euro 01.12.2025 

apo Volatility Dynamic 01.12.2025 

apo Volatility Income 01.12.2025 

C-Quadrat ARTS FX Mean Reversion 10.12.2025 



15  

 
Alternative Investmentfonds (AIF) 
 
Gemischte Sondervermögen 
 aufgelegt am 

  

FondsSecure Systematik 28.12.2005 

efv-Perspektive-Fonds II 02.10.2006 

efv-Perspektive-Fonds III 04.07.2007 

RM Select Invest Global 01.08.2007 

ALPHA TOP SELECT dynamic 15.10.2007 

DBC Basic Return 17.12.2007 

VAB Strategie BASIS 15.01.2008 

 
 
Sonstige Sondervermögen 
 
 aufgelegt am 

  

Leistner Capital Partners Fund  18.12.2007 

Vermögensverwaltung Systematic Return 18.12.2007 

DBC Opportunity 10.12.2008 

Vermögensverwaltung Global Dynamic 17.12.2008 

HANSAgold 02.01.2009 

IIV Mikrofinanzfonds 10.10.2011 

BremenKapital Ertrag Plus 14.12.2012 

BremenKapital Wachstum 14.12.2012 

NB Multi Asset Global 19.01.2015 

Wallrich Marathon Balance  15.09.2015 

SOLIT Wertefonds 02.01.2017 

Manganina Multi Asset 03.01.2017 

Vis Bonum Defensus 01.09.2017 

Vis Bonum Ratio 01.09.2017 

WBS Hünicke Multi Asset Strategy 01.08.2018 

Speerbridge Fund 01.04.2019 

Global Quality Top 15 01.10.2019 

EMI Fonds 01.09.2021 

Best of Green & Common Good 01.12.2022 

Red Kite Capital Fund 02.05.2023 

AKTIVID Select 02.06.2025 

Stülcken Capital Fonds 02.06.2025 

Gold Plus 01.08.2025 

 
Investmentaktiengesellschaften 
 
 aufgelegt am 

  

antea (TGV der antea InvAG mVK und TGV) 29.08.2014 

antea Strategie II  
(TGV der antea InvAG mVK und TGV) 

29.08.2014 

antea Einkommen Global  
(TGV der antea InvAG mVK und TGV) 

07.05.2018 

 
 
Die Gesellschaft verwaltet 75 Wertpapier-Spezial-Sondervermögen sowie 93 Real Asset Spezial-
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Sondervermögen (einschließlich 25 geschlossene Spezial-AIF). Zudem verwaltet sie 11 
geschlossene Publikums-AIF. 
 
Stand: 31.12.2025 
 
 

Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Anlagebeschränkungen fest, kann jedoch im Zusammenhang mit der Verwaltung der 
Aktiva des Fonds unter eigener Verantwortung und Kontrolle sowie auf Kosten des Fonds einen 
Investmentmanager hinzuziehen, soweit dieser für die Zwecke der Vermögensverwaltung 
zugelassen oder eingetragen ist und einer Aufsichtsbehörde unterliegt. 
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Die Verwaltungsgesellschaft hat die Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft als Investmentmanager 
des Fonds gemäß den rechtlichen Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und dem 
zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Investmentmanager abgeschlos senen 
Investmentmanagementvertrag bestellt. 

Der Investmentmanager hat seinen Sitz in Trentelgasse 4, 45127 Essen, Deutschland. Der 
Investmentmanager verfügt über eine Zulassung zur Vermögensverwaltung und untersteht einer 
entsprechenden behördlichen Aufsicht. 

Aufgabe des Investmentmanagers ist insbesondere die eigenständige tägliche Umsetzung der 
Anlagepolitik des Fondsvermögens und die Führung der Tagesgeschäfte der Vermögensverwaltung 
unter der Aufsicht, Verantwortung und Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft, sowie andere damit 
verbundene Dienstleistungen. 

 
Die Erfüllung dieser Aufgaben erfolgt unter Beachtung der Grundsätze der Anlagepolitik und der 
Anlagebeschränkungen des Fonds, wie sie in diesem Verkaufsprospekt beschrieben sind, sowie 
unter Beachtung der gesetzlichen Anlagebeschränkungen. Der Investmentmanager ist befugt, 
Makler sowie Broker zur Abwicklung von Transaktionen in den Vermögenswerten des Fonds 
auszuwählen. Die Anlageentscheidung und die Ordererteilung obliegen dem Investmentmanage r. 

Der Investmentmanager ist zur Entgegennahme von Geldern sowie sonstiger Vermögenswerte von 
Anteilinhabern nicht befugt. 

 
Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Investmentmanager auf eigene Kosten Anlageberater 
hinzuziehen. Ferner kann der Investmentmanager einzelne oder die Gesamtheit seiner Funktionen 
mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft an dritte natürliche oder juristische Personen unter 
Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Erfordernisse im Einklang mit der CSSF 
übertragen. Eine solche Übertragung berührt die gesetzliche Haftung der Verwaltungsgesellschaft 
nicht. Der Investmentmanager haftet seinerseits für sämtliche Handlungen dritter Personen, welche 
er nach den Bestimmungen dieses Artikels in zulässiger Weise beauftragt hat. Eine solche 
Übertragung unterliegt der vorherigen Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft. In diesem Fall wird 
der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. 

 
Der Investmentmanager kann auf eigene Kosten, eigene Gefahr und eigene Haftung hin Anlage- 
und sonstige Beratung einholen, sofern er dies für angemessen hält. 

Der Investmentmanager ist berechtigt, ohne vorherige Konsultation der Verwaltungsgesellschaft zu 
ergreifende Verwaltungsmaßnahmen mit Wertpapiergeschäften oder Verwaltungsaufgaben für 
seine übrigen Kunden zusammenzufassen. In diesem Rahmen ist er zur Zusammenfassung von 
Kundenaufträgen berechtigt, sofern dies im Einklang mit seinen vertraglichen oder gesetzlichen 
Pflichten steht. Bei der Zuteilung auf die einzelnen Depots, soweit die Ausführung zu mehr als einem 
Kurs erfolgt ist, wird ein nach dem arithmetischen Mittel gebildeter Mischkurs zu Grunde gelegt. In 
Einzelfällen kann eine solche Zusammenlegung für den Fonds daher durch entsprechende 
Rundungen marginal nachteilig sein. Wenn der Auftrag nicht vollständig ausgeführt werden kann, 
führt der Investmentmanager die Kundenaufträge (einschließlich des Auftrags des Fonds) anteilig 
gemäß den ursprünglichen Anweisungen durch. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich aus der Personenidentität / -überschneidung zwischen der 
Vertriebsgesellschaft und dem Investmentmanager Interessenkonflikte ergeben können. 

5. Der Investmentmanager (Portfoliomanager / Portfolioverwalter) 
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Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg mit Sitz in 7, rue Gabriel 
Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und 
Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 175937, wurde mit einem schriftlichen 
Vertrag zur Verwahrstelle des Fonds bestellt. Die Verwahrstelle ist eine Niederlassung der Hauck 
Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstr. 24, D-60311 Frankfurt am Main, ein deutsches 
Kreditinstitut mit Vollbanklizenz im Sinne des deutschen Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) 
und im Sinne des Luxemburger Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (in seiner 
aktuellsten Fassung). Diese ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der 
Nummer HRB 108617 eingetragen. Sowohl Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG als auch ihre 
Niederlassung in Luxemburg werden durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) beaufsichtigt. Zusätzlich unterliegt die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 
Niederlassung Luxemburg im Hinblick auf Liquidität, Geldwäsche und Markttransparenz der 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  

Alle Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle werden durch die Niederlassung ausgeübt. Deren 
Funktion richtet sich insbesondere nach dem Gesetz von 2010, dem Rundschreiben CSSF 16/644, 
dem Verwahrstellenvertrag, und dem Verkaufsprospekt. Als Zahlstelle ist sie mit der Verpflichtung 
zur Auszahlung eventueller Ausschüttungen sowie des Rücknahmepreises auf zurückgegebene 
Anteile und sonstigen Zahlungen beauftragt.  

Die Verwahrstelle 

a) stellt sicher, dass Verkauf, Ausgabe, Rücknahme, Auszahlung und Annullierung von 
Anteilen des Fonds gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie gemäß dem 
im Verwaltungsreglement festgelegten Verfahren erfolgen; 

b) stellt sicher, dass die Berechnung des Anteilwertes des Fonds gemäß den geltenden 
gesetzlichen Vorschriften sowie gemäß dem im Verwaltungsreglement festgelegten 
Verfahren erfolgt; 

c) leistet den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge, es sei denn diese 
Weisungen verstoßen gegen die geltenden gesetzlichen Vorschriften oder das 
Verwaltungsreglement; 

d) stellt sicher, dass bei Transaktionen mit Vermögenswerten des Fonds der Gegenwert 
innerhalb der üblichen Fristen an den Fonds überwiesen wird; 

e) stellt sicher, dass die Erträge des Fonds gemäß den geltenden gesetzlichen 
Vorschriften sowie dem Verwaltungsreglement verwendet werden. 

Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die Cashflows des Fonds ordnungsgemäß überwacht werden 
und gewährleistet insbesondere, dass sämtliche bei der Zeichnung von Anteilen des Fonds von 
Anlegern oder im Namen von Anlegern geleistete Zahlungen eingegangen sind und dass sämtliche 
Gelder des Fonds auf Geldkonten verbucht wurden, die: 

a)  auf den Namen des Fonds, auf den Namen der für den Fonds handelnden 
Verwaltungsgesellschaft oder auf den Namen der für den Fonds handelnden 
Verwahrstelle eröffnet werden; 

b)  bei einer in Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Richtlinie 2006/73/EG vom 
10. August 2006 zur Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an 
Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug 
auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie („Richtlinie 
2006/73/EG“) genannten Stelle eröffnet werden und 

6. Die Verwahr- und Hauptzahlstelle 
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c)  gemäß den in Artikel 16 der Richtlinie 2006/73/EG festgelegten Grundsätzen geführt 
werden. 

Werden die Geldkonten auf den Namen der für den Fonds handelnden Verwahrstelle 
eröffnet, so werden auf solchen Konten weder Gelder der unter Nr. 3 Buchstabe b) 
genannten Stelle noch Gelder der Verwahrstelle selbst verbucht. 

Das Vermögen des Fonds wird der Verwahrstelle wie folgt zur Verwahrung anvertraut: 

a) Für Finanzinstrumente, die in Verwahrung genommen werden können, gilt: 

i. die Verwahrstelle verwahrt sämtliche Finanzinstrumente, die im Depot auf einem 
Konto für Finanzinstrumente verbucht werden können und sämtliche 
Finanzinstrumente, die der Verwahrstelle physisch übergeben werden können; 

ii. die Verwahrstelle stellt sicher, dass Finanzinstrumente, die im Depot auf einem 
Konto für Finanzinstrumente verbucht werden können, gemäß den in Artikel 16 der 
Richtlinie 2006/73/EG festgelegten Grundsätzen in den Büchern der Verwahrstelle auf 
gesonderten Konten registriert werden, die auf den Namen des Fonds oder der für den 
Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft eröffnet wurden, so dass die 
Finanzinstrumente jederzeit eindeutig als gemäß geltendem Recht im Eigentum des 
Fonds befindliche Instrumente identifiziert werden können. 

b) Für andere Vermögenswerte gilt: 

i. die Verwahrstelle prüft, ob der Fonds oder die für den Fonds handelnde 
Verwaltungsgesellschaft Eigentümer der betreffenden Vermögenswerte ist, indem sie 
auf der Grundlage der vom Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft vorgelegten 
Informationen oder Unterlagen und, soweit verfügbar, anhand externer Nachweise 
feststellt, ob der Fonds oder die für den Fonds handelnde Verwaltungsgesellschaft 
Eigentümer ist; 

ii. die Verwahrstelle führt Aufzeichnungen über die Vermögenswerte, bei denen sie 
sich vergewissert hat, dass der Fonds oder die für den Fonds handelnde 
Verwaltungsgesellschaft Eigentümer ist und hält ihre Aufzeichnungen auf dem 
neuesten Stand. 

Die Verwahrstelle übermittelt der Verwaltungsgesellschaft regelmäßig eine umfassende 
Aufstellung sämtlicher Vermögenswerte des Fonds. 

Die Verwahrstelle kann gemäß Artikel 3 des Verwaltungsreglements die Wahrnehmung ihrer 
Aufgabe der Verwahrung von Finanzinstrumenten und sonstigen Vermögensgegenständen auf ein 
anderes Unternehmen übertragen („Unterverwahrer“). Eine entsprechende Übersicht der etwaig 
ernannten Unterverwahrer wird auf der Internetseite der  

Verwahrstelle  (https://www.hal-privatbank.com/impressum) 

zur Verfügung gestellt.  

Der Verwaltungsgesellschaft wurden von der Verwahrstelle keine Interessenkonflikte im 
Zusammenhang mit der Unterverwahrung bekanntgegeben.  

Die Verwahrstelle handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig, ehrlich, redlich und 
professionell und im Interesse des Fonds und seiner Anleger. Diese Verpflichtung schlägt sich 
insbesondere in der Pflicht nieder, die Tätigkeiten als Verwahrstelle so auszuführen und zu 
organisieren, dass potenzielle Interessenkonflikte weitgehend minimiert werden. Die Verwahrstelle 
nimmt in Bezug auf den Fonds oder die für den Fonds handelnde Verwaltungsgesellschaft keine 
Aufgaben wahr, die Interessenkonflikte zwischen dem Fonds, den Anlegern des Fonds, der 
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Verwaltungsgesellschaft und ihr selbst schaffen könnten, außer wenn eine funktionale und 
hierarchische Trennung der Ausführung ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potenziell dazu 
in Konflikt stehenden Aufgaben gegeben ist und die potenziellen Interessenkonflikte 
ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert, beobachtet und den Anlegern des Fonds gegenüber 
offengelegt werden.  

Die Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle dürfen nicht von ein und 
derselben Gesellschaft wahrgenommen werden.  

Interessenkonflikte können beispielweise dadurch auftreten, dass zwischen der 
Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle eine Konzernverbindung besteht. Soweit die Hauck 
Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg die Verwahrstellenfunktion 
wahrnimmt, ist sie zur Wahrung der Interessen des Fonds sowie der Anteilinhaber  verpflichtet.  

Potenzielle Interessenkonflikte können sich ergeben, wenn die Verwahrstelle einzelne 
Verwahraufgaben bzw. die Unterverwahrung an ein weiteres Auslagerungsunternehmen überträgt. 
Sollte es sich bei diesem weiteren Auslagerungsunternehmen um ein mit der 
Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen (z.B. Konzernmutter) 
handeln, so könnten sich hieraus im Zusammenspiel zwischen diesem Auslagerungsunternehmen 
und der Ver-waltungsgesellschaft bzw. der Verwahrstelle potenzielle Interessenkonflikte ergeben 
(z.B. könnte die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Verwahrstelle ein mit ihr verbundenes 
Unternehmen bei der Vergabe von Verwahraufgaben oder bei der Wahl des Unterverwahrers 
gegenüber gleichwertigen anderen Anbietern bevorzugt werden). Sollte ein solcher oder anderer 
Interessenkonflikt im Zusammenhang mit der Unterverwahrung zukünftig identifiziert werden, wird 
die Verwahrstelle die näheren Umstände und ergriffenen Maßnahmen zur Verhinderung bzw. 
Minimierung des Interessenkonflikts in dem unter dem vorgenannten Link abrufbaren Dokument 
offenlegen.  

Ebenso können Interessenkonflikte entstehen, wenn die Verwahrstelle administrative Aufgaben 
nach Anhang II, 2. Spiegelstrich des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 wahrnimmt, z.B. Aufgaben 
der Register- und Transferstelle, Fondsbuchhaltung. Um diese potenziellen Interessenkonflikte zu 
steuern, ist der jeweilige Aufgabenbereich divisional von der Verwahrstellenfunktion getrennt.  

Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle verfügen über angemessene und wirksame 
Maßnahmen (z.B. Verfahrensanweisungen und organisatorische Maßnahmen), um zu 
gewährleisten, dass potenzielle Interessenkonflikte weitgehend minimiert werden. Können 
Interessenkonflikte nicht verhindert werden, werden die Verwaltungsgesellschaft und die 
Verwahrstelle diese Konflikte identifizieren, steuern, beobachten und offenlegen, um eine 
Schädigung der Anlegerinteressen auszuschließen. Die Einhaltung dieser Maßnahmen wird von 
einer unabhängigen Compliance Funktion überwacht.  

Die oben genannten Informationen zu den Interessenkonflikten im Zusammenhang mit der 
Unterverwahrung hat die Verwaltungsgesellschaft von der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Die 
Verwaltungsgesellschaft hat die Informationen auf Plausibilität geprüft. Sie ist jedoch auf 
Zulieferung der Information durch die Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtigkeit und 
Vollständigkeit im Einzelnen nicht überprüfen. Die Liste oben aufgeführter Unterverwahrer kann 
sich jederzeit ändern.  

Aktualisierte Informationen bezüglich der Verwahrstelle, ihrer Unterverwahrer sowie sämtlicher 
Interessenkonflikte der Verwahrstelle, welche sich durch die Übertragung der 
Verwahrstellenfunktion ergeben, sind auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. der 
Verwahrstelle erhältlich.  

Sowohl die vorgenannten Informationen als auch die Liste der Unterverwahrer erhält die 
Verwaltungsgesellschaft von der Verwahrstelle. Die Verwaltungsgesellschaft ist dabei auf die 
Zulieferung durch die Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im 
Einzelnen nicht überprüfen.  
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7. Die Register- und Transferstelle 

Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 
Niederlassung Luxemburg innerhalb ihres Verwahrstellennetzwerkes verwahrt. 

Haftung der Verwahrstelle 

Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und dessen Anlegern für den Verlust durch die 
Verwahrstelle oder einem Dritten, dem die Verwahrung von verwahrten Finanzinstrumenten 
übertragen wurde.  

Bei Verlust eines verwahrten Finanzinstruments gibt die Verwahrstelle dem Fonds oder der für den 
Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft unverzüglich ein Finanzinstrument gleicher Art zurück 
oder erstattet einen entsprechenden Betrag. Die Verwahrstelle haftet gemäß dem Gesetz vom 17. 
Dezember 2010 sowie nach den geltenden Verordnungen nicht, wenn sie nachweisen kann, dass 
der Verlust auf äußere Ereignisse, die nach vernünftigem Ermessen nicht kontrolliert werden 
können und deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten 
vermieden werden können, zurückzuführen ist.  

Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und seinen Anlegern auch für sämtliche sonstige 
Verluste, die diese infolge einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung der gesetzlichen 
Verpflichtungen der Verwahrstelle erleiden.  

Die Haftung der Verwahrstelle bleibt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Ausnahmeregelungen, von einer etwaigen Übertragung von Aufgaben an Unterverwahrer 
unberührt.  

Anleger des Fonds können die Haftung der Verwahrstelle unmittelbar oder mittelbar über die 
Verwaltungsgesellschaft geltend machen, vorausgesetzt, dass dies weder zur Verdopplung von 
Regressansprüchen noch zur Ungleichbehandlung der Anleger des Fonds führt.   

 
 

 

Die Register- und Transferstelle ist die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel 
Lippmann, 5365 MUNSBACH, Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Register- und 
Transferstellenvertrag mit dieser abgeschlossen. 
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8. Der Abschlussprüfer 

9. Berechnung des Anteilwertes 

Die Register- und Transferstelle des Fonds ist Hauck Aufhäuser Fund Services S.A. mit 

eingetragenem Sitz in 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365 MUNSBACH, Luxemburg. Sie ist für die Abwicklung 
der Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Anteilen, die Führung der Dokumentation über die 
Anteilseigner/Anteilinhaber (falls erforderlich) und gegebenenfalls für die aufsichtsrechtliche 
Berichterstattung zuständig. 
In dieser Funktion wird die Register- und Transferstelle alle Zeichnungen, Rücknahmen und 
Übertragungen von Anteilen bearbeiten und diese Transaktionen im Anteilsregister des Fonds 
registrieren. 

Die Register- und Transferstelle kann von Zeit zu Zeit unter ihrer vollen Verantwortung, Kontrolle 
und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und auf eigene Kosten Vereinbarungen mit 
Konzerngesellschafen treffen, um einen Teil der unter den Register- und Transferstellenvertrag 
fallenden Tätigkeiten zu delegieren. Die Pflichten und Zuständigkeiten der Verwaltungsgesellschaft 
werden durch eine solche Übertragung in keiner Weise verändert. 

Der Register- und Transferstellenvertrag unterliegt luxemburgischem Recht und bleibt in Kraft, bis 
er gemäß den Bestimmungen des Register- und Transferstellenvertrags gekündigt wird. 

 

 

Für den Fonds wurde KPMG Audit S.à.r.l.  in 39, Avenue John F. Kennedy, L- 1855 Luxemburg als 
Wirtschaftsprüfer bestellt. Der Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresabschluss des Fonds darauf, dass 
dieser eine zutreffende Darstellung der finanziellen Lage des Fonds ist und dass der 
Geschäftsbericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht. 

 

 

 
Die Berechnung des Anteilwertes des Fonds wird unter der Aufsicht der Verwahrstelle von der 
Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem Bewertungstag im Sinne 
der Vorschriften des Allgemeinen Verwaltungsreglements und sofern im Sonderreglement keine 
anders lautende Definition vorgegeben ist vorgenommen. Falls die Berechnung des Anteilwertes 
des Fonds durch einen von der Verwaltungsgesellschaft beauftragten Dritten vorgenommen werden 
soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. 

Die Berechnung des Anteilwertes des Fonds erfolgt durch Teilung des Wertes des Netto- 
Fondsvermögens (= Fondsvermögen abzüglich der bestehenden Verbindlichkeiten) durch die Zahl 
der sich am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds. Anteilbruchteile werden bei 
der Berechnung des Anteilwertes mit drei Dezimalstellen nach dem Komma berücksichtigt. Dazu 
werden die im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände gemäß den in Artikel 7 des Allgemeinen 
Verwaltungsreglements aufgeführten Bewertungsregeln bewertet. 

 

Die Wertentwicklung wird nach der sog. „BVI-Methode“ ermittelt. Die Berechnung basiert auf den 
Rücknahmepreisen am Anfangs- und Endtermin. 

Im Einzelnen regelt Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Bewertung, Artikel 8 des 
Allgemeinen Verwaltungsreglements die zeitweilige Einstellung der Anteilwertberechnung sowie 
Artikel 9 des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Rücknahme von Anteilen. 
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11. Der Erwerb, die Rücknahme und der Umtausch von Anteilen 

 10. Einstellung der Berechnung des Anteilwertes  

 
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für den Fonds die Berechnung des Anteilwertes zeitweilig 
einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen und 
wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist. 

Die Bedingungen für die Einstellung der Berechnung des Anteilwertes sind in Artikel 8 des 
Allgemeinen Verwaltungsreglements geregelt. Im Falle der Aussetzung der Rücknahme findet keine 
Ausgabe von Anteilen statt. Sobald die Einstellung der Berechnung des Anteilwertes aufgehoben 
wurde, beginnt die Ausgabe von Anteilen erst dann wieder, wenn alle offenen Rücknahmeanträge 
ausgeführt worden sind. 

 

 

Anteile an dem Fonds können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der Register- und 
Transferstelle sowie bei den in diesem Verkaufsprospekt im Abschnitt „Management und 
Verwaltung“ verzeichneten Stellen zum Ausgabepreis erworben, zum Rücknahmepreis 
zurückgegeben sowie umgetauscht werden. 

Anteile der Anteilklassen können in Anteile einer anderen Anteilklasse umgetauscht werden, wenn 
die jeweiligen Erwerbsvoraussetzungen der Anteilklasse beim Erwerber gegeben sind. 

 
Die Berechnung des Anteilwertes, sowie die Berechnung der Ausgabe- und Rücknahmepreise 
erfolgen an jedem Bewertungstag im Sinne der Vorschriften des Allgemeinen 
Verwaltungsreglements und sofern im Sonderreglement keine anderslautende Definition 
vorgegeben ist. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise können börsentäglich am Sitz der 
Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der Register- und Transferstelle sowie bei allen Zahl- 
oder Informationsstellen erfragt werden. 

 
Der Ausgabepreis entspricht dem jeweiligen Anteilwert zuzüglich eines etwaigen 
Ausgabeaufschlages, dessen maximale Höhe sich aus dem Abschnitt „Der Fonds Bankhaus Bauer 
Premium Select im Überblick“ ergibt. Ein etwaiger Ausgabeaufschlag wird an die Vertriebspartner in 
Form von Provisionszahlungen für deren Vermittlungsleistung weitergegeben. Der Ausgabepreis ist 
an die Verwahrstelle zu entrichten, der von dieser abzüglich des eventuell erhobenen 
Ausgabeaufschlages unverzüglich auf den gesperrten Konten des Fonds verbucht wird. Der 
Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem entsprechenden 
Bewertungstag zahlbar. 

Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Verwahrstelle im Auftrag 
der Verwaltungsgesellschaft von der Verwahrstelle zugeteilt. Anteile werden nur gegen volle 
Leistung des Ausgabepreises ausgegeben. 

 
Zur Vermeidung der Geldwäsche muss sich jeder Anteilszeichner bei Zeichnung und Rücknahme 
von Anteilen gegenüber der Verwaltungsgesellschaft, der Register- und Transferstelle und/oder der 
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12. Verhinderung von Late Trading und Market Trading 

vermittelnden Stelle ausweisen. Die vermittelnden Stellen haben ihren Sitz in einem FATF Land und 
unterliegen einer Finanzaufsicht. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann Zeichnungsanträge zurückweisen und zu jeder Zeit Anteile 
zwangsweise zurückkaufen, sofern nach ihrer Einschätzung Zeichnungsanträge oder 
Anteilausgaben ungesetzlich sind, waren oder sein könnten. Dasselbe gilt, falls Zeichnungsanträge 
von Personen stammen, welche vom Erwerb und Besitz von Anteilen des Fonds ausgeschlossen 
sind oder sich die Zeichnungsanträge solcher Personen nach Einschätzung der 
Verwaltungsgesellschaft schädigend auf das Ansehen des Fonds auswirken könnten. 

 
Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages, 
dessen maximale Höhe sich aus dem Abschnitt „Der Fonds Bankhaus Bauer Premium Select im 
Überblick“ ergibt. 

 
Der Anteilinhaber ist berechtigt, jederzeit die Rücknahme seiner Anteile zu dem im Sonderreglement 
des Fonds festgelegten Rücknahmepreis und zu den dort bestimmten Bedingungen zu verlangen. 

Die Verwaltungsgesellschaft stellt in jedem Falle sicher, dass die Rücknahme auf der Grundlage 
eines dem Anteilinhaber zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags unbekannten Anteilwertes 
abgerechnet wird. Der Rücknahmepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen in Luxemburg in der 
Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem entsprechend en Bewertungstag zahlbar. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist nach Abstimmung mit der Verwahrstelle berechtigt, bei 
Rücknahmeanträgen für Anteile des Fonds, die an einem Bewertungstag auszuführen wären und 
die mehr als 10% der an diesem Bewertungstag im Umlauf befindlichen Fondsanteile ausmachen 
und die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt 
werden können, die Rücknahme auszusetzen. Die Entscheidung zur Aussetzung der Rücknahme 
wird den zuständigen Stellen unverzüglich angezeigt. Die Anteilinhaber werden über die Aussetzung 
und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile ordnungsgemäß informiert. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft ist zudem nach Abstimmung mit der Verwahrstelle berechtigt, 
umfangreiche Rücknahmen (mehr als 10% des Netto-Fondsvermögens am entsprechenden 
Bewertungstag), die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds 
befriedigt werden können, erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des Fonds 
ohne Verzögerung verkauft wurden und zu dem Rücknahmepreis abzurechnen, in dem die zur 
Abrechnung der Rücknahmen notwendigen Verkäufe der Vermögenswerte des Fonds abgerechnet 
wurden. 

 

 

 
Unter Late Trading versteht man die Annahme eines Zeichnungs- oder Rücknahmeantrags nach 
Ablauf der festgelegten Frist zur Annahme von Anträgen (die „Cut-Off-Zeit“) am betreffenden 
Bewertungstag und die Ausführung eines solchen Antrags zu dem Preis, der auf dem an diesem 
Tag geltenden Nettoinventarwert basiert. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft ist der Ansicht, dass die Praxis des Late Tradings nicht akzeptabel ist, 
da sie gegen die Bestimmungen des Verkaufsprospektes verstößt, die vorsehen, dass ein nach 
Ablauf der Cut-Off-Zeit eingehender Auftrag zu einem Preis behandelt wird, der auf  dem 
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13. Ausschüttungspolitik 

nächstmöglichen Nettoinventarwert basiert. Infolgedessen werden Zeichnungen und Rücknahmen 
von Anteilen zu einem unbekannten Nettoinventarwert abgewickelt. 

 
Unter Market Timing versteht man eine Arbitragemethode, bei der ein Anleger systematisch 
innerhalb einen kurzen Zeitraums Anteile desselben Organismus für kollektive Kapitalanlagen 
zeichnet und zurückkauft oder konvertiert, indem er Zeitunterschiede und/oder Unvollkommenheiten 
oder Mängel in der Methode zur Bestimmung des Nettoinventarwerts des Organismus für kollektive 
Kapitalanlagen nutzt. 

 

 

Für thesaurierende Anteile beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich Erträge des 
jeweiligen Geschäftsjahres zu thesaurieren, welche jährlich in dem der betreffenden Anteilklasse 
zuzurechnenden Anteil des Fondsvermögens erwirtschaftet werden. Die Verwaltungsgesellschaft 
kann aber auch beschließen, die im Fonds erwirtschafteten Erträge gemäß Artikel 12 des 
Allgemeinen Verwaltungsreglements auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beschließt die 
genaue Höhe und den genauen Zeitpunkt der Ausschüttung. Ebenso kann die 
Verwaltungsgesellschaft beschließen, keine Ausschüttung oder aber weitere Ausschüttungen zum 
Beispiel zum Quartals- oder Halbjahresende vorzunehmen. 

 
Für ausschüttende Anteile beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, die Erträge auszuschütten, 
welche jährlich in dem der betreffenden Anteilklasse zuzurechnenden Anteil des Fondsvermögens 
erwirtschaftet werden. Solche Erträge bestehen grundsätzlich aus den ordentlichen Nettoerträgen 
sowie den realisierten Kursgewinnen. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie 
sonstige Aktiva ebenfalls ausgeschüttet werden, sofern das Netto-Fondsvermögen aufgrund der 
Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Nummer 1 des Allgemeinen 
Verwaltungsreglements sinkt. 

 
Die Ertragsverwendung wird im Abschnitt „Der Fonds Bankhaus Bauer Premium Select im 
Überblick“ festgelegt. 

 

 
 14.  Die Veröffentlichungen und verfügbare Dokumente  

 
Zahlungen im Zusammenhang mit der Ausgabe, Rücknahme oder dem Umtausch von Anteilen des 
Fonds sowie Zahlungen von Ausschüttungen erfolgen über die Verwaltungsgesellschaft sowie über 
die im Verkaufsprospekt aufgeführten Zahlstellen. Informationen für die Anteilinhaber sind dort 
kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise können börsentäglich am Sitz der 
Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der Register- und Transferstelle sowie bei allen Zahl- 
oder Informationsstellen erfragt werden. 

 
Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter sowie die Jahres- und Halbjahresberichte und 
sonstigen Verkaufsunterlagen des Fonds sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie 
bei allen Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Ferner sind die vorgenannten Dokumente auf der 
Webseite der Verwaltungsgesellschaft abrufbar oder werden auf Anfrage als Papierversion seitens 
der Verwaltungsgesellschaft oder Vertriebsstellen zur Verfügung gestellt. Die jeweils gültigen 
Ausgabe- und Rücknahmepreise werden an jedem Bewertungstag im Sinne der Vorschriften des 
Allgemeinen Verwaltungsreglements und sofern im Sonderreglement keine anderslautende 
Definition vorgegeben ist vorgenommen. von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt und täglich auf 
der Webseite der Verwaltungsgesellschaft www.hansainvest.de veröffentlicht. 

 
Alle Mitteilungen an die Anteilinhaber werden für das Großherzogtum Luxemburg auf der Webseite 
der Verwaltungsgesellschaft, in gesetzlich ausdrücklich vorgesehenen Fällen auch in einer 
Tageszeitung 

http://www.hansainvest.de/
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15. Datenschutz 

veröffentlicht, vorbehaltlich der Veröffentlichung von Mitteilungen wie hierin und im Allgemeinen 
Verwaltungsreglement beschrieben. 

 
Die Anlegerbeschwerden können an die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle, die Register- 
und Transferstelle sowie an alle Zahl- oder Informationsstellen gerichtet werden. Sie werden dort 
ordnungsgemäß und innerhalb von 14 Tagen bearbeitet. Nähere Informationen zu diesen Verfahren 
können auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft abgerufen oder direkt von der 
Verwaltungsgesellschaft angefordert werden. 

 

 

Der Fonds und die Verwaltungsgesellschaft sowie ihre Dienstleister werden personenbezogene 
Daten von Anlegern in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr, in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „DSGVO“) sowie allen 
Durchführungsvorschriften und verfügbaren Leitlinien der zuständigen Datenschutzbehörden 
speichern und verarbeiten. 
Weitere Informationen sind abrufbar in den Datenschutzinformationen auf der Website 
www.hansainvest.de („Datenschutz“).  In den Datenschutzinformationen erhalten Personen, deren 
personenbezogene Daten vom Fonds, der Verwaltungsgesellschaft sowie ihren Dienstleistern 
verarbeitet werden, alle gesetzlich vorgeschriebenen Informationen über die über sie verarbeiteten 
personenbezogenen Daten, die Gründe für die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, die 
Identität der Dienstleister mit dem Land, in dem sie ansässig sind, und ihre Rechte im 
Zusammenhang mit dieser Verarbeitung. 

Die verarbeiteten Daten umfassen den Namen, die Anschrift und den investierten Betrag jedes 
Anlegers sowie Zugangsdaten (Passwort, PIN, etc.), die Identifizierung (Name, Benutzername, etc.), 
Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Postanschrift, Telefonnummer, etc.), Kontodaten 
(Kreditkartennummer, Kontodetails), Transaktionsdaten (Käufe, Verkäufe, Erträge, Steu ern), 
Angabe der Berufsbezeichnung, Kommunikationsdaten (Aufzeichnungen von Telefongesprächen, 
Voicemail, E-Mail, SMS, etc.), die nationale Identifikationsnummer oder eine andere allgemein 
gültige Kennzeichnung; handelt es sich bei den Anlegern um juristische Personen, umfassen die 
verarbeiteten Daten auch personenbezogene Daten der Kontaktperson(en) und des/der 
wirtschaftlichen Eigentümer(s) der Anleger („personenbezogene Daten“). 

 
Die Anleger können nach eigenem Ermessen die Übermittlung personenbezogener Daten an die 
Verwaltungsgesellschaft verweigern. In diesem Fall können die Verwaltungsgesellschaft oder ihre 
Vertreter jedoch einen Zeichnungsantrag dieses Anlegers ablehnen. 

Die personenbezogenen Daten der Anleger werden in Zusammenhang mit der Vereinbarung und 
der Durchführung der Zeichnung von Anteilen im rechtmäßigen Interesse des Fonds und zur 
Erfüllung der dem Fonds auferlegten gesetzlichen Verpflichtungen verarbeitet. Die 
personenbezogenen Daten der Anleger werden insbesondere für die folgenden Zwecke verarbeitet: 
(i) Führen des Verzeichnisses von Anlegerkonten; (ii) Verarbeitung von Zeichnungen, Rücknahmen 
und Umtausch von Anteilen sowie Zahlungen von Dividenden oder Zinsen an Anleger; (iii) 
Einhaltung der geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften und sonstiger gesetzlicher Verpflichtungen, 
beispielsweise Durchführung von Kontrollen bezüglich Praktiken des Late Trading und Market 
Timing. 

Die personenbezogenen Daten werden keinesfalls für Marketingzwecke verwendet. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten mit Ausnahme der 
Abschlussprüfer und der Rechts-/Steuerberater, der Register- und Transferstelle, der Verwahrstelle 
und deren Beauftragten und Vertretern, an die die personenbezogenen Daten in Verbindung mit der 
Erbringung von Leistungen für den Fonds weitergegeben werden dürfen („Datenverarbeiter“ 

http://www.hansainvest.de/
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16. Verhinderung von Geldwäsche 

und/oder „Empfänger“), nicht an Dritte weiterzugeben, es sei denn, sie sind dazu gesetzlich 
verpflichtet oder der jeweilige Anleger hat der Weitergabe im Vorfeld schriftlich zugestimmt. Die 
Empfänger können die personenbezogenen Daten auf eigene Verantwortung gegenüber ihren 
Beauftragten und/oder Vertretern („Unterempfänger“) offenlegen, welche die personenbezogenen 
Daten für die alleinigen Zwecke der Unterstützung der Empfänger bei der Erbringung ihrer 
Dienstleistungen für den Verantwortlichen und/oder der Erfüllung ihrer eigenen gesetzlichen 
Verpflichtungen verarbeiten. Die Empfänger und Unterempfänger können personenbezogene Daten 
je nach Einzelfall als Datenverarbeiter (d. h. Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß 
Anweisungen des Verantwortlichen) oder als selbstständiger Verantwortlicher (d. h. Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten im eigenen Namen, also in Erfüllung der eigenen gesetzlichen 
Verpflichtungen) verarbeiten. Die personenbezogenen Daten können im Einklang mit geltenden 
Gesetzen und Vorschriften auch an Dritte wie Regierungs- und Aufsichtsbehörden, einschließlich 
Steuerbehörden, weitergegeben werden. Insbesondere können die personenbezogenen Daten den 
luxemburgischen Steuerbehörden offengelegt werden, die diese in ihrer Funktion als 
Verantwortliche wiederum an ausländische Steuerbehörden weitergeben können. Alle Empfänger 
und Unterempfänger sind im Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Land ansässig, für das 
ein Angemessenheitsbeschluss vorliegt, der einen ausreichenden Schutz in diesem Land anerkennt. 

Vorbehaltlich der datenschutzrechtlichen Bedingungen, haben die Anleger Recht: 

 

• den Zugang zu ihren personenbezogenen Daten zu erlangen und darüber informiert zu 
werden, auf welche Weise die Daten tatsächlich verarbeitet werden; 

• ihre personenbezogenen Daten zu berichtigen, wenn diese falsch oder unvollständig sind; 

• der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, einschließlich Profiling, zu 
widersprechen; 

• die Löschung von falschen, unvollständigen oder rechtswidrig verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• den Umfang der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken; und 

• die Übertragung ihrer personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format an einen anderen Verantwortlichen und/oder an sie selbst zu 
verlangen. 

Die Anleger können ihre oben genannten Rechte durch schriftliche Mitteilung an die 
Verwaltungsgesellschaft unter folgender Anschrift ausüben: HANSAINVEST Hanseatische 
Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, Deutschland. 

Die personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen Verjährungsfristen nicht 
länger aufbewahrt, als sie für die Verarbeitung erforderlich sind. 

 
Die Anleger werden außerdem auf ihr Recht hingewiesen, eine Beschwerde bei der Nationalen 
Kommission für den Datenschutz („CNPD“) unter der folgenden Anschrift einreichen zu können: 1, 
Avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg. 

 

 

Gemäß den internationalen Vorschriften und den luxemburgischen Gesetzen und Verordnungen 
(einschließlich des geänderten Gesetzes vom 12. November 2004 über die Bekämpfung der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung), der Großherzoglichen Verordnung vom 1. Februar 
2010, der Verordnung 12-02 vom 14. Dezember 2012 und den einschlägigen Rundschreiben und 
Verordnungen der CSSF sowie jeglichen Änderungen oder Ergänzungen dieser Vorschriften, 
wurden Gewerbetreibende gemäß Artikel 2 des Gesetzes von 2004 und allen im Finanzsektor 
tätigen Personen und Unternehmen Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung auferlegt, um die Verwendung von Organismen für gemeinsame Anlagen 
zu Geldwäschezwecken zu verhindern. Hierzu gehört auch die Verpflichtung zur Identifikation und 
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Legitimation von Investoren und Investitionsgeldern. In Einklang mit diesen Bestimmungen erfolgt 
die Umsetzung dieser Identifizierungsverfahren und, sofern erforderlich, die Durchführung einer 
detaillierten Verifizierung durch die Verwaltungsgesellschaft oder die Register - und Transferstelle 
des Fonds. 

 
Investoren müssen den Zeichnungsdokumenten die gesetzlich bestimmten Legitimationsdokumente 
des Investors beifügen. Die Verwaltungsgesellschaft und die Register- und Transferstelle behalten 
sich das Recht vor, zusätzliche Informationen anzufordern, die für die Verifizierung der Identität 
eines Antragstellers erforderlich sind. Sollte ein Antragsteller die verlangten Dokumente verspätet 
oder nicht vorlegen, wird der Zeichnungsantrag abgelehnt. Bei Rücknahmen kann eine 
unvollständige Dokumentationslage dazu führen, dass sich die Auszahlung des Rücknahmepreises 
verzögert. Die Verwaltungsgesellschaft oder die Register- und Transferstelle ist für die verspätete 
Abwicklung oder den Ausfall einer Transaktion nicht verantwortlich, wenn der Antragsteller die 
Dokumente nicht oder unvollständig vorgelegt hat. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor aus beliebigem Grund einen Antrag 
vollständig oder teilweise abzulehnen. In diesem Fall werden die im Rahmen eines Antrags 
gezahlten Gelder oder diesbezügliche Salden unverzüglich dem Antragsteller auf das von ihm 
angegebene Konto zurücküberwiesen, sofern die Identität des Antragstellers gemäß den 
Luxemburger Bestimmungen zur Geldwäsche ordnungsgemäß festgestellt werden konnte. In 
diesem Fall haften weder der Fonds, die Verwaltungsgesellschaft, noch die Register - und 
Transferstelle für etwaige Zinsen, Kosten oder Entschädigungen. 

Die Anteilinhaber können von der Verwaltungsgesellschaft oder der Register- und Transferstelle von 
Zeit zu Zeit, im Rahmen der Verpflichtung zur kontinuierlichen Überwachung der Anteilinhaber, 
aufgefordert werden, zusätzliche oder aktualisierte Legitimationsdokumente und Informationen 
vorzulegen. Sollten diese Dokumente nicht unverzüglich beigebracht werden, ist die 
Verwaltungsgesellschaft bzw. die Register- und Transferstelle berechtigt und verpflichtet, die 
Fondsanteile der betreffenden Anteilinhaber zu sperren. 

 
Gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 13. Januar 2019 zur Einführung eines Registers der 
wirtschaftlichen Eigentümer („RBE-Gesetz“) müssen Luxemburger Unternehmen („Registrierte 
Unternehmen“), die im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister („RCS“) eingetragen sind, 
die geforderten Informationen zu ihren tatsächlichen oder fiktiven wirtschaftlichen Eigentümern 
(„Ultimate Beneficial Owner“ oder „UBO“) im UBO-Register hinterlegen. 

 
Als „Registrierte Unternehmen“ sind in Luxemburg gesetzlich unter anderem auch Investmentfonds 
bestimmt. 

Wirtschaftlicher Eigentümer im Sinne des Gesetzes vom 12. November 2004 ist beispielweise 
regelmäßig jede natürliche Person (Anteilinhaber), die insgesamt mehr als 25% der Anteile des 
Fonds hält oder diesen auf andere Weise beherrscht. 

 
Je nach spezieller Situation könnte dies dazu führen, dass auch Endanleger des Fonds mit Namen 
und weiteren persönlichen Angaben (Name, Vorname(n), Staatsangehörigkeit(en), Geburtstag und 
-ort, Wohnsitzland sowie Art und Umfang des wirtschaftliche n Interesses) an das Register der 
wirtschaftlichen Eigentümer zu melden wären. Die zuständigen Behörden und die breite 
Öffentlichkeit können auf das Register und die relevanten Daten der wirtschaftlichen Eigentümer des 
Fonds zugreifen. Nur unter außergewöhnlichen Umständen kann nach einer kostenpflichtigen 
Einzelfallprüfung die öffentliche Einsichtnahme beschränkt werden. 
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Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg grundsätzlich nicht mit Einkommen- 
oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellen- oder anderen Steuern in 
Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft 
noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle 
Anteilinhaber einholen. 

 
Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer „ taxe d’abonnement” von 
derzeit 0,05% pro Jahr, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto- 
Fondsvermögen. Diese Steuer entfällt für den Teil des Fondsvermögens, der in Anteilen solcher 
anderer Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt ist, die bereits der taxe d'abonnement nach 
den einschlägigen Bestimmungen des luxemburgischen Rechts unterworfen sind. Sofern einzelne 
Anteilklassen institutionellen Anlegern vorbehalten sind, unterliegt die entsprechende Anteilklasse 
einer „taxe d´abonnement“ von derzeit 0,01% pro Jahr auf das Nettovermögen der entsprechenden 
Anteilklasse. 

Anteilinhaber, die nicht in Luxemburg ansässig sind beziehungsweise dort keine Betriebsstätte 
unterhalten, müssen auf ihre Anteile oder Erträge aus Anteilen in Luxemburg weder luxemburgische 
Einkommen-, Erbschaft- noch Vermögensteuer entrichten. Für sie gelten die jeweiligen nationalen 
Steuervorschriften. 

Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Zeichnung, den Besitz, die 
Rücknahme und den Umtausch von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich 
gegebenenfalls beraten lassen. 

 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

Durch die als wesentlicher Bestandteil des Hiring Incentives to Restore Employment Act („HIRE") 
durch die US-Regierung verabschiedeten FATCA-Bestimmungen wird ein neues Berichtsregime in 
Bezug auf bestimmte Einkünfte aus US-Quellen eingeführt, welches in Ausnahmefällen zum 
Einbehalt von Strafsteuern führen kann. Erfasst werden insbesondere Zinsen, Dividenden und 
Erlöse aus der Veräußerung von US-Vermögen, durch das US-Zins- und Dividendeneinkünfte 
generiert werden können (sogenannte „ Withholdable Payments"). Nach den neuen Regelungen 
müssen die US-Steuerbehörden (IRS) grundsätzlich über die direkten oder indirekten Inhaber von 
Nicht-US-Konten und Nicht-US-Einheiten informiert werden, um mögliche Beteiligungen bestimmter 
US-Anleger zu identifizieren. Eine Quellensteuer in Höhe von 30% muss einbehalten werden, wenn 
bestimmte Informationen nicht zur Verfügung gestellt werden. 

Vor diesem Hintergrund ist jeder Anteilinhaber verpflichtet, der Verwaltungsgesellschaft sämtliche 
Informationen, Erklärungen und Formulare, die die Verwaltungsgesellschaft in angemessener Weise 
anfordert, in der angeforderten Form (auch in Form elektronisch ausgestellter Bescheinigungen) 
zum jeweiligen Zeitpunkt zu übermitteln, um die Verwaltungsgesellschaft dabei zu unterstützen, 
ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen zu können. Sollte die Verwaltungsgesellschaft 
aufgrund mangelnder FATCA-Konformität eines Anteilinhabers zur Zahlung/zum Einbehalt von 
Quellensteuern verpflichtet werden oder sonstigen Schaden erleiden, behält s ich die 
Verwaltungsgesellschaft vor, unbeschadet anderer Rechte, Schadenersatzansprüche gegen den 
betreffenden Anteilinhaber geltend zu machen. 

 
Sofern ein Anteilinhaber der Verwaltungsgesellschaft solche Informationen, Erklärungen oder 
Formulare nicht übermittelt, ist die Verwaltungsgesellschaft uneingeschränkt befugt einzelne oder 
sämtliche der nachstehenden Maßnahmen zu ergreifen: 

 
- Einbehalt von Steuern auf die an diesen Anteilinhaber ausschüttbaren Beträge, deren Einbehalt 

durch die Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf  diesen Anteilinhaber nach geltenden 

17. Steuern 
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Vorschriften, Richtlinien oder Vereinbarungen erforderlich ist. Diese einbehaltenen Beträge 
werden so behandelt, als wären sie an den jeweiligen Anteilinhaber ausgeschüttet und von dem 
Anteilinhaber an die zuständige Steuerbehörde gezahlt worden. Wenn die 
Verwaltungsgesellschaft verpflichtet ist, in Bezug auf Beträge, die gegenwärtig nicht an diesen 
Anteilinhaber ausgeschüttet werden, Steuern einzubehalten, ist der Anteilinhaber verpflichtet, an 
die Verwaltungsgesellschaft einen Betrag zu zahlen, der dem Betrag entspricht, den die 
Verwaltungsgesellschaft einzubehalten hat. Die Zahlung dieses Betrags gilt nicht als 
Kapitaleinzahlung auf die Zeichnungsverpflichtung des Anteilinhabers und es werden keine 
Anteile bezüglich dieser Einzahlung ausgegeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann diesen 
Betrag auch bei späteren Ausschüttungen einbehalten. Satz 1 gilt in diesem Fall entsprechend; 
sowie 

- Einbehalt von externen Kosten, welche der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen des Berichts- 
und Quellensteuerabzugsregimes entstehen (etwa Steuerberaterkosten), von den an diesen 
Anteilinhaber ausschüttbaren Beträgen. Diese einbehaltenen Beträge werden so behandelt, als 
wären sie an den jeweiligen Anteilinhaber ausgeschüttet worden. Soweit die an den Anteilinhaber 
zum jeweiligen Zeitpunkt auszuschüttenden Beträge nicht ausreichen, ist der Anteilinhaber 
verpflichtet, einen entsprechenden Betrag an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen. Die Zahlung 
dieses Betrags gilt nicht als Kapitaleinzahlung für Zwecke der Zeichnungsverpflichtung des 
Anteilinhabers und es werden keine Anteile bezüglich dieser Einzahlung ausgegeben. Können 
für mehrere Anteilinhaber anfallende externe Kosten dem jeweiligen Anteilinhaber nicht direkt 
zugeordnet werden, werden diese anteilig (pro rata) zu ihrem Anteil am Nettovermögen des 
Fonds aufgeteilt. 

Auf Anforderung der Verwaltungsgesellschaft wird ein Anteilinhaber sämtliche Dokumente, 
Stellungnahmen, Urkunden oder Bescheinigungen unterzeichnen, welche die 
Verwaltungsgesellschaft in angemessener Weise anfordert oder die anderweitig erforderlich sind, 
um die oben bezeichneten Maßnahmen durchführen zu können. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist befugt, Informationen über sämtliche Anteilinhaber gegenüber jeder 
Steuerbehörde oder sonstigen Regierungsstelle offen zu legen, um zu gewährleisten, dass die 
Verwaltungsgesellschaft geltendes Recht sowie geltende Vorschriften und Vereinbarungen mit 
Verwaltungsbehörden erfüllt, und jeder Anteilinhaber verzichtet, soweit unbedingt zur Information an 
die Steuerbehörden oder Regierungsstellen für diese Zwecke erforderlich, auf sämtliche Rechte, die 
ihm aus geltenden Berufsgeheimnis- und Datenschutzbestimmungen sowie vergleichbaren 
Bestimmungen gegebenenfalls zustehen und eine solche Offenlegung verhindern würden. 

 
Die Regierungen des Großherzogtums Luxemburg und der Vereinigten Staaten haben ein 
zwischenstaatliches Abkommen zu FATCA („IGA“) abgeschlossen, welches mit dem Luxemburger 
Gesetz vom 24. Juli 2015 in nationales Recht transformiert wurde. Unter der Voraussetzung, dass 
das IGA, welches durch das vorgenannte Gesetz umgesetzt wurde, für den Fonds anwendbar ist, 
unterliegt der Fonds weder der Quellensteuer noch ist er zur Einbehaltung von Zahlungen nach 
FATCA verpflichtet. Zudem ist es nicht erforderlich, dass die Verwaltungsgesellschaft eine 
Vereinbarung mit der IRS abschließt, stattdessen wäre die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, 
Informationen bezüglich der Anteilinhaber an die Luxemburger Steuerbehörden zu melden, welche 
diese wiederum an die Steuerbehörde der Vereinigten Staaten melden. 

 
Die Anteilklassen des Fonds können entweder 

- durch eine FATCA-konforme selbstständige Zwischenstelle (Nominee) von Anteilinhabern 
gezeichnet werden oder 

 
- direkt sowie indirekt durch eine Vertriebsstelle (welche nicht als Nominee agiert), von 

Anteilinhabern gezeichnet werden, mit Ausnahme von: 
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(i) Specified US-Persons wie in Artikel 1.1.(ff) des IGA Luxemburg – USA beschrieben. 

(ii) Passive non-financial foreign entities (der passive NFFE), deren wesentliche 
Eigentumsanteile von einer US-Person gehalten werden. Unter dieser Anteilinhabergruppe 
versteht man generell solche NFFE, (i) welche sich nicht als aktive NFFE qualifizieren, oder 
(ii) bei denen es sich nicht um eine einbehaltende ausländische Personengesellschaft oder 
einen einbehaltenden ausländischen Trust nach den einschlägigen 
Ausführungsbestimmungen des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten (Treasury 
Regulations) handelt. 

 
(iii) Non-participating Financial Institutions: Die Vereinigten Staaten von Amerika ermitteln diesen 

Status aufgrund der Nicht-Konformität eines Finanzinstitutes mit dem FATCA Regelwerk. 

Die Anteilinhaber sind verpflichtet, unverzüglich die Verwaltungsgesellschaft über eine Änderung 
ihres FATCA-Status zu informieren und ggf. ihren gesamten Anteilbestand zu verkaufen bzw. an 
den Fonds zurückzugeben. 

Sollte die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Register- und Transferstelle Kenntnis davon erlangen, 
dass es sich bei einem Anteilinhaber um eine US-Person handelt oder die Anteile zugunsten einer 
US-Person gehalten werden, so steht den vorgenannten Gesellschaften das Recht zu, die 
unverzügliche Rücknahme dieser Anteile zum jeweils gültigen und letztverfügbaren Anteilwert zu 
verlangen. 

Sollte die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Register- und Transferstelle einen Anteilinhaber als US- 
Person identifizieren oder der Auffassung sein, dass sich der Anteilinhaber nicht ausreichend 
identifiziert hat und gewisse Indizien aufweist, die dazu führen könnten, dass es sich um eine US- 
Person handelt, so wird die Verwaltungsgesellschaft – basierend auf den Luxemburger Gesetzen 
und Verwaltungsanweisungen - eine entsprechende Meldung an die zuständige Luxemburger 
Steuerbehörde erstatten, welche diese Informationen dann an die US-amerikanische 
Steuerverwaltung weiterleiten wird. Der betroffene Anteilinhaber wird über die Notwendigkeit und 
Durchführung einer solchen Maßnahme von der Verwaltungsgesellschaft informiert. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft ist befugt, im Namen des Fonds Vereinbarungen mit zuständigen 
Steuerbehörden zu schließen (einschließlich Vereinbarungen auf der Grundlage des HIRE und 
entsprechender Nachfolgegesetze oder zwischenstaatlicher Vereinbarung zwischen den 
Vereinigten Staaten und anderen Ländern in Bezug auf die FATCA-Regelungen), sofern sie der 
Auffassung ist, dass solche Vereinbarungen im besten Interesse des Fonds oder der Anteilinhaber 
sind. 
Die Verwaltungsgesellschaft und der Fonds sind verpflichtet die FATCA Regelungen einzuhalten. In 
jedem Fall sollten Anteilinhaber und Anleger zur Kenntnis nehmen und anerkennen, dass der Fonds 
oder die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet sein können, der luxemburgischen Steuerbehörde 
bestimmte vertrauliche Informationen in Bezug auf den Anleger offenzulegen, und dass die 
luxemburgische Steuerbehörde verpflichtet sein kann, diese Informationen automatisch mit der US- 
Steuerbehörde auszutauschen. 

Den potentiellen Anteilinhabern wird empfohlen, sich bezüglich der Anforderungen und 
Auswirkungen von FATCA und ihrer eigenen Situation sich an ihre Finanz-, Steuer- und/oder 
Rechtsberater zu wenden. 

Common Reporting Standard (CRS) 

 
Am 29. Oktober 2014 haben 51 Vertreter der „Early-Adopter“ (Erstanwender) Gruppe - zu der die 
meisten europäischen Länder und auch Luxemburg gehören - eine multilaterale Vereinbarung über 
den automatischen Informationsaustausch in Steuersachen unterzeichnet. Ziel des OECD- 
Regelwerkes, dem sogenannten „Common Reporting Standard” („CRS”), ist es, einheitliche Regeln 
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18. Benchmark 

für den Austausch von Steuerinformationen zu entwickeln. Im Rahmen von CRS und der EU 
Richtlinie 2014/107/EU zum automatischen Informationsaustausch über Finanz konten werden 
danach erstmals im Jahr 2017 die Daten des Jahres 2016 zwischen den teilnehmenden 
Vertragsstaaten ausgetauscht. Innerhalb der EU ersetzt der CRS die EU-Zinsrichtlinie. 

 
Um die meldepflichtigen Anteilinhaber zu ermitteln und diese im Rahmen des automatischen 
Austausches von Steuerinformationen jährlich an die zuständigen Finanzbehörden zu melden, 
werden Finanzinstitute im Rahmen von CRS verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden 
und/oder Investoren und möglicherweise deren beherrschende Personen einzuholen. Handelt es 
sich bei den Kunden/Anlegern (natürliche oder juristische Personen) um meldepflichtige Personen, 
die in anderen Teilnehmerstaaten steuerlich ansässig sind, werden ihre Finanzkonten als 
meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute übermitteln dann jährlich 
bestimmte Informationen für jedes meldepflichtige Konto an ihre Heimatsteuerbehörde. Letztere 
übermitteln dann die Informationen an die Steuerbehörde der meldepflichtigen Kunden und/oder 
Anleger und möglicherweise der sie beherrschenden Person(en). 

 
Es handelt sich hierbei insbesondere um die Mitteilung von: 

- Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer, Ansässigkeitsstaaten sowie Geburtsdatum und 
Geburtsort jeder meldepflichtigen Person, 

- Konto- bzw. Anteilregisternummer, 
- Wert der Anteile, 
- Gutgeschriebene Kapitalerträge, einschließlich Veräußerungserlösen. 

Sofern der Anteilinhaber ein Registerkonto in Luxemburg unterhält, ist dieser verpflichtet, der 
Verwaltungsgesellschaft jegliche Änderung der Begebenheiten, welche seine steuerliche 
Ansässigkeit beeinflussen und/oder ändern, unverzüglich mitzuteilen, damit die 
Verwaltungsgesellschaft ihren gesetzlichen Meldeverpflichtungen vollumfänglich nachkommen 
kann. 

 
Den potentiellen Anteilinhabern wird empfohlen, sich bezüglich der Anforderungen und 
Auswirkungen von CRS und ihrer eigenen Situation entsprechend beraten zu lassen. 

 

 

 
Der Fonds kann Nutzer von Benchmarks im Sinne der VERORDNUNG (EU) 2016/1011 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei 
Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung 
eines Investmentfonds verwendet werden, und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 
2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Benchmark-Verordnung) sein. 

 
Im Überblick des Fonds wird angegeben, ob der Fonds eine Benchmark verwendet, die in den 
Anwendungsbereich der Benchmark-Verordnung fällt. Sofern eine Benchmark verwendet wird, wird 
der Benchmark-Administrator genannt und es wird angegeben, ob der Administrator oder die 
Benchmark in dem von der ESMA eingerichteten und geführten Register der Administratoren oder 
Benchmarks aufgeführt ist. 

Die Benchmark-Verordnung verpflichtet die Verwaltungsgesellschaft, schriftliche Pläne zu erstellen 
und aufrechtzuerhalten, in denen die Maßnahmen dargelegt werden, die sie ergreifen würde, wenn 
sich eine Benchmark wesentlich ändert oder nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. Die 
Verwaltungsgesellschaft muss dieser Verpflichtung nachkommen. Weitere Informationen zu dem 
Plan sind auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. 
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Die Verwaltungsgesellschaft legt in dem Fonds angelegtes Geld im eigenen Namen für 
gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber nach dem Grundsatz der Risikostreuung in 
zulässigen Vermögenswerten an. Die angelegten Mittel und die damit erworbenen Vermögenswerte 
bilden das Fondsvermögen, welches gesondert vom eigenen Vermögen der 
Verwaltungsgesellschaft gehalten wird. 

 
Die Anteilinhaber sind am Fondsvermögen in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer beteiligt. Alle 
Anteile an dem Fonds haben grundsätzlich die gleichen Rechte. 

19. Rechtsstellung der Anteilinhaber 
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20. Anlageziele und Anlagepolitik 

 

 

 
Ziel der Anlagepolitik des Fonds Bankhaus Bauer Premium Select ist es, unter Einhaltung einer 
grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs unter stetiger 
Berücksichtigung des eingegangenen Risikos zu erzielen. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen 
vorrangig Aktien in- und ausländischer Emittenten sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere 
zur Verfügung. 

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Fondsmanagement entscheidet frei über die 
Portfoliozusammensetzung, wobei es die für den Fonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige 
Anlagepolitik einzuhalten hat. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes (Benchmark) als 
Bezugsgrundlage verwaltet. 

 
Ergänzend können auch passiv und aktiv verwaltete Fonds sowie Derivate und strukturierte 
Produkte (z.B. Zertifikate) erworben werden, sofern dies im Portfoliokontext sinnvoll erscheint. Eine 
Investition in Fonds und ETFs ist auf 15% des gesamten Fondsvolumens begrenzt. 

 
Mindestens 25% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert 
der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds 
werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes 
angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können 
(Mischfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds 
berücksichtigt werden. 

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind: 

 
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an 
einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß 
Artikel 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 
April 2004 über die Märkte für Finanzinstrumente entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind; 

 
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und 
dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind; 

 
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer 
Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15% unterliegen und nicht 
von ihr befreit sind; 

- Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten 
Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften 
anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens 
festgelegten Mindestquote. 

Für den Fonds dürfen daneben flüssige Mittel und ähnliche Vermögenswerte gehalten werden, auch 
in Fremdwährungen. 
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21. Nachhaltigkeit im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung 
„SFDR“) sowie der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung „Taxo-VO“) 

Bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es zu der Erhebung einer Verwaltungsvergütung 
auch auf der Ebene dieser Zielfonds kommen. Das Fondsmanagement wird versuchen im Rahmen 
der Anlageentscheidungen in Zielfonds zu investieren, deren Verwaltungsvergütung nicht über 2% 
p.a. liegen wird. Eine eventuell anfallende Outperformance Fee bleibt hiervon jedoch 
unberücksichtigt. Im Jahresbericht des Fonds wird angegeben, wie hoch der Anteil der 
Verwaltungsvergütung maximal ist, welche der Fonds sowie die Zielfonds zu tragen haben. 

Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in Artikel 4 des Verwaltungsreglements enthalten. 

 
Außerdem ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, für den Fonds Derivate zu Anlagezwecken 
und Absicherungszwecken gegen Währungs-, Zins- und Kursrisiken sowie zur Deckung von 
sonstigen Risiken einzusetzen. 

Unter keinen Umständen darf der Fonds beim Einsatz von Derivaten von den genannten 
Anlagezielen abweichen. 

 
Für den Fonds werden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der Verordnung (EU) 
2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die 
Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 abgeschlossen. Sofern der Fonds zukünftig 
beabsichtigt, diese Techniken und Instrumente einzusetzen, wird der Verkaufsprospekt 
entsprechend den Vorschriften der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments 
angepasst. 

Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

 
Es ist nicht vorgesehen, Anteile des Fonds an einer Börse amtlich notieren zu lassen. 

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien 
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

 
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-

Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds hat auch nicht das Ziel 

einer nachhaltigen Investition. Der Fonds verfolgt keine dezidierte ESG-Strategie. Unter ESG 

versteht man die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), 

Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). 

Der Fonds berücksichtigt auch nicht die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren (sog. PAI – Principle Adverse Impact). 

Der konkrete Prozess und die Art und Weise wie Indikatoren ausgewählt und beurteilt werden, sind 

der Homepage der Gesellschaft unter 

https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/informationen-zur-nachhaltigkeit abrufbar. 

Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren können 

zudem den regelmäßigen Berichten (Jahresberichten) entnommen werden. 

 

 

https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/informationen-zur-nachhaltigkeit
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 22. Der Fonds Bankhaus Bauer Premium Select im Überblick  

 
Fondsgründung 14. Juli 2008 

 
Fondswährung Euro 

Erstausgabepreis EUR 100,- 
(zzgl. eines etwaigen Ausgabeaufschlages) 

 
Mindestanlagesumme keine 

Ausgabeaufschlag bis zu 4,00% 
(in % des Anteilwertes, zahlbar zu Gunsten 
des Vertriebs) 

 
Rücknahmeprovision keine 
(in % des Anteilwertes) 

 
Umtauschprovision keine 
(in % des Anteilwertes) 

Taxe d'abonnement 0,05% p.a. 

 
Verwaltungsvergütung  
(in % des Netto-Fondsvermögens) bis zu 0,22 % p.a. zzgl. einer etwaig 

anfallenden Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer 

 
  

 

Verwahrstellen- und Hauptzahlstellenvergütung 
(in % des Netto-Fondsvermögens) bis zu 0,04 % p.a., mindestens EUR  9.000,- 

p.a. zzgl. einer etwaig anfallenden 
Umsatzsteuer  / Mehrwertsteuer 

Investmentmanagementvergütung (Portfoliomanagementvergütung) 
(in % des Netto-Fondsvermögens) 

 
fix: bis zu 1,50% p.a. 

Die Investmentmanagervergütung ist 
bewertungstäglich auf das Netto- 
Fondsvermögen des vorangegangenen 
Bewertungstages zu berechnen und 
monatlich nachträglich auszuzahlen. 

 
variabel: 15% der zum Ende einer 

Abrechnungsperiode über 4% 
hinausgehenden positiven Performance. 

 
 

Register- und Transferstellenvergütung  
für die Abwicklung und Reporting des 
Anteilscheingeschäft (je ISIN): 300,00 EUR monatlich 



37  

sowie 
für die Führung von "Insti-Registern" (je ISIN / je 
Register): 125,00 EUR monatlich  
 
 

Geschäftsjahresende 31. Oktober 

 
Verwendung der Erträge Ausschüttend 

 
Laufzeitbegrenzung keine 

ISIN Code LU0368522677 

 
WP-Kenn-Nr. A0Q4CY 

Stückelung Globalzertifikate 
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Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an dem Fonds sollten Anleger die nachfolgenden 

Risikohinweise zusammen mit den anderen in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen 

sorgfältig lesen und diese bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen. Der Eintritt eines oder 

mehrerer dieser Risiken kann für sich genommen oder zusammen mit anderen Umständen die 

Wertentwicklung des Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände nachteilig 

beeinflussen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert auswirken. 

 

Veräußert der Anleger Anteile an dem Fonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem 

Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs 

gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Fonds investierte Kapital nicht oder nicht vollständig 

zurück. Der Anleger könnte sein in den Fonds investiertes Kapital teilweise oder in Einzelfällen 

sogar ganz verlieren. Wertzuwächse können nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist 

auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte 

Kapital hinaus besteht nicht. 

 

Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Verkaufsprospekts beschriebenen Risiken und 

Unsicherheiten kann die Wertentwicklung des Fonds durch verschiedene weitere Risiken und 

Unsicherheiten beeinträchtigt werden, die derzeit nicht bekannt sind. Die Reihenfolge, in der die 

nachfolgenden Risiken aufgeführt werden, enthält weder eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit 

ihres Eintritts noch über das Ausmaß oder die Bedeutung bei Eintritt einzelner Risiken. 

 

Risiken einer Fondsanlage 
 

Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit einer Anlage in einen OGAW typischerweise 

verbunden sind. Diese Risiken können sich nachteilig auf den Anteilwert, auf das vom Anleger investierte 

Kapital sowie auf die vom Anleger geplante Haltedauer der Fondsanlage auswirken. 

 

Schwankung des Fondsanteilwerts 

 

Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert des Fonds, geteilt durch die Anzahl der in den Verkehr 

gelangten Anteile. Der Wert des Fonds entspricht dabei der Summe der Marktwerte aller 

Vermögensgegenstände im Fondsvermögen abzüglich der Summe der Marktwerte aller Verbindlichkeiten 

des Fonds. Der Fondsanteilwert ist daher von dem Wert der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände 

und der Höhe der Verbindlichkeiten des Fonds abhängig. Sinkt der Wert dieser Vermögensgegenstände 

oder steigt der Wert der Verbindlichkeiten, so fällt der Fondsanteilwert. 

 

Reduzierung des Fondsanteilswerts durch Zuführung aus dem Sondervermögen 

 

Zuführungen aus dem Sondervermögen reduzieren das Fondsvermögen über die während des 

Geschäftsjahres für Rechnung des Fonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, 

Dividenden und Erträge aus Investmentanteilen, Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschäften sowie 

realisierte Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge hinaus. Die Ausschüttung kann also auch dann 

erfolgen, wenn keine Gewinne generiert werden. 

 

Beeinflussung des individuellen Ergebnisses durch steuerliche Aspekte 

 

23. Risikohinweise 
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Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen 

Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Für Einzelfragen – insbesondere unter 

Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation – sollte sich der Anleger an seinen persönlichen 

Steuerberater wenden. Bei einer Anlageentscheidung ist auch die außersteuerliche Situation des Anlegers 

zu berücksichtigen. 

 

Änderung der Anlagepolitik oder der Anlagebedingungen 

 

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen mit Genehmigung der BaFin ändern. Dadurch können auch 

Rechte des Anlegers betroffen sein. Die Gesellschaft kann etwa durch eine Änderung der 

Anlagebedingungen die Anlagepolitik des Fonds ändern oder sie kann die dem Fonds zu belastenden 

Kosten erhöhen. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik zudem innerhalb des gesetzlich und vertraglich 

zulässigen Anlagespektrums, und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung 

durch die BaFin, ändern. Hierdurch kann sich das mit dem Fonds verbundene Risiko verändern. 

 

Beschränkung der Anteilrücknahme 

 

Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile für insgesamt bis zu 15 aufeinander folgende Arbeitstage 

beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger an einem Abrechnungsstichtag den Schwellenwert 

in Höhe von 10% des Nettoinventarwertes überschreiten, ab dem die Rückgabeverlangen aufgrund der 

Liquiditätssituation des Sondervermögens nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt 

werden können. In dem Verwaltungsreglement / Sonderreglement kann ein abweichender Schwellenwert 

festgelegt sein. Wird der Schwellenwert erreicht oder überschritten, entscheidet die Gesellschaft in 

pflichtgemäßem Ermessen, ob sie an diesem Abrechnungsstichtag die Rücknahme beschränkt. Entschließt 

sie sich zur Rücknahmebeschränkung, kann sie diese auf Grundlage einer täglichen 

Ermessensentscheidung für bis zu 14 aufeinanderfolgende Arbeitstage fortsetzen. Hat die Gesellschaft 

entschieden, die Rücknahme zu beschränken, wird sie Anteile zu dem am Abrechnungsstichtag geltenden 

Rücknahmepreis lediglich anteilig zurücknehmen; im Übrigen entfällt die Rücknahmepflicht. Dies bedeutet, 

dass jedes Rücknahmeverlangen nur anteilig auf Basis einer von der Gesellschaft ermittelten Quote 

ausgeführt wird. Der nicht ausgeführte Teil der Order wird auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt 

ausgeführt, sondern verfällt. Für den Anleger besteht daher das Risiko, dass seine Order zur 

Anteilrückgabe nur anteilig ausgeführt wird und die noch offen Restorder erneut platzieren muss. 

 

Aussetzung der Anteilrücknahme 

 

Die Anleger können grundsätzlich von der Gesellschaft die bewertungstägliche Rücknahme ihrer Anteile 

verlangen. Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Anteile jedoch zeitweilig aussetzen, sofern 

außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der 

Anleger erforderlich erscheinen lassen. Außergewöhnliche Umstände in diesem Sinne können z.B. sein: 

wirtschaftliche oder politische Krisen, Rücknahmeverlangen in außergewöhnlichem Umfang sowie die 

Schließung von Börsen oder Märkten, Handelsbeschränkungen oder sonstige Faktoren, die die Ermittlung 

des Anteilswerts beeinträchtigen. Daneben kann die BaFin anordnen, dass die Gesellschaft die 

Rücknahme der Anteile auszusetzen hat, wenn dies im Interesse der Anleger oder der Öffentlichkeit 

erforderlich ist. Der Anleger kann seine Anteile während dieses Zeitraums nicht zurückgeben. Auch im Fall 

einer Aussetzung der Anteilrücknahme kann der Anteilwert sinken; z. B. wenn die Gesellschaft gezwungen 

ist, Vermögensgegenstände während der Aussetzung der Anteilrücknahme unter Verkehrswert zu 

veräußern. Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst nach der Wiederaufnahme der 

Anteilrücknahme zu dem dann jeweils gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen. Der Anteilwert nach 
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Wiederaufnahme der Anteilrücknahme kann niedriger liegen als derjenige vor Aussetzung der Rücknahme. 

Einer Aussetzung kann ohne erneute Wideraufnahme der Rücknahme der Anteile direkt eine Auflösung 

des Sondervermögens folgen, z.B. wenn die Gesellschaft die Verwaltung des Fonds kündigt, um den 

Fonds dann aufzulösen. Für den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm geplante 

Haltedauer nicht realisieren kann und dass ihm wesentliche Teile des investierten Kapitals für unbestimmte 

Zeit nicht zur Verfügung stehen oder insgesamt verloren gehen. 

 

Auflösung des Fonds 

 

Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung des Fonds zu kündigen. Die Gesellschaft kann den 

Fonds nach Kündigung der Verwaltung ganz auflösen. Das Verfügungsrecht über den Fonds geht nach 

einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf die Verwahrstelle über. Für den Anleger besteht daher das 

Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann. Bei dem Übergang des Fonds auf 

die Verwahrstelle können dem Fonds andere Steuern als deutsche Ertragssteuern belastet werden. Wenn 

die Fondsanteile nach Beendigung des Liquidationsverfahrens aus dem Depot des Anlegers ausgebucht 

werden, kann der Anleger mit Ertragssteuern belastet werden. 

 

Übertragung aller Vermögensgegenstände des Fonds auf einen anderen Investmentfonds (Verschmelzung) 

 

Die Gesellschaft kann sämtliche Vermögensgegenstände des Fonds auf ein anderes Investmentvermögen 

übertragen. Der Anleger kann seine Anteile in diesem Fall (i) zurückgeben, (ii) behalten mit der Folge, dass 

er Anleger des übernehmenden Investmentvermögens wird, (iii) oder gegen Anteile an einem 

Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen umtauschen, sofern die Gesellschaft oder ein 

mit ihr verbundenes Unternehmen einen solches Investmentvermögen mit vergleichbaren 

Anlagegrundsätzen verwaltet. Dies gilt gleichermaßen, wenn die Gesellschaft sämtliche 

Vermögensgegenstände eines anderen Investmentvermögens auf den Fonds überträgt. Der Anleger muss 

daher im Rahmen der Übertragung vorzeitig eine erneute Investitionsentscheidung treffen. Bei einer 

Rückgabe der Anteile können Ertragssteuern anfallen. Bei einem Umtausch der Anteile in Anteile an einem 

Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen kann der Anleger mit Steuern belastet werden, 

etwa wenn der Wert der erhaltenen Anteile höher ist als der Wert der alten Anteile zum Zeitpunkt der 

Anschaffung. 

 

Übertragung des Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft 

 

Die Gesellschaft kann den Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Der Fonds 

bleibt dadurch zwar unverändert, wie auch die Stellung des Anlegers. Der Anleger muss aber im Rahmen 

der Übertragung entscheiden, ob er die neue Kapitalverwaltungsgesellschaft für ebenso geeignet hält wie 

die bisherige. Wenn er in den Fonds unter neuer Verwaltung nicht investiert bleiben möchte, muss er seine 

Anteile zurückgeben. Hierbei können Ertragssteuern anfallen. 

 

Rentabilität und Erfüllung der Anlageziele des Anlegers 

 

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen gewünschten Anlageerfolg erreicht. Der 

Anteilwert des Fonds kann fallen und zu Verlusten beim Anleger führen. Es bestehen keine Garantien der 

Gesellschaft oder Dritter hinsichtlich einer bestimmten Mindestzahlungszusage bei Rückgabe oder eines 

bestimmten Anlageerfolgs des Fonds. Anleger könnten somit einen niedrigeren als den ursprünglich 

angelegten Betrag zurückerhalten. Ein bei Erwerb von Anteilen entrichteter Ausgabeaufschlag bzw. ein bei 

Veräußerung von Anteilen entrichteter Rücknahmeabschlag kann zudem insbesondere bei nur kurzer 
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Anlagedauer das wirtschaftliche Erfolgsziel einer Anlage reduzieren oder sogar aufzehren. 

 

 

Risiken der negativen Wertentwicklung des Fonds (Marktrisiko) 
 

Marktrisiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus Schwankungen beim Marktwert von 

Positionen im Portfolio des Investmentvermögens resultiert, die auf Veränderungen bei Marktvariablen wie 

Zinssätzen, Wechselkursen, Aktien- und Rohstoffpreisen oder bei der Bonität eines Emittenten 

zurückzuführen sind. 

 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die mit der Anlage in einzelne Vermögensgegenstände durch 

den Fonds einhergehen. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds bzw. der im Fonds 

gehaltenen Vermögensgegenstände beeinträchtigen und sich damit nachteilig auf den Anteilwert und auf 

das vom Anleger investierte Kapital auswirken. Veräußert der Anleger Anteile am Fonds zu einem 

Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Investmentvermögen befindlichen Vermögensgegenstände 

gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Fonds 

investierte Geld nicht oder nicht vollständig zurück. 

 

Wertveränderungsrisiken 

 

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds investiert, unterliegen 

Risiken. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber 

dem Einstandspreis fällt oder Kassa- und Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln. 

 

Kapitalmarktrisiko 

 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der 

Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen 

und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine 

Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, 

Meinungen und Gerüchte einwirken. Schwankungen der Kurs- und Marktwerte können auch auf 

Veränderungen der Zinssätze, Wechselkurse oder der Bonität eines Emittenten zurückzuführen sein. 

 

Kursänderungsrisiko von Aktien 

 

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von 

Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des 

emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in das jeweilige Unternehmen kann die 

Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt insbesondere bei Unternehmen, deren Aktien erst über 

einen kürzeren Zeitraum an der Börse oder einem anderen organisierten Markt zugelassen sind; bei diesen 

können bereits geringe Veränderungen von Prognosen zu starken Kursbewegungen führen. Ist bei einer 

Aktie der Anteil der frei handelbaren, im Besitz vieler Aktionäre befindlichen Aktien (sogenannter 

Streubesitz) niedrig, so können bereits kleinere Kauf- und Verkaufsaufträge eine starke Auswirkung auf den 

Marktpreis haben und damit zu höheren Kursschwankungen führen. 

 

Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Vermögenswert des zugrunde liegenden 

Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn 
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sich Marktgegebenheiten oder Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser 

Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen 

sämtlicher übriger Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen 

größeren Wertschwankungen als z.B. verzinsliche Wertpapiere. 

 

Angesichts der Gefahr größerer und häufigerer Schwankungen von Aktienwerten kann es im Hinblick auf 

die im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu entsprechend großen und häufigen Veränderungen des 

Wertes des Sondervermögens kommen. 

 

Zinsänderungsrisiko 

 

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das 

Marktzinsniveau ändert, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht. Steigen die 

Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der 

festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher 

Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen 

Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je nach 

(Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit 

kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. 

Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel geringere 

Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente besitzen 

aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. Daneben können 

sich die Zinssätze verschiedener, auf die gleiche Währung lautender zinsbezogener Finanzinstrumente mit 

vergleichbarer Restlaufzeit unterschiedlich entwickeln. 

 

Risiko von negativen Habenzinsen 

 

Die Gesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der Verwahrstelle oder anderen Banken für Rechnung 

des Fonds an. Für diese Bankguthaben ist teilweise ein Zinssatz vereinbart, der dem European Interbank 

Offered Rate (Euribor) abzüglich einer bestimmten Marge entspricht. Sinkt der Euribor unter die vereinbarte 

Marge, so führt dies zu negativen Zinsen auf dem entsprechenden Konto. Soweit andere Verfahren mit 

ähnlicher Wirkungsweise vereinbart sind, können auch diese zu negativen Zinsen auf dem entsprechenden 

Konto führen. Abhängig von der Entwicklung der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank können sowohl 

kurz-, mittel- als auch langfristige Bankguthaben eine negative Verzinsung erzielen. 

 

Kursänderungsrisiko von Wandel- und Optionsanleihen 

 

Wandel- und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die Anleihe in Aktien umzutauschen oder Aktien zu 

erwerben. Die Entwicklung des Werts von Wandel- und Optionsanleihen ist daher abhängig von der 

Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. Die Risiken der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktien 

können sich daher auch auf die Wertentwicklung der Wandel- und Optionsanleihe auswirken. 

Optionsanleihen, die dem Emittenten das Recht einräumen dem Anleger statt der Rückzahlung eines 

Nominalbetrags eine im Vorhinein festgelegte Anzahl von Aktien anzudienen (Reverse Convertibles), sind 

in verstärktem Maße von dem entsprechenden Aktienkurs abhängig. 

 

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften 

 

Der Begriff Derivate bezieht sich auf Finanzinstrumente, deren Preis bzw. Kurs von einem ihnen jeweilig 
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zugrunde liegenden Marktgegenstand als Basiswert abgeleitet wird. Der Kauf und Verkauf von Optionen 

sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden: 

 

• Durch die Verwendung von Derivaten können Verluste entstehen, die nicht vorhersehbar sind und 

sogar die für das Derivatgeschäft eingesetzten Beträge überschreiten können.  

 

• Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes 

vermindern. Vermindert sich der Wert und wird das Derivat hierdurch wertlos, kann die Gesellschaft 

gezwungen sein, die erworbenen Rechte verfallen zu lassen, ohne dass das eingesetzte Kapital 

zurückerhalten wird. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes 

kann der Fonds ebenfalls Verluste erleiden. 

 

• Ein liquider Sekundärmarkt für ein bestimmtes Instrument zu einem gegebenen Zeitpunkt kann 

fehlen. Eine Position in Derivaten kann dann unter Umständen nicht wirtschaftlich neutralisiert 

(geschlossen) werden. 

 

• Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Fondsvermögens stärker beeinflusst 

werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Das Verlustrisiko kann bei 

Abschluss des Geschäfts nicht bestimmbar sein. 

 

• Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der 

Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Fonds gezahlte Optionsprämie verfällt. 

Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass der Fonds zur Abnahme von Vermögenswerten 

zu einem höheren als dem aktuellen Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermögenswerten zu einem 

niedrigeren als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist. Der Fonds erleidet dann einen Verlust in 

Höhe der Preisdifferenz minus der eingenommenen Optionsprämie. 

 

• Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass die Gesellschaft für Rechnung des Fonds verpflichtet 

ist, die Differenz zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten Kurs und dem Marktkurs zum 

Zeitpunkt der Glattstellung bzw. Fälligkeit des Geschäftes zu tragen. Damit würde der Fonds Verluste 

erleiden. Das Risiko des Verlusts ist bei Abschluss des Terminkontrakts nicht bestimmbar.  

• Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten 

verbunden. 

 

• Die von der Gesellschaft getroffenen Prognosen über die künftige Entwicklung von zugrunde 

liegenden Vermögensgegenständen, Zinssätzen, Kursen und Devisenmärkten können sich im 

Nachhinein als unrichtig erweisen, so dass sich das Derivatgeschäft im Nachhinein wirtschaftlich als 

ungünstig erweist. 

 

• Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermögensgegenstände können zu einem an sich günstigen 

Zeitpunkt nicht gekauft bzw. verkauft werden oder müssen zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekauft 

oder verkauft werden. 

 

Bei außerbörslichen Geschäften, sogenannten over-the-counter (OTC)-Geschäfte, können folgende 

Risiken auftreten: 

 

• Es kann ein organisierter Markt fehlen, so dass die Gesellschaft die für Rechnung des Fonds am 



44  

OTC-Markt erworbenen Finanzinstrumente schwer oder gar nicht veräußern kann. 

 

• Der Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) kann aufgrund der individuellen Vereinbarung 

schwierig, nicht möglich oder bzw. mit erheblichen Kosten verbunden sein. 

 
 
Risiken von Wertpapieren mit Kryptowerten als Basiswerten 

 

Soweit die erworbenen Wertpapiere den Basiswert widerspiegeln, sind mit den erworbenen Wertpapieren 

grundsätzlich auch die folgenden, die Basiswerte (Kryptowerte) betreffenden Risiken verbunden. Die 

Verwirklichung der nun folgenden Risiken wirkt sich unmittelbar auf den Wert der auf Kryptoassets 

beruhenden Wertpapiere aus.  

 

Kurse von Kryptowerten schwanken sehr stark. Das impliziert, dass auch der Wert der Wertpapiere 

und damit Fondspreis stark schwanken kann. Es besteht das Risiko, dass der Fondspreis dauerhaft 

stark negativ abfällt und Anleger deswegen hohe Verluste erleiden. 

 

Aufgrund der Neuartigkeit der vorgenannten Werte kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

diesbezüglich weitere nachfolgend nicht genannte Risiken mit der Anlage in Kryptowerte bestehen. 

 

Mit der Anlage in Kryptowerten generell verbundene Risiken: 

 

Marktakzeptanzrisiko 

 

Der Wert der Kryptowährungen hängt maßgeblich von der Akzeptanz als Zahlungsmittel unter den 

Marktteilnehmern ab. Die Anbieter von Waren / Dienstleistungen sowie sonstige Marktakteure sind 

gesetzlich nicht verpflichtet, Kryptowährungen als Zahlungsmittel anzunehmen. Es besteht daher das 

Risiko, dass die Kryptowährungen zukünftig in einem geringeren Umfang als bisher als Zahlungsmittel 

akzeptiert werden. 

 

Wertrisiko 

 

Kryptowährungen besitzen keinen eigenen oder inneren Wert, wie dies beispielsweise bei Silbermünzen in 

Form eines Materialwertes der Fall sein kann. Der Wert von Kryptowährungen folgt dem Grundsatz der 

Preisbildung an der Börse, Angebot und Nachfrage auszugleichen. Er wird daher durch den Marktpreis 

(siehe „Kursrisiko“ sowie „Psychologisches Marktrisiko“) bestimmt. Es besteht das Risiko eines Verfalls des 

Marktpreises, ohne dass dieser Verlust durch einen inneren Wert begrenzt würde. 

 

Einstellung bzw. Reduktion der Mining-Tätigkeit 

 

Die Nutzungsmöglichkeiten von Kryptowährungen basieren auf den ihnen zugrundeliegenden Blockchains. 

Ihr Funktionieren hängt maßgeblich von der Fähigkeit und Bereitschaft der Miner ab, ihre Rechenleistung 

für die Bildung neuer Blöcke zur Verfügung zu stellen. Diese „Technologie-Betreiber“ können ihre Tätigkeit 

aus verschiedenen Gründen aufgeben oder so stark reduzieren, dass die Funktionsfähigkeit der Blockchain 

nicht mehr ausreichend gewährleistet ist. Beispiele hierfür sind mangelnde Finanzierung, fehlendes 

öffentliches Interesse an den jeweiligen Kryptowährungen oder unzureichende Erträge. 

 

Gabelungsrisiko / Hard Fork-Risiko / Nichtteilnahme an Zuflussereignissen 

 

Eine sogenannte „Hard Fork“ ist eine Aufteilung der Blockchain in zwei unterschiedliche Werte. Diese 



45  

Änderung im Protokoll einer Blockchain, welche nicht mit früheren Versionen kompatibel ist, hat zur Folge, 

dass alle Nutzer der neuen Software von denen der veralteten Software getrennt werden. Damit die neuen 

Blöcke auch erkannt werden, ist es für alle Marktakteure der betreffenden Blockchain erforderlich, nur noch 

die aktuelle Version der Software zu benutzen. Die zwei Blockchains trennen sich in zwei neue Pfade. Es 

besteht das Risiko, dass der Anleger die Kryptowerte des abgespaltenen Netzwerks nicht erhält, da die für 

den Zufluss der neuen Kryptowerte erforderlichen Voraussetzungen nicht vorliegen und dass es aufgrund 

der Teilung der Blockchain zu erheblichen Preisschwankungen kommen kann. Das Risiko der 

Nichtteilnahme an Zuflussereignissen besteht z.B. auch bei Airdrops, der zusätzlichen Ausschüttung von 

Einheiten an die Halter der Kryptowährung. 

 

Transfergebührrisiko 

 

Bei vielen Blockchains ist eine Blockchaintransaktion an eine andere Adresse mit einer Transfergebühr 

verbunden. Sollte diese Gebühr auf ein unangemessen hohes Niveau steigen, kann der Kryptotoken nicht 

mehr rentabel erscheinen und dieses zu einem Verfall des Marktpreises führen. 

 

Regulatorisches Risiko 

 

Sofern Regierungen / Regierungsbehörden bestehende Vorschriften ändern, anders anwenden oder neue 

Vorschriften einführen, ist mit Wertveränderungen von Kryptowerten zu rechnen. Starke Einschränkungen 

durch staatliche Regulation bzw. Änderungen der regulatorischen Einstufung innerhalb der einzelnen 

Länder können zu Veränderungen der Akzeptanz von Kryptowerten führen. Bereits die Ankündigung von 

Regulierungsmaßnahmen kann zu Kursturbulenzen führen. Eine Untersagung des Handels mit bestimmten 

Kryptowerten oder des Besitzes von bestimmten Kryptowerten durch staatliche Stellen kann dazu führen, 

dass bestimmte Marktplätze den Handel mit Kryptowerten einstellen müssen und die Anleger ihre 

Kryptowerte nicht mehr verkaufen können. 

 

Keine Regulierung von Handelsplätzen 

 

Viele Handelsplätze für Kryptowerte im Ausland unterliegen entweder keiner staatlichen Aufsicht oder nur 

einer eingeschränkten staatlichen Aufsicht, die nicht mit der staatlichen Aufsicht für Börsen vergleichbar ist. 

Dies kann dazu führen, dass die Handelsplätze anfälliger für Kursmanipulationen der am Handelsplatz 

gehandelten Kryptowerte oder für kriminelle Handlungen, insbesondere durch Insider, sind. 

 

Softwarefehler 

 

Kryptowerte sind wie alle softwarebasierten Systeme nicht vor Softwarefehlern sicher. Sollten solche 

Störfälle nicht durch Softwarekorrekturen oder kooperatives Verhalten der Beteiligten behoben werden 

können, drohen Verluste, weil der Blockchain als Software-Basis der Kryptowerte nicht mehr getraut wird, 

oder Totalverluste, weil die Blockchain insgesamt nicht mehr funktionsfähig ist.  

 

Fehler im Programmcode 

 

Fehler im Programmcode der Blockchains oder in der zugrundeliegenden Verschlüsselungstechnologie 

können Dritten unbefugten Zugriff auf Kryptotoken geben oder die gesamte Blockchain wertlos machen.  

 

Irreversibilität von Transaktionen 
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Sofern die jeweilige Blockchain über keine integrierte Adressvalidierung verfügt, führen fehlerhafte 

Adresseingaben beim Transfer von Kryptowerten aufgrund der Nicht-Umkehrbarkeit zum Verlust der 

transferierten Kryptowerte. 

 

Wallet-Fehler 

 

Bei Auszahlung der Kryptotoken auf eigene Wallets besteht das Risiko, dass eingegebene Wallet-Adressen 

fehlerhaft sind, nicht zum eigenen Wallet gehören oder durch einen Hacker-Angriff bzw. Computervirus 

eine fehlerhafte Wallet-Adresse übermittelt wird. 

 

Datenverlust 

 

Die Verfügungsgewalt über ein Guthaben in Kryptowerten entsteht durch den Besitz des geheimen privaten 

Schlüssels. Beim Verlust dieses Schlüssels sind die damit verbundenen Werteinheiten sowohl für den 

Besitzer als auch das gesamte Netzwerk nicht mehr transferier- tauschbar und verlieren daher ihren 

wirtschaftlichen Wert. 

 

Ausspähen von Daten 

 

Die für die Verfügung über ein Kryptowährungs-Guthaben erforderlichen Schlüssel sind vom 

Speicherbedarf her vergleichsweise klein und ein leichtes Ziel für Computerkriminelle. Sie lassen sich 

ähnlich wie Passwörter mit Schadprogrammen ausspähen. Durch das Ausspähen von privaten Schlüsseln 

erhält ein Angreifer ebenso Zugang zu den Kryptotoken des Anlegers. Es ist möglich, dass solche als 

gestohlen bezeichnete Kryptotoken in späteren Transaktionen zwar zugeordnet werden können, aufgrund 

der Fungibilität (ähnlich zu Geld) jedoch eine Identifizierung der „Diebe“ ähnlich wie beim Bargeld nur in 

Ausnahmefällen möglich ist. 

 

Sicherheitsrisiko / Technologierisiko/ Verwahrrisiko 

 

Zum Schutz vor Datenverlust oder Angriffen bieten Firmen die sichere Verwahrung von Kryptowährungs-

Guthaben als Dienstleistung an. Die Anbieter solcher Wallets verwahren nach sehr hohen 

Sicherheitsstandards und implementieren dementsprechende Sicherheitskonzepte. Diese garantieren 

jedoch ebenfalls keine 100 %-ige Sicherheit. Es besteht das Risiko, dass auch die verwendeten 

Technologien Ziele von Cyberangriffen oder physischen Angriffen werden. Es besteht das Risiko, dass 

Kryptowerte abhandenkommen, entwertet werden oder durch eine technische Störung unbrauchbar 

werden. In diesem Fall besteht das Risiko eines Totalverlustes. 

 

Manipulationsrisiko 

 

Jede einem Kryptowert zugrundeliegende Blockchain beruht auf einem bestimmten kryptografischen 

Verfahren zum Schutz vor Manipulationen. Diese Verfahren oder die Implementierung dieser Verfahren 

erweisen sich zukünftig möglicherweise als nicht ausreichend sicher, sodass das Risiko einer 

Beeinträchtigung oder kompletten Aufhebung der Funktionsfähigkeit der Blockchain beispielsweise durch 

Cyberangriffe besteht. 

 

Mehrheitsangriff / 51 %-Angriff 

 

Sofern Miner sich zusammenschließen und insgesamt mehr als die Hälfte der Rechenleistung bündeln, 
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besteht bei Kryptowerten wie dem Bitcoin die Möglichkeit eines Mehrheitsangriffes (auch 51 %-Angriff / 

Mehrheitsbeschluss per Rechenleistung). Hierbei kann die Mehrheit der Mining-Kapazität übernommen 

werden und der Angreifer bestimmen, welche Transaktionen vom Netzwerk zugelassen und anerkannt 

werden und welche nicht. Bei dieser gezielten Marktmanipulation durch große Marktteilnehmer kann die 

Funktionsfähigkeit der Blockchain beeinträchtigt oder ganz aufgehoben werden. Dies kann zu einem Verfall 

des Marktpreises führen. 

 

Handelsaussetzungsrisiko 

 

Die Einschränkung oder Aussetzung der Handelbarkeit von Kryptowerten an verschiedenen Finanzmärkten 

(z. B. aus technischen Gründen oder Fehlern) kann zu (temporären) Marktverwerfungen führen. 

 

Risiko einer Einstellung des Handels 

 

Falls eine staatliche Behörde den Handel mit einem oder mehreren Kryptowerten untersagt oder 

Kryptowerte aus anderen Gründen nicht mehr gehandelt werden können oder dürfen, wird der Handel in 

diesem Kryptowert an dem jeweiligen Handelsplatz für Kryptowerte eingestellt. 

 

Dies kann dazu führen, dass der Anleger den Kryptowert wenn überhaupt nur außerhalb von 

Handelsplätzen veräußern kann. Eine solche Veräußerung wird regelmäßig nur zu wesentlich geringeren 

Preisen möglich sein, als zu denen der Kryptowert zuletzt auf den Handelsplätzen gehandelt worden ist. 

 

Indexbezogene Risiken 

 

Ein Portfolio verschiedener Kryptowerte kann dazu genutzt werden, Indizes für Kryptowerte physisch 

nachzubilden. Hierbei ist nicht auszuschließen, dass die Wertentwicklung des jeweiligen Markts nicht 

vollständig oder korrekt abgebildet wird. Bei der Berechnung, der Anpassung sowie der Veröffentlichung 

der Zusammensetzung der Indizes kann es zu Fehlern kommen. Darüber hinaus werden für die 

Berechnung und Anpassung der Indizes öffentlich zugängliche Daten verwendet Es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass die mit großer Sorgfalt ausgewählten und überprüften Daten für die 

Indexberechnung nicht fehlerhaft, unvollständig oder manipuliert wurden und somit die tatsächlichen 

Marktgegebenheiten nicht korrekt wiedergeben. 

 

EMP-Angriff 

 

Als EMP-Angriff wird ein Angriff mittels eines elektromagnetischen Pulses verstanden, der dazu in der Lage 

ist, technische Geräte zu zerstören. Je nach Beschaffenheit der jeweiligen Blockchain und der 

geografischen Distribution der Netzwerkknoten besteht das Risiko eines Totalverlustes der 

Blockchaininhalte. 

 

Risiken bei Wertpapier-Darlehensgeschäften 

 

Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ein Darlehen über Wertpapiere, so überträgt sie diese 

an einen Darlehensnehmer, der nach Beendigung des Geschäfts Wertpapiere in gleicher Art, Menge und 

Güte zurück überträgt (Wertpapierdarlehen). Die Gesellschaft hat während der Geschäftsdauer keine 

Verfügungsmöglichkeit über verliehene Wertpapiere. Verliert das Wertpapier während der Dauer des 

Geschäfts an Wert und die Gesellschaft will das Wertpapier insgesamt veräußern, so muss sie das 

Darlehensgeschäft kündigen und den üblichen Abwicklungszyklus abwarten, wodurch ein Verlustrisiko für 
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den Fonds entstehen kann. 

 

Risiken bei Pensionsgeschäften 

 

Gibt die Gesellschaft Wertpapiere in Pension, so verkauft sie diese und verpflichtet sich, sie gegen 

Aufschlag nach Ende der Laufzeit zurückzukaufen. Der zum Laufzeitende vom Verkäufer zu zahlende 

Rückkaufpreis nebst Aufschlag wird bei Abschluss des Geschäftes festgelegt. Sollten die in Pension 

gegebenen Wertpapiere während der Geschäftslaufzeit an Wert verlieren und die Gesellschaft sie zur 

Begrenzung der Wertverluste veräußern wollen, so kann sie dies nur durch die Ausübung des vorzeitigen 

Kündigungsrechts tun. Die vorzeitige Kündigung des Geschäfts kann mit finanziellen Einbußen für den 

Fonds einhergehen. Zudem kann sich herausstellen, dass der zum Laufzeitende zu zahlende Aufschlag 

höher ist als die Erträge, die die Gesellschaft durch die Wiederanlage der als Verkaufspreis erhaltenen 

Barmittel erwirtschaftet hat. 

 

Nimmt die Gesellschaft Wertpapiere in Pension, so kauft sie diese und muss sie am Ende einer Laufzeit 

wieder verkaufen. Der Rückkaufpreis nebst einem Aufschlag wird bereits bei Geschäftsabschluss 

festgelegt. Die in Pension genommenen Wertpapiere dienen als Sicherheiten für die Bereitstellung der 

Liquidität an den Vertragspartner. Etwaige Wertsteigerungen der Wertpapiere kommen dem Fonds nicht 

zugute. 

 

Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt von Sicherheiten 

 

Die Gesellschaft erhält für Derivatgeschäfte, Wertpapierdarlehens- und Pensionsgeschäfte Sicherheiten. 

Derivate, verliehene Wertpapiere oder in Pension gegebene Wertpapiere können im Wert steigen. Die 

erhaltenen Sicherheiten könnten dann nicht mehr ausreichen, um den Lieferungs- bzw. 

Rückübertragungsanspruch der Gesellschaft gegenüber dem Kontrahenten in voller Höhe abzudecken. 

 

Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperrkonten, in Staatsanleihen hoher Qualität oder in 

Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei dem die Bankguthaben verwahrt 

werden, kann jedoch ausfallen. Staatsanleihen und Geldmarktfonds können sich negativ entwickeln. Bei 

Beendigung des Geschäfts könnten die angelegten Sicherheiten nicht mehr in voller Höhe verfügbar sein, 

obwohl sie von der Gesellschaft für den Fonds in der ursprünglich gewährten Höhe wieder zurück gewährt 

werden müssen. Dann müsste der Fonds die bei den Sicherheiten erlittenen Verluste tragen. 

 

Risiko bei Verbriefungspositionen ohne Selbstbehalt 

 

Der Fonds darf Wertpapiere, die Forderungen verbriefen (Verbriefungspositionen) und nach dem 1. Januar 

2011 emittiert wurden, nur noch erwerben, wenn der Forderungsschuldner mindestens 5 Prozent des 

Volumens der Verbriefung als sogenannten Selbstbehalt zurückbehält und weitere Vorgaben einhält. Die 

Gesellschaft ist daher verpflichtet, im Interesse der Anleger Maßnahmen zur Abhilfe einzuleiten, wenn sich 

Verbriefungen im Fondsvermögen befinden, die diesen EU-Standards nicht entsprechen. Im Rahmen 

dieser Abhilfemaßnahmen könnte die Gesellschaft gezwungen sein, solche Verbriefungspositionen zu 

veräußern. Aufgrund rechtlicher Vorgaben für Banken, Fondsgesellschaften und Versicherungen besteht 

das Risiko, dass die Gesellschaft solche Verbriefungspositionen nicht oder nur mit starken Preisabschlägen 

bzw. mit großer zeitlicher Verzögerung verkaufen kann. 

 

Inflationsrisiko 

 



49  

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle Vermögensgegenstände. Dies gilt auch für die im 

Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände. Die Inflationsrate kann über dem Wertzuwachs des Fonds 

liegen. 

 

Währungsrisiko 

 

Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Der 

Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt 

der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und 

somit auch der Wert des Fondsvermögens. 

 

Sofern eine Anteilklasse auf eine ausländische Währung lautet, bedeutet dies, dass der Anleger 

Fondsanteile in der jeweiligen Währung (z. B. CHF, USD usw.) erwirbt. Bei dem Erwerb und der Rückgabe 

von Fondsanteilen für ein EUR-Depot sind die EUR-Zahlungen des Anlegers in der jeweiligen Währung (z. 

B. CHF, USD usw.) zu konvertieren. Für den Anleger besteht das Risiko der Veränderungen des Werte- 

bzw. Umtauschverhältnisses und damit verbundener Wertschwankungen zwischen EUR und der jeweiligen 

Währung (z. B. CHF, USD usw.) seiner Einzahlungen und Rückzahlungen aus dem Erwerb bzw. der 

Rückgabe von Fondsanteilen. Dies kann dazu führen, dass es aufgrund der Währungsschwankungen zu 

Verlusten in EUR kommen kann, obwohl sich der Wert des Sondervermögens in der Fremdwährung nicht 

negativ oder sogar positiv entwickelt hat. 

 

Risiko der Auflösung von Währungsunionen oder des Austritts einzelner Länder aus selbiger 

 

Investiert das Sondervermögen in Vermögensgegenstände, die in einer Währung denominiert sind, welche 

von einer Währungsunion ausgegeben wurde, so besteht das Risiko, dass bei einer Auflösung der 

Währungsunion an die Stelle der ursprünglichen Währung eine Ersatzwährung tritt, wodurch es zu einer 

Abwertung des betroffenen Vermögensgegenstandes kommen kann. 

 

Ferner besteht bei Austritt eines Landes aus einer Währungsunion das Risiko, dass die Unionswährung 

und damit auch der in Unionswährung geführte Vermögensgegenstand eine Abwertung erfährt. 

 

Konzentrationsrisiko 

 

Erfolgt eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder Märkte, dann ist der 

Fonds von der Entwicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig. 

 

Risiken im Zusammenhang mit der Investition in Investmentanteile 

 

Die Risiken der Anteile an anderen Investmentvermögen, die für den Fonds erworben werden (sogenannte 

„Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen 

Vermögensgegenstände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Da die Manager der einzelnen 

Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds 

gleiche oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können bestehende Risiken 

kumulieren, und eventuelle Chancen können sich gegeneinander aufheben. Es ist der Gesellschaft im 

Regelfall nicht möglich, das Management der Zielfonds zu kontrollieren. Deren Anlageentscheidungen 

müssen nicht zwingend mit den Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft übereinstimmen. Der 

Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. 

Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann sie gegebenenfalls 
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erst deutlich verzögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt. 

 

Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die 

Rücknahme der Anteile aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die Anteile an dem Zielfonds 

zu veräußern, indem sie diese gegen Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft 

oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt. 

 

Risiken aus dem Anlagespektrum 

 

Unter Beachtung der durch das Gesetz und die Anlagebedingungen vorgegebenen Anlagegrundsätze und -

grenzen, die für den Fonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die tatsächliche Anlagepolitik auch 

darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig Vermögensgegenstände z. B. nur weniger Branchen, Märkte 

oder Regionen/Länder zu erwerben. Diese Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit 

Risiken (z. B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) verbunden 

sein. Über den Inhalt der Anlagepolitik informiert der Jahresbericht nachträglich für das abgelaufene 

Berichtsjahr. 

 

Emerging Markets 

 

Das Sondervermögen kann auch in so genannte Emerging Markets investieren. Als Emerging Market 

werden alle diejenigen Länder angesehen, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen 

Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte 

Industrieländer betrachtet werden. Eine Investition in diese Märkte kann besonders risikoreich sein, da die 

Vermögensgegenstände, die an Börsen dieser Länder gehandelt werden, bspw. auf Grund von Marktenge, 

Transferschwierigkeiten, geringerer Regulierung, potenziell höherem Adressenausfall und weiteren 

Faktoren besonderen Wertschwankungen unterliegen können. 

 

Spezifische Länderrisiken 

 

Die Gesellschaft beurteilt im Vorwege eines Investments das betreffende Länderrisiko des Staates, in dem 

das Investment getätigt werden soll. Unter Abwägung der Risikolage erfolgt dann das betreffende 

Investment. Das bedeutet, dass auch in Länder investiert werden kann, die zum Zeitpunkt des Investments 

einen aktiven Konflikt austragen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass trotz sorgfältiger 

Abwägung, durch die Wahrnehmung von Interessen des Staates oder Interessen Dritter, auch im Wege 

einer Konfliktaustragung, Nachteile für das Investment entstehen. Das kann bis zum Totalverlust der 

Anlage führen. 

 

Besondere Branchenrisiken 

 

Schwerpunktmäßige Anlagen in Wertpapiere einer Branche können ebenfalls dazu führen, dass sich die 

besonderen Risiken einer Branche verstärkt im Wert des Sondervermögens widerspiegeln. 

 

Insbesondere bei Anlagen in Branchen, die stark von Entwicklung und Forschung abhängig (z.B. 

Biotechnologiebranche, Pharmabranche, Chemiebranche etc.) oder vergleichsweise neu sind, kann es bei 

Entwicklungen mit branchenweiten Auswirkungen zu vorschnellen Reaktionen der Anleger mit der Folge 

erheblicher Kursschwankungen kommen. Der Erfolg dieser Branchen basiert häufig auf Spekulationen und 

Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Produkte. Erfüllen diese Produkte allerdings nicht die in sie 

gesetzten Erwartungen oder treten sonstige Rückschläge auf, können abrupte Wertverluste in der 
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gesamten Branche auftreten. 

 

Allerdings kann es auch in anderen Branchen Abhängigkeiten geben, die dazu führen, dass bei 

ungünstigen Entwicklungen wie z.B. bei Lieferengpässen, Rohstoffknappheit, Verschärfung von 

gesetzlichen Vorschriften usw. die gesamte Branche einer erheblichen Wertschwankung unterliegt. 

 

Besondere Risiken der Anlage in Wertpapiere kleinerer Unternehmen 

 

Die Anlage in Wertpapieren kleinerer Unternehmen oder Unternehmen in besonderen Situationen weist 

bestimmte Risiken auf, die sich von Investitionen in hochkapitalisierte Titel unterscheiden. Typische 

Merkmale solcher Unternehmen sind insbesondere eine geringere Kapitalausstattung, die stärkere 

Abhängigkeit vom Markterfolg nur weniger Produkte oder Leistungen sowie eine oft höhere Konjunktur-

reagibilität. Zudem kann die häufig geringere öffentliche Verfügbarkeit von Daten, Analysen und 

Informationen über kleinere Unternehmen sowie das begrenzte Handelsvolumen in teilweise engen 

Marktsegmenten zu einer erheblichen Preisvolatilität führen.  

 

 

Liquiditätsrisiko 
 
Der Fonds darf auch Vermögensgegenstände erwerben, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse 

zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind. Der Erwerb derartiger 

Vermögensgegenstände ist mit der Gefahr verbunden, dass es insbesondere zu Problemen bei der 

Weiterveräußerung der Vermögensgegenstände an Dritte kommen kann. Auch besteht die Gefahr, dass 

Wertpapiere, die in einem sehr engen Marktsegment gehandelt werden, einer erheblichen Preisvolatilität 

unterliegen. 

Zudem kann die Gefahr bestehen, dass bestimmte Wertpapiere zwar zum amtlichen Markt an einer Börse 

zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind, auf Grund mangelnder Liquidität am Markt 

aber nicht gehandelt werden können. 

Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Liquidität des Fonds und Risiken im Zusammenhang mit vermehrten Ausgaben 
oder Rückgaben (Liquiditätsrisiko) 

 
Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Position im Portfolio des Investmentvermögens nicht innerhalb 

hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußert, liquidiert oder geschlossen werden kann und 

dass dies die Fähigkeit des Investmentvermögens beeinträchtigt, den Anforderungen zur Erfüllung des 

Rückgabeverlangens nach dem Gesetz oder sonstigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die Liquidität des Fonds beeinträchtigen können. Solche 

Liquiditätsrisiken können dazu führen, dass die Gesellschaft Verfahren aktiviert, mit denen die Gesellschaft 

bei Anteilausgaben und/oder 1  Anteilrückgaben das Risiko einer Verwässerung für die im Fonds 

verbleibenden Anleger reduziert oder dass der Fonds seinen Zahlungsverpflichtungen vorübergehend oder 

dauerhaft nicht nachkommen bzw. dass die Gesellschaft die Rückgabeverlangen von Anlegern 

vorübergehend oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der Anleger kann gegebenenfalls nur zu einem erhöhten 

Ausgabepreis Anteile erwerben und/oder2 erhält gegebenenfalls bei der Rückgabe von Anteilen nur einen 

reduzierten Rücknahmepreis. Zudem kann der Anleger unter Umständen die von ihm geplante Haltedauer 

 
1 Nur bei Anwendung von Swing oder Dual Pricing oder einer Verwässerungsschutzgebühr.  

2 Nur bei Anwendung von Swing oder Dual Pricing oder einer Verwässerungsschutzgebühr.  
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nicht realisieren und ihm kann das investierte Kapital oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur 

Verfügung stehen. Durch die Verwirklichung der Liquiditätsrisiken könnte zudem der Wert des 

Fondsvermögens und damit der Anteilwert sinken, etwa wenn die Gesellschaft gezwungen ist, soweit 

gesetzlich zulässig, Vermögensgegenstände für den Fonds unter Verkehrswert zu veräußern. Ist die 

Gesellschaft nicht in der Lage, die Rückgabeverlangen der Anleger zu erfüllen, kann dies außerdem zur 

Beschränkung / Verlängerung der Rückgabefrist oder Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von 

Anteilen oder einer Verlängerung der Rückgabefrist sowie im Extremfall zur anschließenden Auflösung des 

Fonds führen. 

Beschränkung der Anteilrücknahme  

 
Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Anteile vorübergehend und teilweise beschränken, wenn die 

Rückgabeverlangen der Anleger an einem Abrechnungsstichtag einen zuvor festgelegten Schwellenwert 

überschreiten, ab dem die Rückgabeverlangen aufgrund der Liquiditätssituation des Fonds nicht mehr im 

Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können. Wird der Schwellenwert überschritten, 

entscheidet die Gesellschaft in pflichtgemäßem Ermessen, ob sie an diesem Abrechnungsstichtag die 

Rücknahme beschränkt. Entschließt sie sich zur Rücknahmebeschränkung, wird sie Anteile zu dem am 

Abrechnungsstichtag geltenden Rücknahmepreis lediglich anteilig zurücknehmen; im Übrigen entfällt die 

Rücknahmepflicht. Dies bedeutet, dass jedes Rücknahmeverlangen nur anteilig auf Basis einer von der 

Gesellschaft ermittelten Quote ausgeführt wird. Der nicht ausgeführte Teil der Order wird auch nicht zu 

einem späteren Zeitpunkt ausgeführt, sondern verfällt. Für den Anleger besteht daher das Risiko, dass 

seine Order zur Anteilrückgabe nur anteilig ausgeführt wird und er die noch offene Restorder erneut 

platzieren muss. Diese Maßnahme dient dem Anlegerschutz und ist im Vergleich zur Aussetzung der 

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen als milderes Mittel anzusehen. 

Verlängerung der Rückgabefrist  

 
Die Gesellschaft kann die Rückgabefrist der Anleger bei Vorliegen bestimmter Ereignisse, bspw. unter 

angespannten Marktbedingungen verlängern. Angespannte Marktbedingungen können z. B. sein: 

außergewöhnlich hohe Rückgaben der Anleger oder bestimmte Vermögenswerte sind nur eingeschränkt 

handelbar. Hat die Gesellschaft entschieden, die Rückgabefrist zu verlängern, besteht für den Anleger das 

Risiko, dass die Gesellschaft ihm die Rücknahme seiner Anteile für einen von der Gesellschaft nach 

pflichtgemäßem Ermessen festgelegten Zeitraum verweigert. Diese Maßnahme dient dem Anlegerschutz 

und ist im Vergleich zur Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen als milderes Mittel 

anzusehen. 

Sachauskehr 

 
Die Gesellschaft darf Vermögenswerte, die für Rechnung des Fonds gehalten werden, an einen oder 

mehrere professionelle Anleger anstelle der Auszahlung des Rücknahmepreises übertragen, um 

Rückgaben von Anteilen auszuführen (Sachauskehr). Für den rückgebenden professionellen Anleger 

besteht das Risiko, dass er anstelle eines monetären Betrages einen anderen, von der Gesellschaft nach 

pflichtgemäßem Ermessen ausgewählten Vermögenswert erhält, für den Ertragssteuern anfallen können, 

den er in einem Depot halten und selbst wieder veräußern müsste. Der Wert des übertragenen 

Vermögensgegenstandes kann sich negativ entwickeln, so dass er sich nicht schnell oder nur mit 

Wertverlust verkaufen lässt. Für die im Fonds verbleibenden Anleger soll damit das Risiko reduziert 

werden, dass zur Erfüllung des Rückgabeverlangens des professionellen Anlegers große Bestände an 

Vermögenswerten verkauft werden müssen. Denn dies könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit mit 

erheblichen Transaktionskosten verbunden sein, die dem Fonds belastet werden müssten und die die 
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Wertentwicklung des Fonds zum Nachteil der noch im Fonds verbleibenden Anleger beeinträchtigen 

könnten.  

Side Pockets 

 
Die wirtschaftlichen oder rechtlichen Merkmale einzelner Vermögenswerte des Fonds können sich aufgrund 

außergewöhnlicher Umstände erheblich verändern und diese Vermögenswerte können dadurch illiquide 

werden, beispielsweise durch erhebliche Bewertungsunsicherheiten und/oder weil ein bestimmter Teil des 

Portfolios des Fonds illiquide geworden ist, für den es keinen aktiven Markt gibt und/oder der Handel 

verboten ist (z. B. aufgrund von Sanktionen) und/oder für den eine faire Bewertung vorübergehend nicht 

möglich ist. Solch außergewöhnliche Umstände können auch durch kriminelle Aktivitäten, Finanzkrise oder 

Krieg entstehen. Die Gesellschaft darf daher in diesen Fällen im Interesse der Anleger solche illiquiden 

Vermögenswerte des Fonds abspalten, um die damit verbundenen Liquiditätsrisiken zu mindern. Die 

Anleger erhalten in diesem Fall Anteile an den abgespaltenen illiquiden Vermögenswerten des Fonds, 

wobei für diese Anteile keine Ausgaben und Rückgaben mehr zulässig sind. Die Gesellschaft hat die 

Möglichkeit, die abgespaltenen illiquiden Vermögenswerte zu veräußern oder zu liquidieren und die Erlöse 

an die Anleger entsprechend dem Verhältnis ihrer Beteiligung auszuschütten. Für den Anleger besteht 

daher das Risiko, dass er in Bezug auf die abgespaltenen illiquiden Vermögenswerte die von ihm geplante 

Haltedauer nicht realisieren kann, dass ihm Teile des investierten Kapitals für unbestimmte Zeit nicht zur 

Verfügung stehen und teilweise oder insgesamt verloren gehen. 

Risiko aus der Anlage in Vermögensgegenstände 

 
Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die nicht an einer Börse zugelassen 

oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Diese 

Vermögensgegenstände können gegebenenfalls nur mit hohen Preisabschlägen, zeitlicher Verzögerung 

oder gar nicht weiterveräußert werden. Auch an einer Börse zugelassene Vermögensgegenstände können 

abhängig von der Marktlage, dem Volumen, dem Zeitrahmen und den geplanten Kosten gegebenenfalls 

nicht oder nur mit hohen Preisabschlägen veräußert werden. Obwohl für den Fonds nur 

Vermögensgegenstände erworben werden dürfen, die grundsätzlich jederzeit liquidiert werden können, 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese zeitweise oder dauerhaft nur mit Verlust veräußert werden 

können. 

Risiko durch Kreditaufnahme 

 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Kredite aufnehmen. Kredite mit einer variablen Verzinsung 

können sich durch steigende Zinssätze negativ auf das Fondsvermögen auswirken. Muss die Gesellschaft 

einen Kredit zurückzahlen und kann ihn nicht durch eine Anschlussfinanzierung oder im Fonds vorhandene 

Liquidität ausgleichen, ist sie möglicherweise gezwungen, Vermögensgegenstände vorzeitig oder zu 

schlechteren Konditionen als geplant zu veräußern. 

Risiken durch vermehrte Ausgaben und Rückgaben 

 
Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von Anlegern fließt dem Fondsvermögen Liquidität zu bzw. aus dem 

Fondsvermögen Liquidität ab. Die Zu- und Abflüsse können nach Saldierung zu einem Nettozu- oder -

abfluss der liquiden Mittel des Fonds führen. Dieser Nettozu- oder -abfluss kann den Fondsmanager 

veranlassen, Vermögensgegenstände zu kaufen oder zu verkaufen, wodurch Transaktionskosten 

entstehen. Dies gilt insbesondere, wenn durch die Zu- oder Abflüsse eine von der Gesellschaft für den 

Fonds vorgesehene Quote liquider Mittel über- bzw. unterschritten wird. Die hierdurch entstehenden 

Transaktionskosten werden dem Fonds belastet und können die Wertentwicklung des Fonds 
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beeinträchtigen. Bei Zuflüssen kann sich eine erhöhte Fondsliquidität belastend auf die Wertentwicklung 

des Fonds auswirken, wenn die Gesellschaft die Mittel nicht oder nicht zeitnah zu angemessenen 

Bedingungen anlegen kann. 

Zur Steuerung dieser Risiken kann die Gesellschaft Verfahren einsetzen, mit denen die durch 

Anteilausgaben und/oder 3  Anteilrückgaben entstehenden Kosten (z. B. Transaktionskosten durch den 

notwendigen Verkauf oder Kauf von Fondsvermögenswerten) verursachergerecht auf die Neuanleger oder4 

rückgebenden Anleger verteilt werden und sich damit das Risiko vor einer Verwässerung für die im Fonds 

verbleibenden Anleger reduziert. Für die rückgebenden Anleger besteht das Risiko, dass bei Anwendung 

dieser Verfahren der Anteilwert um einen Faktor modifiziert wird5 vom Anteilwert eine Gebühr abgezogen 

wird und sich damit der Rücknahmepreis entsprechend reduziert6. Für Neuanleger besteht ebenfalls das 

Risiko, dass bei Anwendung dieser Verfahren der Anteilwert um einen Faktor modifiziert wird 7  der 

Anteilwert um eine Gebühr erhöht wird und sich damit der Ausgabepreis entsprechend erhöht8. 

Risiko bei Feiertagen in bestimmten Regionen/Ländern 

 
Nach der Anlagestrategie sollen Investitionen für den Fonds insbesondere in bestimmten 

Regionen/Ländern getätigt werden. Aufgrund lokaler Feiertage in diesen Regionen/Ländern kann es zu 

Abweichungen zwischen den Handelstagen an Börsen dieser Regionen/Länder und Bewertungstagen des 

Fonds kommen. Der Fonds kann möglicherweise an einem Tag, der kein Bewertungstag ist, auf 

Marktentwicklungen in den Regionen/Ländern nicht am selben Tag reagieren oder an einem 

Bewertungstag, der kein Handelstag in diesen Regionen/Ländern ist, auf dem dortigen Markt nicht handeln. 

Hierdurch kann der Fonds gehindert sein, Vermögensgegenstände in der erforderlichen Zeit zu veräußern. 

Dies kann die Fähigkeit des Fonds nachteilig beeinflussen, Rückgabeverlangen oder sonstigen 

Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 

 

Erhöhtes Risiko aus der Investition in illiquide Märkte 
 

Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Finanzinstrumente anlegen, die nicht im 

amtlichen Markt an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden oder die aus anderen 

Gründen schwerer veräußerbar sind und für die daher möglicherweise kurzfristig nicht genügend Käu-fer 

gefunden werden können oder für den Verkauf höhere Transaktionskosten in Kauf genommen werden 

müssen. 

 

Sofern der Fonds größere Teile seines Vermögens in solche Anlagen anlegt, die nicht an einer Börse 

zugelassen sind, einem ähnlichen Markt gehandelt werden oder aus anderen Gründen schwerer verkauft 

werden können, erhöht sich das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme der Fondsanteile. Das 

Risiko von Verlusten aus Transaktionen steigt, da kurzfristig möglicher Weise nicht genügend Käufer 

gefunden werden können. 

 

Risiko durch Kreditaufnahme 

 

 
3 Nur bei Anwendung von Swing oder Dual Pricing oder einer Verwässerungsschutzgebühr.  
4 Nur bei Anwendung von Swing oder Dual Pricing oder einer Verwässerungsschutzgebühr.  
5 Nur bei Anwendung von Swing oder Dual Pricing.  
6 Nur bei Anwendung einer Rückgabe- oder Verwässerungsschutzgebühr.  
7 Nur bei Anwendung von Swing oder Dual Pricing.  
8 Nur bei Anwendung einer Verwässerungsschutzgebühr.  
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Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Kredite aufnehmen. Kredite mit einer variablen Verzinsung 

können sich durch steigende Zinssätze negativ auf das Fondsvermögen auswirken. Muss die Gesellschaft 

einen Kredit zurückzahlen und kann ihn nicht durch eine Anschlussfinanzierung oder im Fonds vorhandene 

Liquidität ausgleichen, ist sie möglicherweise gezwungen, Vermögensgegenstände vorzeitig oder zu 

schlechteren Konditionen als geplant zu veräußern. 

 

Risiken durch vermehrte Rückgaben oder Zeichnungen 

 

Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von Anlegern fließt dem Fondsvermögen Liquidität zu bzw. aus dem 

Fondsvermögen Liquidität ab. Die Zu- und Abflüsse können nach Saldierung zu einem Nettozu- oder -

abfluss der liquiden Mittel des Fonds führen. Dieser Nettozu- oder -abfluss kann den Fondsmanager 

veranlassen, Vermögensgegenstände zu kaufen oder zu verkaufen, wodurch Transaktionskosten 

entstehen. Dies gilt insbesondere, wenn durch die Zu- oder Abflüsse eine von der Gesellschaft für den 

Fonds vorgesehene Quote liquider Mittel über- bzw. unterschritten wird. Die hierdurch entstehenden 

Transaktionskosten werden dem Fonds belastet und können die Wertentwicklung des Fonds 

beeinträchtigen. Bei Zuflüssen kann sich eine erhöhte Fondsliquidität belastend auf die Wertentwicklung 

des Fonds auswirken, wenn die Gesellschaft die Mittel nicht oder nicht zeitnah zu angemessenen 

Bedingungen anlegen kann. 

 

Risiko der Rücknahmeaussetzung 

 

Die Anleger können grundsätzlich von der Gesellschaft die bewertungstägliche Rücknahme ihrer Anteile 

verlangen. Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile jedoch bei Vorliegen außergewöhnlicher 

Umstände zeitweilig aussetzen und die Anteile erst später zu dem dann gültigen Preis zurücknehmen 

(siehe hierzu im Einzelnen „Risikohinweise – Risiko der Fondsanlage – Ausgabe und Rücknahme von 

Anteilen – Aussetzung der Anteilrücknahme; Beschränkung der Anteilrücknahme“). Dieser Preis kann 

niedriger liegen als derjenige vor Aussetzung der Rücknahme. Je höher der Anteil schwerer zu 

veräußernder Anlagen, desto höher das Risiko der Rücknahmeaussetzung. 

 

Risiko bei Feiertagen in bestimmten Regionen/Ländern 

 

Das Sondervermögen kann darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig Vermögensgegenstände nur 

weniger Regionen/Länder zu erwerben. Aufgrund lokaler Feiertage in diesen Regionen/Ländern kann es zu 

Abweichungen zwischen den Handelstagen an Börsen dieser Regionen/Länder und Bewertungstagen des 

Fonds kommen. Der Fonds kann möglicherweise an einem Tag, der kein Bewertungstag ist, auf 

Marktentwicklungen in den Regionen/Ländern nicht am selben Tag reagieren oder an einem 

Bewertungstag, der kein Handelstag in diesen Regionen/Ländern ist, auf dem dortigen Markt nicht handeln. 

Hierdurch kann der Fonds gehindert sein, Vermögensgegenstände in der erforderlichen Zeit zu veräußern. 

Dies kann die Fähigkeit des Fonds nachteilig beeinflussen, Rückgabeverlangen oder sonstigen 

Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 

 

 

Kontrahentenrisiken inklusive Kredit- und Forderungsrisiko 
 

Kontrahentenrisiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus der Tatsache resultiert, dass 

die Gegenpartei eines Geschäfts bei der Abwicklung von Leistungsansprüchen ihren Verpflichtungen 

möglicherweise nicht nachkommen kann. 
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Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich für den Fonds im Rahmen einer Geschäftsbeziehung 

mit einer anderen Partei (sogenannte Gegenpartei) ergeben können. Dabei besteht das Risiko, dass der 

Vertragspartner seinen vereinbarten Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Dies kann die 

Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und das vom 

Anleger investierte Kapital auswirken.  

 

Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken (außer zentrale Kontrahenten) 

 

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend „Emittent“) oder eines Vertragspartners (nachfolgend: 

„Kontrahent“), gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen. Das 

Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die 

neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei 

sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch 

Vermögensverfall von Emittenten eintreten. Die Partei eines für Rechnung des Fonds geschlossenen 

Vertrags kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt für alle Verträge, die für 

Rechnung des Fonds geschlossen werden. 

 

Risiko durch zentrale Kontrahenten 

 

Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty – „CCP“) tritt als zwischengeschaltete Institution in 

bestimmte Geschäfte für den Fonds ein, insbesondere in Geschäfte über derivative Finanzinstrumente. In 

diesem Fall wird er als Käufer gegenüber dem Verkäufer und als Verkäufer gegenüber dem Käufer tätig. 

Ein CCP sichert sich gegen das Risiko, dass seine Geschäftspartner die vereinbarten Leistungen nicht 

erbringen können, durch eine Reihe von Schutzmechanismen ab, die es ihm jederzeit ermöglichen, 

Verluste aus den eingegangenen Geschäften auszugleichen (z.B. durch Besicherungen). Es kann trotz 

dieser Schutzmechanismen nicht ausgeschlossen werden, dass ein CCP seinerseits überschuldet wird und 

ausfällt, wodurch auch Ansprüche der Gesellschaft für den Fonds betroffen sein können. Hierdurch können 

Verluste für den Fonds entstehen. 

 

Adressenausfallrisiken bei Pensionsgeschäften 

 

Gibt die Gesellschaft für Rechnung des Fonds Wertpapiere in Pension, so muss sie sich gegen den Ausfall 

des Vertragspartners ausreichende Sicherheiten stellen lassen. Bei einem Ausfall des Vertragspartners 

während der Laufzeit des Pensionsgeschäfts hat die Gesellschaft ein Verwertungsrecht hinsichtlich der 

gestellten Sicherheiten. Ein Verlustrisiko für den Fonds kann daraus folgen, dass die gestellten 

Sicherheiten etwa wegen steigender Kurse der in Pension gegebenen Wertpapiere nicht mehr ausreichen, 

um den Rückübertragungsanspruch der Gesellschaft der vollen Höhe nach abzudecken. 

 

Adressenausfallrisiken bei Wertpapier-Darlehensgeschäften 

 

Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ein Darlehen über Wertpapiere, so muss sie sich gegen 

den Ausfall des Vertragspartners ausreichende Sicherheiten gewähren lassen. Der Umfang der 

Sicherheitsleistung entspricht mindestens dem Kurswert der als Wertpapier-Darlehen übertragenen 

Wertpapiere. Der Darlehensnehmer hat weitere Sicherheiten zu stellen, wenn der Wert der als Darlehen 

gewährten Wertpapiere steigt, die Qualität der gestellten Sicherheiten abnimmt oder eine Verschlechterung 

seiner wirtschaftlichen Verhältnisse eintritt und die bereits gestellten Sicherheiten nicht ausreichen. Kann 

der Darlehensnehmer dieser Nachschusspflicht nicht nachkommen, so besteht das Risiko, dass der 

Rückübertragungsanspruch bei Ausfall des Vertragspartners nicht vollumfänglich abgesichert ist. Werden 
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die Sicherheiten bei einer anderen Einrichtung als der Verwahrstelle des Fonds verwahrt, besteht zudem 

das Risiko, dass diese bei Ausfall des Entleihers gegebenenfalls nicht sofort bzw. nicht in vollem Umfang 

verwertet werden können. 

 

Operationelle und sonstige Risiken des Fonds 
 

Operationelles Risiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus unzureichenden internen 

Prozessen sowie aus menschlichem oder Systemversagen bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder aus 

externen Ereignissen resultiert und Rechts-, Dokumentations- und Reputationsrisiken sowie Risiken 

einschließt, die aus den für ein Investmentvermögen betriebenen Handels-, Abrechnungs- und 

Bewertungsverfahren resultieren. 

 

Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich beispielsweise aus unzureichenden internen Prozessen 

sowie aus menschlichem oder Systemversagen bei der Gesellschaft oder externen Dritten ergeben 

können. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch 

nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger investierte Kapital auswirken. 

 

Risiken durch kriminelle Handlungen, Missstände oder Naturkatastrophen 

 

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch 

Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie 

z.B. Naturkatastrophen oder Pandemien geschädigt werden. 

 

Länder- oder Transferrisiko 

 

Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender 

Transferfähigkeit der Währung, fehlender Transferbereitschaft seines Sitzlandes, oder aus ähnlichen 

Gründen, Leistungen nicht fristgerecht, überhaupt nicht oder nur in einer anderen Währung erbringen kann. 

So können z.B. Zahlungen, auf die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds Anspruch hat, ausbleiben, in 

einer Währung erfolgen, die aufgrund von Devisenbeschränkungen nicht (mehr) konvertierbar ist, oder in 

einer anderen Währung erfolgen. Zahlt der Schuldner in einer anderen Währung, so unterliegt diese 

Position dem oben dargestellten Währungsrisiko. 

 

Rechtliche und politische Risiken 

 

Für den Fonds dürfen Investitionen in Rechtsordnungen getätigt werden, in denen deutsches Recht keine 

Anwendung findet bzw. im Fall von Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsstand außerhalb Deutschlands ist. 

Hieraus resultierende Rechte und Pflichten der Gesellschaft für Rechnung des Fonds können von denen in 

Deutschland zum Nachteil des Fonds bzw. des Anlegers abweichen. Politische oder rechtliche 

Entwicklungen einschließlich der Änderungen von rechtlichen Rahmenbedingungen in diesen 

Rechtsordnungen können von der Gesellschaft nicht oder zu spät erkannt werden oder zu Beschränkungen 

hinsichtlich erwerbbarer oder bereits erworbener Vermögensgegenstände führen. Diese Folgen können 

auch entstehen, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gesellschaft und/oder die 

Verwaltung des Fonds in Deutschland ändern. 

 

Die rechtliche Behandlung von Fonds kann sich in unabsehbarer und nicht beeinflussbarer Weise ändern. 

Dies kann dazu führen, dass der Fonds nicht mehr wie bisher und entsprechend der Anlagestrategie 

verwaltet werden kann. Es kann hierdurch zu wirtschaftlichen Einbußen kommen; Gleiches gilt für 
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Vermögensgegenstände, in welche der Fonds investiert ist oder sein kann und die Gegenstand rechtlicher 

Änderungen sind. 

 

Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen, steuerliches Risiko 

 

Die Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften in diesem Verkaufsprospekt gehen von der derzeit 

bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige 

oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür 

übernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder 

Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. 

 

Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Besteuerungsgrundlagen des Fonds für vorangegangene 

Geschäftsjahre (z. B. aufgrund von steuerlichen Außenprüfungen) kann bei einer für Anleger steuerlich 

grundsätzlich nachteiligen Korrektur zur Folge haben, dass der Anleger die Steuerlast aus der Korrektur für 

vorangegangene Geschäftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter Umständen zu diesem Zeitpunkt nicht in 

dem Fonds investiert war. Umgekehrt kann für den Anleger der Fall eintreten, dass ihm eine steuerlich 

grundsätzlich vorteilhafte Korrektur für das aktuelle und für vorangegangene Geschäftsjahre, in denen er an 

dem Fonds beteiligt war, nicht mehr zugutekommt, weil er seine Anteile vor Umsetzung der Korrektur 

zurückgegeben oder veräußert hat. 

 

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu führen, dass steuerpflichtige Erträge bzw. steuerliche 

Vorteile in einem anderen als dem eigentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum steuerlich erfasst werden 

und sich dies beim einzelnen Anleger negativ auswirkt. 

 

Schlüsselpersonenrisiko 

 

Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt dieser Erfolg 

möglicherweise auch von der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen 

des Managements ab. Die personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch 

verändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicherweise weniger erfolgreich agieren. 

 

Verwahrrisiko 

 

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisiko 

verbunden, das aus Insolvenz oder Sorgfaltspflichtverletzungen des Verwahrers bzw. höherer Gewalt 

resultieren kann. 

 

Insbesondere folgende Verwahrrisiken können bestehen: 

 

• Rechtsrisiken (z.B. keine dem deutschen Recht vergleichbare Eigentümerstellung, keine den 

deutschen Maßstäben entsprechende Rechtsetzung, Rechtsanwendung und Gerichtsbarkeit); 

 

• Ausführungs- und Kontrahentenrisiko (z.B. Beschränkung der Lagerstellen, schlechte Bonität der 

Lagerstelle und der Kontrahenten, die zum Ausfall der Gegenseite führen, ohne dass ein 

gleichwertiger Ersatz gefunden wird); 

 

• Insolvenzrisiko der Verwahrstelle oder eines Unterverwahrers der Verwahrstelle: die Herausgabe der 

Vermögensgegenstände des Fonds kann in einem solchen Fall möglicherweise stark erschwert sein 
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oder nur sehr verzögert erfolgen oder auch unmöglich werden; Guthaben bei der Verwahrstelle 

können im Fall der Insolvenz der Verwahrstelle wertlos werden); 

 

• Finanzmarkt- und Währungsrisiken (z.B. Staateninsolvenz, Währungsrestriktionen); 

 

• Politische und ökonomische Risiken (z.B. Verstaatlichung/Enteignung von Vermögensgegenständen, 

beeinträchtigende Vorschriften für den Finanzsektor); 

 

• das Prüfungswesen entspricht nicht dem internationalen Standard; 

 

• Markt- und Erfüllungsrisiken (z.B. Verzögerung bei der Registrierung von Wertpapieren, Mängel in der 

Organisation der Märkte, Fehlen zuverlässiger Preisquellen). 

 

Risiken aus Handels- und Clearingmechanismen (Abwicklungsrisiko) 

 

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften besteht das Risiko, dass eine der Vertragsparteien verzögert 

oder nicht vereinbarungsgemäß zahlt oder die Wertpapiere nicht fristgerecht liefert. Dieses 

Abwicklungsrisiko besteht entsprechend auch beim Handel mit anderen Vermögensgegenständen für den 

Fonds. 

 
 

 
Nachhaltigkeitsrisiken 

 

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder 

Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf 

den Wert des Fondsvermögens haben könnte. Nachhaltigkeitsrisiken können auch auf alle anderen 

bekannten Risikoarten einwirken und als ein Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. 

Beispiele für solche Nachhaltigkeitsrisiken sind nachstehend aufgeführt:  

 

Umwelt 

- fehlender Klimaschutz 

- mangelnde Anpassung an den Klimawandel 

- kein Schutz der biologischen Vielfalt 

- nicht nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen 

- fehlender Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, keine Abfallvermeidung und fehlendes Recycling 

- Umweltverschmutzung 

- fehlender Schutz gesunder Ökosysteme 

- keine nachhaltige Landnutzung 

 

Soziales 

- Nichteinhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards (Kinder- und Zwangsarbeit, Diskriminierung) 

- Nichteinhaltung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 

- unangemessene Entlohnung, unfaire Bedingungen am Arbeitsplatz, fehlende Diversität sowie 

fehlende Aus- und Weiterbildungschancen 

- keine Gewährleistung von Gewerkschafts- und Versammlungsfreiheit 

- keine Gewährleistung einer ausreichenden Produktsicherheit, einschließlich Gesundheitsschutz 

- ungleiche Anforderungen an Unternehmen in der Lieferkette 



60  

- fehlende Inklusive Projekte bzw. fehlende Rücksichtnahme auf die Belange von Gemeinden und 

sozialen Minderheiten 

 

Unternehmensführung 

- keine Steuerehrlichkeit 

- keine Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption 

- fehlendes Nachhaltigkeitsmanagement durch Vorstände 

- Vorstandsvergütung unabhängig von der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten 

- Verhinderung von Whistle Blowing 

- keine Gewährleistung von Arbeitnehmerrechten 

- keine Gewährleistung des Datenschutzes 

- keine Offenlegung von Informationen 

 

Darüber hinaus können Nachhaltigkeitsrisiken in den Bereichen Klima und Umwelt in physische Risiken 

und Transitionsrisiken unterteilt werden: 

 
Physische Risiken ergeben sich sowohl im Hinblick auf einzelne Extremwetterereignisse und deren 

Folgen, bspw. Hitze- und Trockenperioden, Überflutungen, Stürme, Hagel, Waldbrände oder Lawinen, als 

auch in Bezug auf langfristige Veränderungen klimatischer und ökologischer Bedingungen, so etwa 

Niederschlagshäufigkeit und -mengen, Wetterunbeständigkeit, Meeresspiegelanstieg, Veränderung von 

Meeres- und Luftströmungen, Übersäuerung der Ozeane, Anstieg der Durchschnittstemperaturen mit 

regionalen Extremen. Physische Risiken können auch indirekte Folgen haben, beispielhaft können der 

Zusammenbruch von Lieferketten, die Aufgabe wasserintensiver Geschäftstätigkeiten bis hin zu 

klimabedingter Migration und bewaffneten Konflikten genannt werden. Schließlich könnten die Verursacher 

von Umweltschäden bzw. Unternehmen, die den Klimawandel befördert haben, staatlich oder gerichtlich für 

die Folgen verantwortlich gemacht werden. 

 

Transitionsrisiken bestehen im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft: 

Politische Maßnahmen können zu einer Verteuerung und/oder Verknappung fossiler Energieträger oder 

von Emissionszertifikaten führen, so etwa der Kohleausstieg oder die sogenannte CO2-Steuer. 

Gleichermaßen können sie zu hohen Investitionskosten aufgrund erforderlicher Sanierungen von 

Gebäuden und Anlagen führen. Neue Technologien können bekannte verdrängen und veränderte 

Präferenzen der Vertragspartner sowie gesellschaftliche Erwartungen können nicht angepasste 

Unternehmen gefährden. 

 

Zwischen den physischen und den Transitionsrisiken bestehen sogenannte Interdependenzen. Demnach 

könnte eine starke Zunahme der physischen Risiken eine abruptere Umstellung der Wirtschaft erfordern, 

was wiederum zu höheren Transitionsrisiken führt. Wird die notwendige Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen nicht rechtzeitig vorgenommen, steigen die physischen Risiken und der 

Handlungsdruck. 

 

Die HANSAINVEST betrachtet Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen der Sondervermögen für bereits getätigte 

Investitionen anhand eines täglich abrufbaren ESG-Reports. Dieser ESG-Report umfasst ökologische 

Indikatoren, welche sich an den Vorschlägen der Task Force on Climate related Financial Disclosures 

(auch bekannt als „TCFD“) orientieren, und Kennzahlen aus dem Bereich Soziales und 

Unternehmensführung. 
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Um angebundene Portfolioverwalter und Anlageberater im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen 

beziehungsweise Beratungsleistung zu unterstützen, stellt die Gesellschaft den täglich abrufbaren ESG-

Report zur Verfügung. Die Gesellschaft prüft die aus dem ESG-Report hervorgehenden Daten 

quartalsweise und stimmt sich, sofern dies aus Sicht der Gesellschaft notwendig wäre, mit dem 

Portfoliomanager beziehungsweise dem Anlageberater zu potentiellen Folgen ab.   

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Nachhaltigkeitsrisiken sich auf die Rendite des Fonds auswirken, ist eine 

Pflichtangabe gem. Art. 6 Abs. 1 Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung „SFDR“). Nach 

derzeitigem Kenntnisstand gibt es noch keine standardisierten Berechnungsmethoden zur Ermittlung 

etwaiger Nachhaltigkeitsrisiken. Dies kann dazu führen, dass die Einschätzung des vorliegenden 

Portfolioverwalter nach einer anderen Rechenart im Ergebnis erheblich abweichen kann. Insofern sei 

darauf hingewiesen, dass die Einschätzung des Nachhaltigkeitsrisikos keine Sicherheit darstellt, dass die 

Nachhaltigkeitsrisiken sich tatsächlich so auswirken, wie angegeben. 

Die Gesellschaft kann nicht ausschließen, dass sich Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Fonds 

auswirken. 
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Risiko der Rücknahmeaussetzung 
Die Anleger können grundsätzlich die bewertungstägliche Rücknahme ihrer Anteile verlangen. Die 
Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme der Anteile jedoch bei Vorliegen außergewöhnlicher 
Umstände zeitweilig aussetzen und die Anteile erst später zu dem dann gültigen Preis 
zurücknehmen (siehe hierzu im Einzelnen Artikel 8 sowie Artikel 9 des Allgemeinen 
Verwaltungsreglements). Dieser Preis kann niedriger liegen, als derjenige vor Aussetzung der 
Rücknahme. 

 
Verwahrrisiko 
Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen des Fonds, insbesondere im Ausland und in 
aufstrebenden Märkten, kann ein Verlustrisiko verbunden sein. Es besteht die grundsätzliche 
Möglichkeit, dass die in Verwahrung befindlichen Anlagen im Falle von Insolvenz, 
Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines 
Unterverwahrers teilweise oder vollständig dem Zugriff des Fonds zu dessen Schaden entzogen 
werden könnten. 

Hinweis zur Geltendmachung von Anlegerrechten 
Die Verwaltungsgesellschaft weist die Investoren auf die Tatsache hin, dass jeglicher Investor seine 
Investorenrechte in ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen den Fonds nur dann geltend machen kann, 
wenn der Investor selber und mit seinem eigenen Namen in dem Anteilinhaberregister des Fonds 
eingeschrieben ist. In den Fällen, in denen ein Investor über eine Zwischenstelle in den Fonds 
investiert hat, welche die Investition im Namen dieser Zwischenstelle aber im Auftrag des Investors 
unternimmt, können nicht unbedingt alle Investorenrechte unmittelbar durch den Investor gegenden 
Fonds geltend gemacht werden. Investoren wird geraten, sich über ihre Rechte zu informieren. 

 
Bei den vorgenannten Risiken handelt es sich um die wesentlichen Risiken einer Anlage in den 
Fonds. Je nach Schwerpunkt der Anlagen können die einzelnen Risiken stärker oder schwächer 
vorhanden sein. Potentielle Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein, die eine Anlage in den 
Fonds mit sich bringen kann und sich von ihrem persönlichen Investmentberater beraten lassen. 
Insgesamt wird den Anlegern empfohlen, sich regelmäßig bei ihren Investmentberatern über die 
Entwicklung des Fonds zu informieren. 

Entschädigungsrechte bei Fehlern in der Berechnung des Nettoinventarwertes, bei 
Verstößen gegen Anlagebeschränkungen oder bei sonstigen Fehlern für Anleger, die über 
Finanzintermediäre zeichnen 

 
Trotz größter Sorgfalt können bei der Berechnung des Nettoinventarwertes des Fonds 
Ungenauigkeiten oder Fehler auftreten. Sollte aufgrund solcher Ungenauigkeiten oder Fehler den 
Endanlegern ein entschädigungspflichtiger Schaden entstehen, erfolgt ein 
Entschädigungsverfahren gemäß den Vorgaben des CSSF-Rundschreibens 24/856. 

 
Wenn Anteile über einen Finanzintermediär (z.B. Banken oder Vermögensverwalter) gezeichnet 
wurden, könnten die Rechte der Endanleger auf Entschädigungszahlungen eingeschränkt sein. 
Daher besteht für Endanleger, die Anteile über solche Intermediäre erwerben, das Risiko, im Falle 
einer fehlerhaften Nettoinventarwert-Berechnung keine Entschädigung zu erhalten. 

 
Entschädigungen aufgrund von Fehlern bei der Nettoinventarwert --Berechnung, Verstößen gegen 
Anlagevorschriften oder anderen Fehlern erfolgen stets gemäß den Bestimmungen des CSSF - 
Rundschreibens 24/856. Für Endanleger, die ihre Anteile am Fonds bereits veräußert haben, aber 
Anspruch auf eine Entschädigung hätten und nicht mehr ermittelt werden können, wird die 
Entschädigung bei der Caisse de consignation der Luxemburger Finanzverwaltung hinterlegt. 

 
Fehlerhafte Nettoinventarwert--Berechnungen oder andere Fehler können auch zugunsten der 
Endanleger und zu Lasten des Fonds auftreten. In solchen Fällen liegt es im Ermessen der 
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24. Profil des Anlegerkreises 

Verwaltungsgesellschaft, im Namen des Fonds eine Rückforderung von den Endanlegern zu 
verlangen, sofern diese als sachkundige oder professionelle Anleger gelten. 

 

 

Der Fonds richtet sich an mittel- und langfristige, wachstumsorientierte Anleger, die eine breite 
Streuung der Aktienanlagen nach Regionen und Branchen suchen, ohne das Portfolio selbst aktiv 
managen zu müssen. 

Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines 
Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds zurückziehen wollen. 

 

 
 
25. Risikoprofil des Fonds 

Die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Luxemburger Investmentvermögen werden in 
eines von fünf Risikoprofilen eingeordnet. Die Übergänge der Risikoprofile sind fließend. 
Grundsätzlich besteht die Annahme, dass das Risikoprofil 1 am risikoärmsten ist, während das 
Risikoprofil 5 am risikoreichsten ist.  

Die Beschreibungen der folgenden Profile wurden unter der Voraussetzung von normal 
funktionierenden Märkten erstellt. In unvorhergesehenen Marktsituationen oder Marktstörungen 
aufgrund nicht funktionierender Märkte können weitergehende Risiken, als die in dem Risikoprofil 
genannten, auftreten.  

Nachfolgend finden Sie eine grobe Definition der verschiedenen Profile: 
 
Risikoprofil 1 – Wertbewahrend 
Das Investmentvermögen unterliegt sehr minimalen Schwankungen und geht damit geringe 
Risiken ein. Typische Anlageinstrumente sind hauptsächlich kurzfristige Zinstitel wie z. B. 
Geldmarktinstrumente oder Cash-Bestände. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken 
erworben werden.  
 
Risikoprofil 2 – Sicherheitsbetont 
Das Investmentvermögen unterliegt nur geringen Schwankungen und geht damit wenige Risiken 
ein. Typische Anlageinstrumente sind hauptsächlich sichere Zinstitel mit variierenden Laufzeiten, 
wie z. B. Staatsanleihen und vergleichbare Renten. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken 
erworben werden.  
 
Risikoprofil 3 – Wachstumsorientiert 
Das Investmentvermögen unterliegt mäßigen Schwankungen und geht damit moderate Risiken ein. 
Typische Anlageinstrumente sind oftmals eine Mischung aus verschiedenen Anlageklassen wie z. 
B. Renten, Zielfonds und Aktien. Derivate können moderat auch zu Investitionszwecken eingesetzt 
werden.  
 
Risikoprofil 4 – Risikoorientiert 
Im Investmentvermögen können starke Schwankungen auftreten. Dadurch geht es erhöhte Risiken 
ein. Typische Anlageinstrumente beinhalten risikoreiche Instrumente wie z. B. Aktien, Zielfonds 
oder High Yield Anleihen. Derivate werden potentiell auch zu Investitionszwecken verwendet.  
 
Risikoprofil 5 – Hochspekulativ 

Im Investmentvermögen sind starke Schwankungen zu erwarten. Es geht damit hohe Risiken ein. 
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Typische Anlageinstrumente bzw. -strategien sind stark volatile Instrumente wie z.B. stark volatile 
Aktien- oder Rohstoffexposures sowie Hedge-Fondsstrategien oder risikoreiche 
Derivatestrategien. Derivate werden auch zu Investitionszwecken verwendet.  

Das Risikoprofil für den Fonds weist folgendes Risikoprofil auf: 
 
Risikoprofil 3 – Wachstumsorientiert 
Das Investmentvermögen unterliegt mäßigen Schwankungen und geht damit moderate 
Risiken ein. Typische Anlageinstrumente sind oftmals eine Mischung aus 
verschiedenen Anlageklassen wie z. B. Renten, Zielfonds und Aktien. Derivate können 
moderat auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden.  

 
Die Verwaltungsgesellschaft weist ausdrücklich darauf hin, dass durch den Ausweis einer 
Einschätzung zum Risikoprofil des Fonds keine Aussage über tatsächlich eintretende 
Wertverluste oder Wertzuwächse getroffen werden.  

 

 
26. Risikomanagement-Verfahren 

 
Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanagement-Verfahren, das es ihr erlaubt, das 
mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren Anteil am Gesamtrisikoprofil des 
Anlageportfolios ihrer verwalteten Fonds jederzeit zu überwachen und zu messen. Im Einklang mit 
dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren aufsichtsbehördlichen Anforderungen 
der CSSF berichtet die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig der CSSF über das eingesetzte 
Risikomanagement-Verfahren. Die Verwaltungsgesellschaft stellt im Rahmen des 
Risikomanagement-Verfahrens anhand zweckdienlicher und angemessener Methoden sicher, dass 
das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko der verwalteten Fonds den Gesamtnettowert deren 
Portfolien nicht überschreitet. Dazu bedient sich die Verwaltungsgesellschaft folgender Methoden: 
 
Commitment Approach: 
Bei der Methode „Commitment Approach“ werden die Positionen aus derivativen 
Finanzinstrumenten in ihre entsprechenden (ggf. delta-gewichteten) Basiswertäquivalente oder 
Nominale umgerechnet. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen 
Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt. Die Summe dieser Basiswertäquivalente 
darf den Gesamtnettowert des Fondsportfolios nicht überschreiten. 
 
VaR-Ansatz: 
Die Kennzahl Value-at-Risk (VaR) ist ein mathematisch-statistisches Konzept und wird als ein 
Standard- Risikomaß im Finanzsektor verwendet. Der VaR gibt den möglichen Verlust eines 
Portfolios während eines bestimmten Zeitraums (sogenannte Halteperiode) an, der mit einer 
bestimmten Wahrscheinlichkeit (sogenanntes Konfidenzniveau) nicht überschritten wird. 
 
Relativer VaR Ansatz: 
Bei dem relativen VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds den VaR eines derivatefreien 
Referenzportfolios um einen von der Höhe des Risikoprofils des Fonds abhängigen Faktor nicht 
übersteigen. Der aufsichtsrechtlich maximal zulässige Faktor beträgt 200%. Dabei ist das 
Referenzportfolio grundsätzlich ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds. 
 
Absoluter VaR Ansatz: 
Bei dem absoluten VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 20 Tage Haltedauer) des 
Fonds einen von der Höhe des Risikoprofils des Fonds abhängigen Anteil des Fondsvermögens 
nicht überschreiten. Das aufsichtsrechtlich maximal zulässige Limit beträgt 20% des 
Fondsvermögens. Die Parameter zur Berechnung des VaRs kann die Verwaltungsgesellschaft im 
aufsichtsrechtlich erlaubten Bereich verschieben.  
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Für Fonds, deren Ermittlung des Gesamtrisikos durch die VaR-Ansätze erfolgt, schätzt die 
Verwaltungsgesellschaft den erwarteten Grad der Hebelwirkung. Dieser Grad der Hebelwirkung 
kann in Abhängigkeit der jeweiligen Marktlagen vom tatsächlichen Wert abweichen und über- als 
auch unterschritten werden. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass sich aus dieser Angabe 
keine Rückschlüsse auf den Risikogehalt des Fonds ergeben. Darüber hinaus ist der 
veröffentlichte erwartete Grad der Hebelwirkung explizit nicht als Anlagegrenze zu verstehen. Die 
verwendete Methode zur Bestimmung des Gesamtrisikos und, soweit anwendbar, die Offenlegung 
des Referenzportfolios und des erwarteten Grades der Hebelwirkung sowie dessen 
Berechnungsmethode werden im Abschnitt Der Fonds im Überblick angegeben. 

 
Leverage bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert. 
Jede Methode, mit der die Gesellschaft den Investitionsgrad des Investmentvermögens erhöht 
(Hebelwirkung), wirkt sich auf den Leverage aus. Dieser kann sich durch den Erwerb von Derivaten 
mit eingebetteter Hebelfinanzierung (sofern Derivate für den Fonds erworben werden dürfen) 
erhöhen.  
 
Bei Anwendung des Commitment Approaches kann die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds 
maximal bis zur Höhe der Marktrisikogrenze Leverage einsetzen.  
 
Bei Anwendung des VaR-Ansatzes darf sich das Marktrisiko des Fonds durch den Einsatz von 
Derivaten höchstens verdoppeln. Der Leverage des Fonds wird nach einer Bruttomethode 
berechnet. Er bezeichnet die Summe der absoluten Werte aller Positionen des Fonds, die 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben bewertet werden. Dabei ist es nicht zulässig, einzelne 
Derivatgeschäfte oder Wertpapierpositionen miteinander zu verrechnen (d. h. keine 
Berücksichtigung sogenannter Netting- und Hedging-Vereinbarungen). Kurzfristige 
Kreditaufnahmen, die nach der Anlagestrategie des Fonds ausschließlich zulässig sind, dürfen bei 
der Leverageberechnung außer Acht gelassen werden. Die Gesellschaft erwartet, dass der nach 
der Bruttomethode berechnete Leverage des Fonds seinen Nettoinventarwert nicht um mehr als das 
5fache übersteigt. 
 
Abhängig von den Marktbedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, so dass es trotz der 
ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu Überschreitungen der angestrebten Marke 
kommen kann. 
 
 
 
27. Liquiditätsmanagementinstrumente 

 
Die Verwaltungsgesellschaft wird unter gegebenen Voraussetzungen vorrangig die nachfolgenden 
Liquiditätsmanagementinstrumente anwenden. Darüber hinaus kann sie im Bedarfsfall andere 
Liquiditätsmanagementinstrumente (vgl. Verwaltungsreglement) und Maßnahmen ergreifen. 
 
Beschränkung der Anteilrücknahme 
 
Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend und teilweise beschränken, 
wenn die Rücknahmeverlangen der Anleger an einem Abrechnungsstichtag den Schwellenwert von 
10 % Prozent des Nettoinventarwertes überschreiten. Wird der Schwellenwert überschritten, 
entscheidet die Gesellschaft im pflichtgemäßen Ermessen, ob sie an diesem Abrechnungsstichtag 
die Rücknahme beschränkt. Die Entscheidung zur Beschränkung der Rücknahme kann getroffen 
werden, wenn die Rücknahmeverlangen aufgrund der Liquiditätssituation des Fonds nicht mehr im 
Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können. Dies kann beispielsweise der Fall 
sein, wenn sich die Liquidität der Vermögenswerte des Fonds aufgrund politischer, ökonomischer 
oder sonstiger Ereignisse an den Märkten verschlechtert und damit nicht mehr ausreicht, um die 
Rücknahmeverlangen an dem Abrechnungsstichtag vollständig zu bedienen, oder aufgrund der 
Anlegerstruktur des Fonds Rücknahmen in erheblichen Umfang zu Liquiditätsproblemen führen. Die 
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Rücknahmebeschränkung dient dem Anlegerschutz und ist im Vergleich zur Aussetzung der 
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen als milderes Mittel anzusehen. Die Möglichkeit zur 
Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme bleibt unberührt. 
 
Hat die Gesellschaft entschieden, die Rücknahme zu beschränken, wird sie Anteile zu dem am 
Abrechnungsstichtag geltenden Rücknahmepreis lediglich anteilig zurücknehmen. Am Tag der 
Aktivierung der Beschränkung müssen die Rücknahmeaufträge aller Anleger anteilig mindestens in 
Höhe des Schwellenwertes ausgeführt werden. Im Übrigen entfällt die Rücknahmepflicht. Dies 
bedeutet, dass jede Rücknahmeorder nur anteilig auf Basis einer von der Gesellschaft zu 
ermittelnden Quote ausgeführt wird. Die Gesellschaft legt die Quote im Interesse der Anleger auf 
Basis der verfügbaren Liquidität und des Gesamtordervolumens für den jeweiligen 
Abrechnungsstichtag fest. Der Umfang der verfügbaren Liquidität hängt wesentlich vom aktuellen 
Marktumfeld ab. Die Quote legt fest, zu welchem prozentualen Anteil die Rücknahmeverlangen an 
dem Abrechnungsstichtag ausgezahlt werden. Der nicht ausgeführte Teil der Order (Restorder) wird 
von der Gesellschaft auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt, sondern verfällt (Pro-Rata-
Ansatz mit Verfall der Restorder).  
 
Die Gesellschaft veröffentlicht Informationen über die Beschränkung der Rücknahme der Anteile 
sowie deren Aufhebung unverzüglich auf ihrer Internetseite.  
 
Der Rücknahmepreis entspricht dem an diesem Tag ermittelten Anteilwert – gegebenenfalls 
abzüglich einer Rückgabegebühr / einer Verwässerungsschutzgebühr und/oder 9  eines 
Rücknahmeabschlags. Die Rücknahme kann auch durch die Vermittlung Dritter (z. B. die 
depotführende Stelle) erfolgen, hierbei können dem Anleger zusätzliche Kosten entstehen. 
 
Swing Pricing 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes je Anteil Swing Pricing 
anwenden. Dadurch wird der Anteilpreis modifiziert. Swing Pricing kann als dauerhafte Maßnahme 
als vollständiges Swing Pricing oder als teilweises Swing Pricing angewendet werden. Wird Swing 
Pricing angewendet, ist neben dem Nettoinventarwert je Anteil auch ein modifizierter 
Nettoinventarwert je Anteil zu berechnen, wobei dem Anleger gegenüber immer nur ein 
Nettoinventarwert je Anteil (d. h. bei Anwendung des Swing Pricings, dann der modifizierte 
Nettoinventarwert je Anteil) bekannt gemacht wird. 
 
Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die 
Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle  bewertungstäglich einen Nettoinventarwert. Dabei 
wendet sie für alle Anteilausgaben und Anteilrücknahmen des Bewertungstages teilweises Swing 
Pricing an.  
 
Swing Pricing ist eine Methode zur Berechnung des Anteilpreises, bei der die durch Rücknahmen 
oder Ausgaben von Anteilen veranlassten Transaktionskosten verursachergerecht verteilt werden. 
Dazu wird der Nettoinventarwert zunächst durch den Wert der zum Fonds gehörenden 
Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten ermittelt. Die Teilung des so ermittelten 
Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert, der zusätzlich 
um einen Auf- oder Abschlag (Swingfaktor) modifiziert wird. Beim teilweisen Swing Pricing findet 
dieser Mechanismus nur dann Anwendung, wenn die Überschüsse der Anteilrücknahmen und 
Anteilausgaben an dem jeweiligen Bewertungstag einen von der Gesellschaft festgelegten 
Schwellenwert überschreiten. Die Gesellschaft ermittelt den Schwellenwert als prozentualen Betrag 
(10 %) anhand mehrerer Kriterien wie z. B. Marktbedingungen, Marktliquidität, Risikoanalysen. 
 
Der Swingfaktor berücksichtigt die Transaktionskosten, die durch einen Überschuss an Rücknahme- 

 
9 Bei Anwendung der Rückgabegebühr oder der Verwässerungsschutzgebühr.  
 



67  

oder Ausgabeverlangen verursacht werden. Den Swingfaktor ermittelt die Gesellschaft in 
Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. unter Berücksichtigung der Transaktionskosten, 
Geld-/Briefspannen, Auswirkungen auf den Marktpreis). Der Swingfaktor wird 0,5 Prozent des 
Nettoinventarwertes nicht übersteigen.  
 
In einem außergewöhnlichen Marktumfeld (dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn 
Vermögensgegenstände des Fonds nicht bewertet werden können oder aufgrund politischer, 
ökonomischer oder sonstiger Ereignisse der Handel von Finanzinstrumenten an den Märkten 
erheblich beeinträchtigt ist, kann ein höherer Swingfaktor [maximal jedoch 2 Prozent des 
Nettoinventarwertes] festgelegt werden.  
 
Liegt an einem Abrechnungstag bei Überschreiten des Schwellenwertes ein Überschuss an 
Rücknahmen vor, vermindert sich der Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie um den Swingfaktor. 
Liegt an einem Abrechnungstag bei Überschreiten des Schwellenwertes ein Überschuss an 
Ausgaben vor, erhöht sich der Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie um den Swingfaktor. 
 
Abspaltung illiquider Anlagen (Side Pockets) 
 
Die Gesellschaft darf im Interesse der Anleger bestimmte illiquide Vermögenswerte vom Fonds 
abspalten, um den Fonds weiterhin liquide zu halten. Die Bildung von Side Pockets bedarf der 
vorherigen Abstimmung mit der CSSF. Die Abspaltung betrifft solche Vermögenswerte, deren 
wirtschaftliche oder rechtliche Merkmale sich aufgrund außergewöhnlicher Umstände erheblich 
verändert haben oder aufgrund außergewöhnlicher Umstände unsicher geworden sind, 
beispielsweise durch erhebliche Bewertungsunsicherheiten und/oder weil ein bestimmter Teil des 
Portfolios des Fonds illiquide geworden ist, für den es keinen aktiven Markt gibt und/oder der Handel 
verboten ist (z. B. aufgrund von Sanktionen) und/oder für den eine faire Bewertung vorübergehend 
nicht möglich ist. Solch außergewöhnliche Umstände können auch durch kriminelle Aktivitäten, 
Finanzkrise oder Krieg entstehen.  
 
Entscheidet sich die Gesellschaft für die Abspaltung illiquider Vermögenswerte des Fonds, liegt es 
in ihrem Ermessen im besten Interesse des Fonds und seiner Anleger festzulegen, die illiquiden 
Vermögenswerte innerhalb der bestehenden Fondsstruktur durch buchmäßige Trennung zu 
belassen oder sie physisch von der bestehenden Fondsstruktur zu trennen.  
 
Belässt die Gesellschaft die illiquiden Vermögenswerte innerhalb der bestehenden Fondsstruktur, 
bildet sie für die illiquiden Vermögenswerte eine besondere Anteilklasse des Fonds (buchhalterische 
Trennung). Anleger, die am Abrechnungsstichtag der Abspaltung im Fonds investiert sind, erhalten 
in diesem Fall Anteile an der besonderen Anteilklasse mit den abgespaltenen illiquiden 
Vermögenswerten des Fonds, wobei für diese Anteile keine Ausgaben und Rückgaben mehr 
zulässig sind. Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, die abgespaltenen illiquiden Vermögenswerte 
aus der besonderen Anteilklasse zu veräußern oder zu liquidieren und die Erlöse an die Anleger 
entsprechend dem Verhältnis ihrer Beteiligung auszuschütten. Ausgaben und Rücknahmen von 
Anteilen im Hinblick auf die nicht abgespaltenen Vermögenswerte des Fonds erfolgen auf 
Grundlage des Anteilwertes, aus dem die Vermögenswerte der besonderen Anteilklasse 
ausgeschlossen sind.  
 
Entscheidet sich die Gesellschaft, die illiquiden Vermögenswerte physisch zu trennen, verbleiben 
die illiquiden Vermögenswerte im bestehenden Fonds, während die Gesellschaft die nicht 
betroffenen Vermögenswerte des Fonds auf einen neuen Fonds überträgt oder auf einen anderen 
bestehenden Fonds verschmilzt. Anleger, die am Abrechnungsstichtag der Abspaltung im Fonds 
investiert sind, erhalten in diesem Fall Anteile an dem neuen Fonds im Verhältnis zu ihren Anteilen 
an dem bestehenden Fonds. Sie behalten ihre Anteile an dem bestehenden Fonds mit den illiquiden 
Vermögenswerten, wobei für diese keine Ausgaben und Rückgaben mehr zulässig sind. Die 
Gesellschaft hat die Möglichkeit, die abgespaltenen illiquiden Vermögenswerte zu veräußern oder 
zu liquidieren und die Erlöse an die Anleger entsprechend dem Verhältnis ihrer Beteiligung 
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auszuschütten.  
 
Die Gesellschaft veröffentlicht Informationen über die Abspaltung illiquider Vermögenswerte 
unverzüglich auf ihrer Internetseite.  
 
Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
 
Die Gesellschaft kann die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweilig aussetzen, sofern 
außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen 
der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Solche außergewöhnlichen Umstände liegen etwa vor, 
wenn  
 

• eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des Fonds gehandelt wird, 
außerplanmäßig geschlossen oder der Handel beschränkt ist,  

 

• die Vermögensgegenstände des Fonds nicht bewertet werden können,  
 

• schwerwiegende Liquiditätsprobleme des Fonds auftreten (z. B. infolge erhöhter 
Rücknahmen), bei denen der Verkauf von Vermögenswerten des Fonds durchgeführt 
werden muss und dies zu weiteren Liquiditätsproblemen für den Fonds führen könnte (z. B. 
infolge großer Abschläge beim Verkauf von Vermögenswerten, Auslösen von zusätzlichen 
Transaktionskosten),  

 

• ein kritischer Cybervorfall eintritt, der den Fonds und/oder die Gesellschaft auswirkt und/oder 
die Betriebsfähigkeit von Dienstleistern der Gesellschaft beeinträchtigt;  

 

• eine schwere finanzielle und/oder politische Krise vorliegt,  
 

• sich erhebliche kriminelle Aktivitäten realisieren,  
 

• eine Naturkatastrophe vorliegt.  
 
Daneben kann die CSSF nach Anhörung der Gesellschaft anordnen, dass die Gesellschaft die 
Ausgabe und Rücknahme der Anteile auszusetzen oder wiederaufzunehmen hat, wenn Risiken für 
den Anlegerschutz oder die Finanzstabilität bestehen, die bei vernünftiger und ausgewogener 
Betrachtung eine Aussetzung oder Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile erforderlich 
machen.  
 
Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst dann zu dem dann gültigen Ausgabe- und 
Rücknahmepreis auszugeben bzw. zurückzunehmen oder umzutauschen, wenn sie unverzüglich, 
jedoch unter Wahrung der Interessen aller Anleger, Vermögensgegenstände des Fonds veräußert 
hat. Einer vorübergehenden Aussetzung kann ohne erneute Wiederaufnahme der Rücknahme der 
Anteile direkt eine Auflösung des Fonds folgen (siehe hierzu den Abschnitt „Auflösung, Übertragung 
und Verschmelzung des Fonds“). 
 
Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntmachung auf ihrer Internetseite über die 
Aussetzung und die Wiederaufnahme der Ausgabe und Rücknahme der Anteile.  
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Verwahrstelle 
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 
Niederlassung Luxemburg 
7, rue Gabriel Lippmann, 5365 
MUNSBACH, Luxemburg  

 

Register- und Transferstelle 
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. 
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365 
MUNSBACH, Luxemburg  

 

Zahlstelle im Großherzogtum 
Luxemburg 
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Niederlassung Luxemburg 
7, rue Gabriel Lippmann 
5365 MUNSBACH 
Luxemburg 
 
 
Portfoliomanager (Investmentmanager), 
Vertriebsgesellschaft und Initiator 
Bankhaus Bauer AG  
Trentelgasse 4 
45127 Essen 
Deutschland 

 

Wirtschaftsprüfer der Verwaltungsgesellschaft 
KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Heidestraße 58 
10728 Berlin (Deutschland) 

 

Wirtschaftsprüfer des Fonds 
KPMG Audit S.à.r.l.  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg 

 

 
Die vorstehenden Angaben werden in den 
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.
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Artikel 1 Die Fonds 

 

Das Allgemeine Verwaltungsreglement legt allgemeine Grundsätze ausschließlich für den 
vorliegenden Fonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für 
gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in der Form von Fonds Commun de 
Placement fest. Das Sonderreglement geht dem Allgemeinen Verwaltungsreglement vor. Die 
spezifischen Charakteristika der Fonds werden im Sonderreglement des jeweiligen Fonds 
beschrieben, in dem ergänzende und abweichende Regelungen zu einzelnen Bestimmungen 
dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements getroffen werden können.  

 
Die ursprüngliche Fassung des Allgemeinen Verwaltungsreglements sowie Änderungen wurden 
bzw. werden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt. Ein Verweis auf die 
Hinterlegung erfolgt im Recueil Electronique des Sociétés et Associations („RESA“). 

 

 

1. Der Fonds ist ein rechtlich unselbstständiges Sondervermögen („ Fonds Commun de 
Placement), bestehend aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten („Fondsvermögen"), 
das im Interesse und für gemeinschaftliche Rechnung der Inhaber von Anteilen („Anteilinhaber“) 
unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet wird. Der Fonds wird von der 
Verwaltungsgesellschaft verwaltet. Die im jeweiligen Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte 
werden von der Verwahrstelle verwahrt. 

2. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber, der Verwaltungsgesellschaft und der 
Verwahrstelle sind in diesem Allgemeinen Verwaltungsreglement in Verbindung mit dem 
Sonderreglement des Fonds geregelt, die beide von der Verwaltungsgesellschaft in Abstimmung 
mit der Verwahrstelle erstellt werden. 

 
Durch die Zeichnung eines Anteils erkennt jeder Anteilinhaber dieses Allgemeine 
Verwaltungsreglement in Verbindung mit dem Sonderreglement des jeweiligen Fonds sowie alle 
Änderungen derselben an. 

 
3. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Besitz von Anteilen durch jede Person, die in den 
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) steuerpflichtig ist, einschränken oder verbieten. Da die 
Anteile des jeweiligen Fonds in den USA nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 
registriert sind, können diese weder in den USA — einschließlich der dazugehörigen Gebiete — 
noch an Staatsangehörige der USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, ein solches 
Angebot oder ein solcher Verkauf wird durch eine Befreiung von der Registrierung gemäß dem 
United States Securities Act von 1933 ermöglicht. 

 
Allgemeines Verwaltungsreglement 



72  

Artikel 3 Die Verwahrstelle 

 

1. Die Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Fonds ist die HANSAINVEST Hanseatische 
Investment-GmbH. 

 
2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet die jeweiligen Fonds im eigenen Namen, jedoch 
ausschließlich im Interesse und für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die 
Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller Rechte, welche unmittelbar oder mittelbar 
mit den Vermögenswerten des jeweiligen Fonds zusammenhängen. 

 
3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des jeweiligen Fonds unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagebeschränkungen fest. 

 
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und Kontrolle sowie auf 
Kosten des jeweiligen Fonds die Ausführung der täglichen Anlagepolitik (Investmentmanagement) 
an andere juristische Personen auslagern, soweit diese Personen für die Zwecke der 
Vermögensverwaltung zugelassen oder eingetragen sind und einer Aufsichtsbehörde unterliegen. 

Die Investmentmanager können auf eigene Kosten, eigene Gefahr und eigene Haftung hin Anlage- 
und sonstige Beratung einholen, sofern sie dies für angemessen halten. 

 
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und auf eigene Kosten 
Anlageberater hinzuziehen, insbesondere sich durch einen Anlageausschuss, dessen 
Zusammensetzung von der Verwaltungsgesellschaft bestimmt wird, beraten lassen. Werden 
Anlageberater und/oder Anlageausschuss aus dem Fondsvermögen bezahlt, wird dieses Entgelt im 
Sonderreglement des jeweiligen Fonds genannt. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können sich die 
Anlageberater mit vorheriger Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft auf eigene Kosten und unter 
eigener Verantwortung dritter natürlicher oder juristischer Personen bedienen sowie 
Subanlageberater hinzuziehen. 

 
6. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, einzelne Aufgaben in diesem 
Zusammenhang an Dritte auszulagern. 

7. Sofern Aufgaben an Dritte ausgelagert sind, findet dies Erwähnung im Sonderreglement und 
Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds. Ferner wird die Verwaltungsgesellschaft sich im Rahmen 
ihrer Auslagerungskontrollen vergewissern, dass die Dritten die notwendigen Maßnahmen zur 
Einhaltung aller Anforderungen an Organisation und Vermeidung von Interessenskonflikten wie sie 
in den anwendbaren Luxemburger Gesetzen und Verordnungen festgelegt sind, getroffen haben. 

 

 

1. Die Verwaltungsgesellschaft hat eine einzige Verwahrstelle für den jeweiligen Fonds bestellt. 
Die Verwahrstelle für den jeweiligen Fonds wird im jeweiligen Sonderreglement bestimmt. 

 
2. Die Verwahrstelle ist mit der Verwahrung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds 
beauftragt. Die Bestellung der Verwahrstelle ist im Verwahrstellenvertrag schriftlich vereinbart. Die 
Rechte und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach den anwendbaren Gesetzen, 
Verordnungen und Rundschreiben, diesem Allgemeinen Verwaltungsreglement, dem jeweiligen 
Sonderreglement und dem jeweiligen Verwahrstellenvertrag in seiner jeweils gültigen Fassung. 

 
3. Die Verwahrstelle 

Artikel 2 Die Verwaltungsgesellschaft 
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a) stellt sicher, dass Verkauf, Ausgabe, Rücknahme und die Aufhebung von Anteilen des 
jeweiligen Fonds gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie gemäß dem im 
Allgemeinem Verwaltungsreglement und Sonderreglement festgelegten Verfahren erfolgen; 

 
b) stellt sicher, dass die Berechnung des Anteilwertes des jeweiligen Fonds gemäß den 
geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie gemäß dem im Allgemeinen Verwaltungsreglement 
und Sonderreglement festgelegten Verfahren erfolgt; 

c) leistet den Anweisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge, es sei denn diese 
Anweisungen verstoßen gegen die geltenden gesetzlichen Vorschriften, das Allgemeine 
Verwaltungsreglement oder das Sonderreglement des jeweiligen Fonds; 

d) stellt sicher, dass ihr bei Geschäften, die sich auf das Vermögen des jeweiligen Fonds 
beziehen, der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen an den Fonds überwiesen wird; 

 
e) stellt sicher, dass die Erträge des jeweiligen Fonds gemäß den geltenden gesetzlichen 
Vorschriften sowie dem Allgemeinen Verwaltungsreglement und Sonderreglement verwendet 
werden. 

 
4. Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die Cashflows des jeweiligen Fonds ordnungsgemäß 
überwacht werden und gewährleistet insbesondere, dass sämtliche bei der Zeichnung von Anteilen 
des Fonds von Anlegern oder für Rechnung von Anlegern geleistete Zahlungen eingegangen sind 
und dass sämtliche Gelder des Fonds auf Geldkonten verbucht wurden, die: 

a) auf den Namen des jeweiligen Fonds, auf den Namen der für den jeweiligen Fonds 
handelnden Verwaltungsgesellschaft oder auf den Namen der für den jeweiligen Fonds 
handelnden Verwahrstelle eröffnet werden; 

b) bei einer in Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Richtlinie 2006/73/EG vom 10. 
August 2006 zur Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die 
Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimmter 
Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie („Richtlinie 2006/73/EG“) genannten Stelle 
eröffnet werden und 

 
c) gemäß den in Artikel 16 der Richtlinie 2006/73/EG festgelegten Grundsätzen geführt 
werden. 

 
Sofern Geldkonten auf den Namen der Verwahrstelle, die für Rechnung des jeweiligen Fonds 
handelt, eröffnet werden, sind keine Geldmittel der in 4b) genannten Stellen und keine Geldmittel 
der Verwahrstelle selbst auf solchen Konten zu verbuchen. 

 
5. Das jeweilige Fondsvermögen wird der Verwahrstelle wie folgt zur Verwahrung anvertraut: 

a) Für Finanzinstrumente, die in Verwahrung genommen werden können, gilt: 

 
I. Die Verwahrstelle verwahrt sämtliche Finanzinstrumente, die im Depot auf einem bei 
der Verwahrstelle geführten Konto für Finanzinstrumente verbucht werden können, und 
sämtliche Finanzinstrumente, die der Verwahrstelle physisch übergeben werden können; 

II. zu diesem Zweck stellt die Verwahrstelle sicher, dass alle Finanzinstrumente, die im 
Depot auf einem bei der Verwahrstelle geführten Konto für Finanzinstrumente verbucht 
werden können, nach den in Artikel 16 der Richtlinie 2006/73/EG festgelegten 
Grundsätzen in den Büchern der Verwahrstelle auf gesonderten Konten, die auf den 
Namen des jeweiligen Fonds oder der für ihn tätigen Verwaltungsgesellschaft eröffnet 
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wurden, registriert werden, so dass die Finanzinstrumente jederzeit nach geltendem 
Recht eindeutig als zum Eigentum des jeweiligen Fonds gehörend identifiziert werden 
können; 

 
b) Für andere Vermögenswerte gilt: 

 
I. die Verwahrstelle prüft, ob der jeweilige Fonds Eigentümer der betreffenden 
Vermögenswerte ist, indem sie auf der Grundlage der vom Fonds oder der für den Fonds 
handelnden Verwaltungsgesellschaft vorgelegten Informationen und/oder Unterlagen 
und, soweit verfügbar, anhand externer Nachweise die Eigentümerstellung des Fonds 
feststellt; 

II. die Verwahrstelle führt Aufzeichnungen über die Vermögenswerte, bei denen sie sich 
vergewissert hat, dass der jeweilige Fonds Eigentümer ist, und hält ihre Aufzeichnungen 
auf dem neuesten Stand. 

 
Die Verwahrstelle übermittelt der Verwaltungsgesellschaft regelmäßig eine umfassende 
Aufstellung sämtlicher Vermögenswerte des jeweiligen Fonds. 

 
6. Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte werden von der Verwahrstelle oder 

einem Dritten, dem die Verwahrfunktion übertragen wurde, nicht für eigene Rechnung 
wiederverwendet. Als Wiederverwendung gilt jede Transaktion verwahrter Vermögenswerte, 
darunter Übertragung, Verpfändung, Verkauf und Leihe. 

Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte dürfen nur wiederverwendet werden, 
sofern 

 
a) die Wiederverwendung der Vermögenswerte für Rechnung des jeweiligen Fonds erfolgt; 

b) die Verwahrstelle den Weisungen der im Namen des jeweiligen Fonds handelnden 
Verwaltungsgesellschaft Folge leistet; 

 
c) die Wiederverwendung dem jeweiligen Fonds zugutekommt sowie im Interesse der 
Anteilinhaber liegt und 

 
d) die Transaktion durch liquide Sicherheiten hoher Qualität gedeckt ist, die der jeweilige 
Fonds gemäß einer Vereinbarung über eine Vollrechtsübertragung erhalten hat. 

 
Der Verkehrswert der Sicherheiten muss jederzeit mindestens so hoch sein wie der Verkehrswert 
der wiederverwendeten Vermögenswerte zuzüglich eines Zuschlags. 

 
7. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle und/oder eines in der Europäischen Union 
ansässigen Dritten, dem die Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds übertragen wurde, 
dürfen die verwahrten Vermögenswerte des jeweiligen Fonds nicht an Gläubiger der Verwahrstelle 
und/oder dieses Dritten ausgeschüttet oder zu deren Gunsten verwendet werden. 

 
8. Die Verwahrstelle kann die Verwahraufgaben nach vorgenanntem Punkt 5 dieses Artikels auf 
ein anderes Unternehmen (Unterverwahrer) unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bedingungen 
auslagern. Die Unterverwahrer können die ihr übertragenen Verwahraufgaben unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Bedingungen ihrerseits auslagern. Die unter den Punkten 3 und 
4 dieses Artikels beschriebenen Funktionen darf die Verwahrstelle nicht auf Dritte übertragen. 

 
9. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell, 
unabhängig und ausschließlich im Interesse des jeweiligen Fonds und seiner Anleger. 
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Artikel 4 Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik 

Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf den jeweiligen Fonds oder die für Rechnung 
des jeweiligen Fonds tätige Verwaltungsgesellschaft wahrnehmen, die Interessenkonflikte zwischen 
dem jeweiligen Fonds, den Anlegern des jeweiligen Fonds, der Verwaltungsgesellschaft und ihr 
selbst schaffen könnten. Dies gilt nicht, wenn eine funktionale und hierarchische Trennung der 
Ausführung ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potenziell dazu in Konflikt stehenden 
Aufgaben vorgenommen wurde und die potenziellen Interessenkonflikte ordnungsgemäß ermittelt, 
gesteuert, beobachtet und den Anlegern des Fonds gegenüber offengelegt werden. 

10. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem jeweiligen Fonds und dessen Anteilinhabern für den 
Verlust durch die Verwahrstelle oder einen Dritten, dem die Verwahrung von verwahrten 
Finanzinstrumenten übertragen wurde. 

Bei Verlust eines verwahrten Finanzinstruments gibt die Verwahrstelle dem jeweiligen Fonds bzw. 
der im Namen des jeweiligen Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft unverzüglich ein 
Finanzinstrument gleicher Art zurück oder erstattet einen entsprechenden Betrag. Die Verwahrstelle 
haftet gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 sowie nach den geltenden Verordnungen nicht, 
wenn sie nachweisen kann, dass der Verlust auf äußere Ereignisse, die nach vernünftigem 
Ermessen nicht kontrolliert werden können und deren Konsequenzen trotz aller angemessenen 
Anstrengungen nicht hätten vermieden werden können, zurückzuführen ist. 

 
Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und dessen Anteilinhabern auch für sämtliche 
sonstige Verluste, die diese infolge einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Schlechterfüllung der 
gesetzlichen Verpflichtungen der Verwahrstelle erleiden. 

Die Haftung der Verwahrstelle bleibt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmeregelungen 
von einer etwaigen Übertragung von Verwahraufgaben an Dritte, einschließlich der ihrerseits 
übertragenen Verwahraufgaben an weitere Dritte, unberührt. 

Anteilinhaber des jeweiligen Fonds können die Haftung der Verwahrstelle unmittelbar oder mittelbar 
über die Verwaltungsgesellschaft geltend machen, vorausgesetzt, dass dies weder zur Verdopplung 
von Regressansprüchen noch zur Ungleichbehandlung der Anteilinhaber führt. 

 
11. Die Verwahrstelle ist berechtigt, die Verwahrstellenbestellung jederzeit im Einklang mit den 
anwendbaren Gesetzen sowie dem jeweiligen Verwahrstellenvertrag zu kündigen. In diesem Falle 
ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, den betreffenden Fonds gemäß Artikel 13 dieses 
Allgemeinen Verwaltungsreglements aufzulösen, es sei denn, sie bestellt spätestens innerhalb von 
zwei Monaten nach dem Kündigungszeitpunkt mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde 
eine andere Bank zur Verwahrstelle; bis dahin wird die bisherige Verwahrstelle zum Schutz der 
Interessen der Anteilinhaber ihren Pflichten als Verwahrstelle vollumfänglich nachkommen. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist ebenfalls berechtigt, die Verwahrstellenbestellung jederzeit im 
Einklang mit den anwendbaren Gesetzen sowie dem jeweiligen Verwahrstellenvertrag zu kündigen. 
Eine derartige Kündigung hat ebenfalls die Auflösung des betreffenden Fonds gemäß Artikel 13 des 
Allgemeinen Verwaltungsreglements zur Folge, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft bestellt 
spätestens innerhalb von zwei Monaten nach dem Kündigungszeitpunkt mit Genehmigung der 
zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Verwahrstelle, welche die gesetzlichen 
Funktionen der vorherigen Verwahrstelle übernimmt. 

 

 

 
Die Anlageziele und die spezifische Anlagepolitik eines Fonds werden auf der Grundlage der 
nachfolgenden allgemeinen Richtlinien und der ergänzenden respektive abweichenden Richtlinien 
im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegt. 
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Es gelten folgende Definitionen: 

"Drittstaat":  Als Drittstaat im Sinne dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements gilt jeder Staat, 
der nicht Mitglied der Europäischen Union ist. 

"ESMA": Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde. 

"ESMA/2014/937": 

Leitlinie zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange - Traded Funds, ETF) und 
anderen OGAW - Themen vom 1. August 2014 implementiert in luxemburgisches 
Recht durch Rundschreiben CSSF 13/592 vom 1. Oktober 2014. 

"Geldmarktinstrumente": 
Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind 
und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann und die im Übrigen den 
Voraussetzungen von Artikel 3 der Richtlinie 2007/16/ EG entsprechen. 

"Geregelter Markt": 
Ein Geregelter Markt gemäß Artikel 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die Märkte für 
Finanzinstrumente. 

 
"Mitgliedstaat": 

Ein Mitgliedstaat der Europäischen Union. 

Den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleichgestellt sind Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum innerhalb der Grenzen dieses 
Abkommens sowie damit zusammenhängender Rechtsakte. 

"OGA": Organismus für gemeinsame Anlagen. 

 
"OGAW": Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, welcher der Richtlinie 

2009/65/EG unterliegt. 

"Richtlinie 2004/39/EG": 
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 
2004 über Märkte für Finanzinstrumente (in ihrer letztgültigen Fassung). Verweise 
in dieser Richtlinie sind ggf. im Zusammenhang mit der Richtlinie 2009/65/EG zu 
lesen. 

"Richtlinie 2007/16/EG": 
Richtlinie 2007/16/EG der Kommission vom 19. März 2007 zur Durchführung der 
Richtlinie 85/611/EWG des Rates zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren im Hinblick auf die Erläuterung gewisser Definitionen, die 
durch die Vorschriften der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 über 
bestimmte Definitionen des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Luxemburger Recht umgesetzt wurde. 
Verweise in dieser Richtlinie sind ggf. im Zusammenhang mit der Richtlinie 
2009/65/EG zu lesen. 

 
"Richtlinie 2009/65/EG": 

Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. 
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"Rundschreiben CSSF 08/356": 
Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen, wenn diese bestimmte 
Techniken und Instrumente verwenden, deren Gegenstand Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente sind, vom 4. Juni 2008. 

"Wertpapiere": 

Als Wertpapiere gelten: 

 
- Aktien und andere, Aktien gleichwertige, Wertpapiere („Aktien") 
- Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel („Schuldtitel") 
- alle anderen marktfähigen Wertpapiere im Sinne der Richtlinie 2007/16/EG, die zum 
Erwerb von Wertpapieren durch Zeichnung oder Austausch berechtigen. Ausgenommen 
sind die in Nummer 5 dieses Artikels genannten Techniken und Instrumente. 

 

 
1. Anlagen eines Fonds können aus einem oder mehreren der folgenden Vermögenswerten 

bestehen: 

Aufgrund der spezifischen Anlagepolitik eines Fonds ist es möglich, dass verschiedene der 
nachfolgend erwähnten Anlagemöglichkeiten auf bestimmte Fonds keine Anwendung finden. 
Dies wird ggf. im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegt. 

 
a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem Geregelten Markt notiert oder 
gehandelt werden; 

b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen Geregelten Markt eines 
Mitgliedstaats, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise 
ordnungsgemäß ist, gehandelt werden; 

 
c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates 
zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder dort auf einem anderen Geregelten Markt 
gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise 
ordnungsgemäß ist; 

 
d) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neuemissionen, sofern die 
Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung 
an einer Wertpapierbörse oder zum Handel auf einem Geregelten Markt im Sinne der 
vorstehend unter Nummer 1 Buchstabe a) bis c) dieses Artikels genannten Bestimmungen 
beantragt wird und die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt 
wird; 

e) Anteile an nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen OGAW und/oder anderen OGA 
im Sinne von Artikel 1 Absatz (2) Buchstaben a) und b) der Richtlinie 2009/65/EG mit Sitz in 
einem Mitgliedstaat oder einem Drittstaat, sofern 

 
- diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer 
behördlichen Aufsicht unterstellen, welche nach Auffassung der für den Finanzsektor 
zuständigen Luxemburgischen Aufsichtsbehörde („CSSF“) derjenigen nach dem 
Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit 
zwischen den Behörden besteht; 

 
- das Schutzniveau der Anteilinhaber der anderen OGA dem Schutzniveau der 
Anteilinhaber eines OGAW gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften für die 
getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und 
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Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der 
Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind; 

 
- die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und 
Jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die 
Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden; 

- der OGAW oder dieser andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach 
seinem Verwaltungsreglement oder seinen Gründungsunterlagen insgesamt höchstens 10% 
seines Nettovermögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA anlegen darf; 

 
f) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei 
Kreditinstituten, sofern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat hat oder, 
falls der Sitz des Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet, es Aufsichtsbestimmungen 
unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig 
sind; 

g) abgeleitete Finanzinstrumente („Derivate"), einschließlich gleichwertiger bar 
abgerechneter Instrumente, die an einem der unter Nummer 1 Buchstabe a), b) und c) dieses 
Artikels bezeichneten Geregelten Märkte gehandelt werden, und /oder abgeleitete 
Finanzinstrumente, die nicht an einer Börse gehandelt werden („OTC-Derivate"), sofern 

 
- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von Nummer 1 Buchstabe a) 
bis h) dieses Artikels, um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen handelt; 

 
- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer behördlichen Aufsicht 
unterliegende Institute der Kategorien sind, die von der CSSF zugelassen wurden und 

- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis 
unterliegen und jederzeit auf Initiative des jeweiligen Fonds zum angemessenen Zeitwert 
veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können. 

 
h) Geldmarktinstrumente, die nicht auf einem Geregelten Markt gehandelt werden und nicht 
unter die vorstehend genannte Definition fallen, sofern die Emission oder der Emittent dieser 
Instrumente selbst Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, und 
vorausgesetzt sie werden 

 
- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der 
Zentralbank eines Mitgliedstaats, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union 
oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, im Falle eines 
Bundesstaates, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen Einrichtung 
öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens einem Mitgliedstaat angehört, begeben 
oder garantiert oder 

- von einem Unternehmen begeben, dessen  Wertpapiere auf den unter den in Nummer 
1 Buchstabe a), b) und c) dieses Artikels bezeichneten Geregelten Märkten gehandelt 
werden, oder 

 
- von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien 
einer behördlichen Aufsicht unterstellt ist, oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, 
die nach Auffassung der CSSF mindestens so streng sind, wie die des Gemeinschaftsrechts, 
unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder 

 
- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der CSSF 
zugelassen wurde, sofern für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den 
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Anlegerschutz gelten, die denen des ersten, des zweiten oder des dritten 
Aufzählungspunktes gleichwertig sind und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um 
ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens zehn Millionen Euro (10.000.000 
Euro), das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der vierten Richtlinie 78/660/EWG 
erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere 
börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung 
dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige 
Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten 
Kreditlinie finanzieren soll. 

 
2. Der Fonds kann darüber hinaus: 

a) bis zu 10% seines Nettovermögens in anderen als den unter Nummer 1 dieses Artikels 
genannten Vermögensgegenständen anlegen; 

 
b) liquide Mittel halten, die sich auf jederzeit verfügbare Bareinlagen wie Kontokorrentkonten 
beschränken, um laufende oder außerordentliche Zahlungen zu decken, oder für den Zeitraum, 
der für die Wiederanlage in zulässige Vermögenswerte gemäß Artikel 41(1) des Gesetzes von 
2010 erforderlich ist, oder für einen Zeitraum, der im Falle ungünstiger Marktbedingungen 
unbedingt erforderlich ist. Der Besitz solcher zusätzlicher liquider Mittel ist auf 20 % des Netto- 
Fondsvermögen begrenzt. Diese 20%-Grenze darf nur dann vorübergehend und für einen 
unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund 
außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und eine solche Überschreitung 
unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. 

 
c) Kredite für kurze Zeit bis zu einem Gegenwert von 10% seines Nettovermögens 
aufnehmen.   Die Kreditaufnahme   kann zur Abwicklung von 
Anteilscheinrücknahmeverpflichtungen erfolgen. Die Kreditaufnahme kann ferner auch 
vorübergehend für investive Zwecke erfolgen, vorausgesetzt die Kreditaufnahme ist nicht 
dauerhafter Bestandteil der Anlagepolitik, das heißt, sie erfolgt nicht auf revolvierender Basis 
und die Kreditverpflichtung wird unter Berücksichtigung der Bedingungen bei der 
Kreditaufnahme innerhalb einer angemessenen Zeitspanne zurückgeführt. Die Kreditaufnahme 
kann auch in Erwartung von Anteilscheinzeichnungen erfolgen, vorausgesetzt, der Zeichner ist 
mittels einer bindenden schriftlichen Zeichnungsvereinbarung verpflichtet den Gegenwert der 
Zeichnung innerhalb von maximal drei Tagen einzuzahlen. Bei der Berechnung der maximalen 
10%igen Grenze dürfen die Forderungen und Verbindlichkeiten in jeglicher Währung auf den 
laufenden Konten des betreffenden Fonds, die von derselben juristischen Gegenpartei 
stammen, in der Fondswährung saldiert werden, vorausgesetzt, die folgenden Bedingungen 
sind erfüllt: (i) diese laufenden Konten des Fonds sind frei von jeglichen rechtlichen 
Belastungen. Hierbei werden laufende Konten zu Sicherungszwecken (z.B. Marginkonten) mit 
einer Gegenpartei nicht einbezogen, (ii) die vertraglichen Vereinbarungen in Bezug auf die 
laufenden Konten, die zwischen dem Fonds und der juristischen Gegenpartei abgeschlossen 
wurden, erlauben eine solche Saldierung und (iii) das Gesetz auf das sich diese vertraglichen 
Vereinbarungen beziehen, muss ebenfalls eine Saldierung zulassen. Die Saldierung von 
Forderungen und Verbindlichkeiten auf laufenden Konten des Fonds mit unterschiedlichen 
juristischen Gegenparteien ist nicht zulässig. Die Verwaltungsgesellschaft des betreffenden 
Fonds trägt die Verantwortung dafür, dass die Kreditaufnahme lediglich vorübergehend ist und 
dass der Ausgleich innerhalb eines vertretbaren Zeitraums erfolgt, wobei die Bedingungen, 
unter denen die Kreditaufnahme erfolgte, zu berücksichtigen sind. Deckungsgeschäfte im 
Zusammenhang mit dem Verkauf von Optionen oder dem Erwerb oder Verkauf von 
Terminkontrakten und Futures gelten nicht als Kreditaufnahme im Sinne dieser 
Anlagebeschränkung; 

 
d) Devisen im Rahmen eines „Back-to-back"-Geschäftes erwerben. 
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3. Darüber hinaus wird  der  Fonds bei  der  Anlage seines Vermögens folgende 
Anlagebeschränkungen beachten: 

 
a) Ein Fonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in Wertpapieren oder 
Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten anlegen. Ein Fonds darf höchstens 20% 
seines Nettovermögens in Einlagen bei ein und derselben Einrichtung anlegen. Das Ausfallrisiko 
der Gegenpartei bei Geschäften eines Fonds mit OTC-Derivaten darf 10% seines 
Nettovermögens nicht überschreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von 
Nummer 1 Buchstabe f) dieses Artikels ist. Für andere Fälle beträgt die Grenze maximal 5% 
des Nettovermögens des jeweiligen Fonds. 

 
b) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten, bei denen 
ein Fonds jeweils mehr als 5% seines Nettovermögens anlegt, darf 40% des Wertes seines 
Nettovermögens nicht überschreiten. Diese Begrenzung findet keine Anwendung auf Einlagen 
und auf Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt werden, welche einer 
behördlichen Aufsicht unterliegen. 

Ungeachtet der einzelnen in Nummer 3 Buchstabe a) dieses Artikels genannten Obergrenzen 
darf ein Fonds bei ein und derselben Einrichtung höchstens 20% seines Nettovermögens in 
einer Kombination aus 

 
- von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten 
und/oder 
- Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder 

- mit dieser Einrichtung getätigten Geschäften über OTC-Derivate investieren. 

 
c) Die in Nummer 3 Buchstabe a) Satz 1 dieses Artikels genannte Anlagegrenze von 10% 
des Netto-Fondsvermögens beträgt höchstens 35% des Netto-Fondsvermögens, wenn die 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat oder seinen 
Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich- 
rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, 
begeben oder garantiert werden. 

d) Die in Nummer 3 Buchstabe a) Satz 1 dieses Artikels genannte Anlagegrenze beträgt 
höchstens 25% des Netto-Fondsvermögens für bestimmte Schuldverschreibungen, wenn diese 
von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben 
werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser 
Schuldverschreibungen einer besonderen behördlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere 
müssen die Erträge aus der Emission dieser Schuldverschreibungen gemäß den gesetzlichen 
Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der 
Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und 
vorrangig für die beim Ausfall des Emittenten fällig werdende Rückzahlung des Kapitals und die 
Zahlung der laufenden Zinsen zur Verfügung stehen. 

Legt ein Fonds mehr als 5% seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen im Sinne des 
vorstehenden Unterabsatzes an, die von ein und demselben Emittenten begeben werden, so 
darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80% des Wertes des Nettovermögens des Fonds nicht 
überschreiten. 

e) Die in Nummer 3 Buchstabe c) und d) dieses Artikels genannten Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der in Nummer 3 Buchstabe b) dieses 
Artikels vorgesehenen Anlagegrenze von 40% des betreffenden Netto-Fondsvermögens nicht 
berücksichtigt. 
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Die in Nummer 3 Buchstabe a) bis d) dieses Artikels genannten Anlagegrenzen von 10%, 35% 
bzw. 25% des jeweiligen Netto-Fondsvermögens dürfen nicht kumuliert werden; daher dürfen 
gemäß Nummer 3 Buchstabe a) bis d) dieses Artikels getätigte Anlagen in Wertpapier en oder 
Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten oder in Einlagen bei diesem Emittenten 
oder in Derivaten desselben nicht 35% des Nettovermögens des jeweiligen Fonds übersteigen. 

 
Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidiert en Abschlusses im Sinne der 
Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 oder nach den anerkannten internationalen 
Rechnungslegungsvorschriften derselben Unternehmensgruppe angehören, sind bei der 
Berechnung der in Nummer 3 Buchstabe a) bis e) dieses Artikels vorgesehenen Anlagegrenzen 
als ein einziger Emittent anzusehen. 

Ein Fonds darf kumulativ bis zu 20% seines Nettovermögens in Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten ein und derselben Unternehmensgruppe anlegen. 

 
f) Unbeschadet der in Nummer 3 Buchstabe k) bis m) dieses Artikels festgelegten 
Anlagegrenzen betragen die in Nummer 3 Buchstabe a) bis e) dieses Artikels genannten 
Anlagegrenzen für Anlagen in Aktien und/oder Schuldtiteln ein und desselben Emittenten 
höchstens 20% des Netto-Fondsvermögens, wenn es Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist, 
einen bestimmten, von der Luxemburgischen Aufsichtsbehörde anerkannten Aktien - oder 
Schuldtitelindex nachzubilden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass 

 
- die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist; 

- der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich 
bezieht und 

 
- der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird. 

g) Die in Nummer 3 Buchstabe f) dieses Artikels festgelegte Grenze beträgt 35% des 
jeweiligen Netto-Fondsvermögens, sofern dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen 
gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere auf Geregelten Märkten, auf denen bestimmte 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser 
Obergrenze ist nur bei einem einzigen Emittenten möglich. 

 
h) Unbeschadet der Bestimmungen gemäß Nummer 3 Buchstabe a) bis e) dieses 
Artikels darf ein Fonds, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, bis zu 100% seines 
Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten verschiedener 
Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften 
oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von der Gruppe der 20 wichtigsten 
Industrie- und Schwellenländer (G20) oder Singapur und Hongkong oder von 
internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden, 
vorausgesetzt, dass (i) solche Wertpapiere im Rahmen von mindestens sechs 
verschiedenen Emissionen begeben worden sind und (ii) in Wertpapieren aus ein und 
derselben Emission nicht mehr als 30% des jeweiligen Nettovermögens des Fonds 
angelegt werden. 

 
i) Ein Fonds darf Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA im Sinne von Nummer 1 
Buchstabe e) dieses Artikels erwerben, wenn er nicht mehr als 20% seines Nettovermögens in 
ein und demselben OGAW oder einem anderen OGA anlegt. 

 
Bei der Anwendung dieser Anlagegrenze ist jeder Teilfonds eines Umbrella-Fonds wie ein 
eigenständiger Emittent zu betrachten, vorausgesetzt, das Prinzip der Einzelhaftung pro 
Teilfonds im Hinblick auf Dritte findet Anwendung. 
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j) Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW dürfen insgesamt 30 % des 
Nettovermögens eines Fonds nicht übersteigen. 

 
Wenn ein Fonds Anteile eines OGAW und/oder sonstigen OGA erworben hat, werden die 
Anlagewerte des betreffenden OGAW oder anderen OGA in Bezug auf die in Nummer 3 
Buchstabe a) bis e) dieses Artikels genannten Anlagegrenzen nicht berücksichtigt. 

Erwirbt ein Fonds Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger OGA, die unmittelbar oder 
mittelbar von derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet 
werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder 
Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so 
darf die Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder den 
Rückkauf von Anteilen der anderen OGAW und/oder anderen OGA durch den Fonds keine 
Gebühren berechnen (inkl. Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen) . 

 
Soweit ein Fonds jedoch in Anteile an Zielfonds anlegt, die von anderen Gesellschaften 
aufgelegt und/oder verwaltet werden, ist zu berücksichtigen, dass gegebenenfalls 
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge für diese Zielfonds berechnet werden können. 
Die vom Fonds gezahlten Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge werden im jeweiligen 
Jahresbericht angegeben. 

 
Soweit ein Fonds in Zielfonds anlegt, wird das Fondsvermögen neben den Gebühren für die 
Fondsverwaltung und das Fondsmanagement des investierenden Fonds auch mit Gebühren für 
Fondsverwaltung und Fondsmanagement der Zielfonds belastet. Insofern sind 
Doppelbelastungen hinsichtlich der Gebühren für die Fondsverwaltung und das 
Fondsmanagement nicht ausgeschlossen. 

k) Die Verwaltungsgesellschaft darf weder für sich noch für die von ihr verwalteten Fonds 
die unter den Anwendungsbereich von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 fallen, 
stimmberechtigte Aktien in einem Umfang erwerben, der es insgesamt erlaubt, auf die 
Geschäftsführung eines Emittenten einen nennenswerten Einfluss auszuüben. 

l) Ferner darf ein Fonds nicht mehr als: 

 
- 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten; 

 
- 10% der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten; 

- 25% der Anteile ein und desselben OGAW oder anderen OGA im Sinne von Artikel 2 
Absatz (2) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010; 

 
- 10% der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten 

erwerben. 

Die im zweiten, dritten und vierten Aufzählungspunkt vorgesehenen Anlagegrenzen brauchen 
beim Erwerb nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der 
Schuldverschreibungen oder der Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der 
ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen lässt. 

 
m) Die vorstehenden Bestimmungen gemäß Nummer 3 Buchstabe k) und l) dieses Artikels 
sind nicht anwendbar im Hinblick auf: 
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- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat oder dessen 
Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden; 

 
- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Drittstaat begeben oder garantiert 
werden; 

 
- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internationalen Organismen öffentlich- 
rechtlichen Charakters begeben werden, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union angehören; 

 
- Aktien von Gesellschaften, die nach dem Recht eines Drittstaates errichtet wurden, der kein 
Mitgliedstaat der EU ist, sofern (i) eine solche Gesellschaft ihr Vermögen hauptsächlich in 
Wertpapieren von Emittenten aus diesem Drittstaat anlegt, (ii) nach dem Recht dieses Staates 
eine Beteiligung des Fonds an dem Kapital einer solchen Gesellschaft den einzig möglichen 
Weg darstellt, um Wertpapiere von Emittenten dieses Staates zu erwerben und (iii) diese 
Gesellschaft des Drittstaates im Rahmen ihrer Vermögensanlage die Anlagebeschränkungen 
gemäß Nummer 3 Buchstabe a) bis e) und Nummer 3 Buchstabe i) bis l) dieses Artikels 
beachtet; 

- Aktien, die am Kapital von Tochtergesellschaften gehalten werden, die in ihrem 
Niederlassungsstaat für den jeweiligen Fonds lediglich und ausschließlich Verwaltungs-, 
Beratungs- oder Vertriebstätigkeiten, im Hinblick auf die Rücknahme von Anteilen auf Wunsch 
der Anteilinhaber, ausüben. 

n) Ein Fonds darf als Feeder-Fonds („Feeder”) eines Master-Fonds agieren, sofern er 
mindestens 85% seines Nettofondsvermögens in Anteile eines anderen OGAW („ Master”) 
investiert, der selbst kein Feeder ist und auch keine Anteile eines Feeders hält. 

Der Feeder darf nicht mehr als 15% seines Nettofondsvermögens in einen oder mehrere der 
folgenden Vermögenswerte anlegen: 

 
- Flüssige Mittel gemäß Nummer 2 Buchstabe b) dieses Artikels; 

- Derivative Finanzinstrumente, die ausschließlich zu Absicherungszwecken gemäß 
Nummer 1 Buchstabe g) und Nummer 5 dieses Artikels verwendet werden. 

 
Für den Fall, dass der Feeder in Anteile eines Masters anlegt, der von der 
Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, werden keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren 
für die Anlage des Feeders in Anteile des Masters erhoben. 

Die maximale Gesamthöhe der Verwaltungsgebühr, die sowohl gegenüber dem Feeder selbst 
als auch gegenüber dem Master erhoben werden kann, ist im Sonderreglement des Feeders 
aufgeführt. 

o) Kein Fonds darf Waren oder Edelmetalle oder Zertifikate über diese erwerben, mit 
Ausnahme von Zertifikaten, die als Wertpapiere zu qualifizieren sind. 

 
p) Kein Fonds darf in Immobilien anlegen, wobei Anlagen in immobiliengesicherten 
Wertpapieren oder Zinsen hierauf oder Anlagen in Wertpapieren, die von Gesellschaften 
ausgegeben werden, die in Immobilien investieren und Zinsen hierauf zulässig sind. 

 
q) Zu Lasten des Vermögens eines Fonds dürfen keine Kredite oder Garantien für Dritte 
ausgegeben werden, wobei diese Anlagebeschränkung keinen Fonds daran hindert, sein 
Nettovermögen in nicht voll einbezahlten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen 
Finanzinstrumenten im Sinne von Nummer 1 Buchstabe e), g) und h) dieses Artikels anzulegen. 
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r) Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen in Nummer 1 
Buchstabe e), g) und h) dieses Artikels genannten Finanzinstrumenten dürfen nicht getätigt 
werden. 

 
4. Unbeschadet hierin enthaltener gegenteiliger Bestimmungen: 

a) brauchen Fonds die in Nummer 1 bis 3 dieses Artikels vorgesehenen Anlagegrenzen bei 
der Ausübung von Bezugsrechten, die an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die sie in 
ihrem Fondsvermögen halten, geknüpft sind, nicht notwendigerweise einzuhalten. 

 
b) können neu zugelassene Fonds während eines Zeitraums von sechs Monaten nach ihrer 
Zulassung von den in Nummer 3 Buchstabe a) bis j) dieses Artikels festgelegten Bestimmungen 
abweichen, vorausgesetzt eine angemessene Risikostreuung ist sichergestellt. 

 
c) muss ein Fonds dann, wenn diese Bestimmungen aus Gründen, die außerhalb der Macht 
des entsprechenden Fonds liegen, oder aufgrund von Bezugsrechten überschritten werden, 
vorrangig danach streben, die Situation im Rahmen seiner Verkaufstransaktionen unter 
Berücksichtigung der Interessen seiner Anteilinhaber zu bereinigen. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Fonds ist berechtigt, zusätzliche 
Anlagebeschränkungen aufzustellen, sofern dies notwendig ist, um den gesetzlichen und 
verwaltungsrechtlichen Bestimmungen in Ländern, in denen die Anteile des Fonds angeboten 
oder verkauft werden, zu entsprechen. 

 

 
5. Techniken und Instrumente 

a) Allgemeine Bestimmungen 

 
Zur Verwaltung des Portfolios oder zum Laufzeiten- oder Risikomanagement des Portfolios kann 
ein Fonds Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente, im Sinne von Artikel 11 der 
Richtlinie 2007/16/EG verwenden. Beziehen sich diese Transaktionen auf die Verwendung von 
Derivaten, darf das Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlagegrenzen von Nummer 3 Buchstabe 
a) bis e) dieses Artikels nicht überschreiten. Wenn der Fonds in indexbasierten Derivaten anlegt, 
müssen diese Anlagen nicht bei den Grenzen von Nummer 3 Buchstabe a) bis e) dieses Artikels 
berücksichtigt werden. 

 
Des Weiteren sind die Bestimmungen von Nummer 6 dieses Artikels betreffend 
Risikomanagement-Verfahren bei Derivaten zu berücksichtigen. Unter keinen Umständen darf 
ein Fonds bei den mit Derivaten sowie sonstigen Techniken und Instrumenten verbundenen 
Transaktionen von den im Sonderreglement des jeweiligen Fonds genannten Anlagezielen 
abweichen und es darf auch zu keiner Übernahme zusätzlicher Risiken führen, die höher als das 
Risikoprofil sind, das in dem Verkaufsprospekt beschrieben ist. 
Die sonstigen Techniken und Instrumente müssen für Zwecke einer effizienten 
Portfolioverwaltung im Rahmen der Vorgaben durch das Rundschreiben CSSF 08/356 sowie der 
Leitlinie ESMA/2014/937 genutzt werden; dies setzt voraus, dass sie die folgenden Kriterien 
erfüllen: 

a) Sie sind insofern ökonomisch angemessen, als sie kostenwirksam eingesetzt werden; 

 
b) Sie werden mit einem oder mehreren der folgenden spezifischen Ziele eingesetzt: 

 
i) Verminderung von Risiken; 
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ii) Verminderung von Kosten; 

iii) Generierung von zusätzlichem Kapital oder Zusatzerträgen für den jeweiligen Fonds, 
mit einem Risiko, das dem Risikoprofil des Fonds und den auf ihn anwendbaren Regeln zur 
Risikostreuung vereinbar ist; 

 
c) Die mit den sonstigen Techniken und Instrumenten verbundenen Risiken werden durch das 
Risikomanagement des jeweiligen Fonds in angemessener Form erfasst. 

 
b) Kontrahentenrisiko und Sicherheitsleistung bei Geschäften mit OTC-Derivaten und/oder 
Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung 

1) Kontrahentenrisiko 

 
Die Risikopositionen, die sich für eine Gegenpartei aus Geschäften mit OTC-Derivaten und 
Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung ergeben, sind bei der Berechnung der Grenzen 
für das Kontrahentenrisiko gemäß Artikel 52 der Richtlinie 2009/65/EG zu kombinieren. Ein Fonds 
darf eine Sicherheit in Übereinstimmung mit den Anforderungen von Nummer 5 Buchstabe b) 
Absatz (2) dieses Artikels mit einbeziehen, um das Kontrahentenrisiko bei Geschäften mit 
Rückkaufsrecht und/oder Pensionsgeschäften und/oder OTC-Derivaten zu berücksichtigen. 

 
2) Erhalt einer angemessenen Sicherheit 

In Fällen, in denen ein Fonds Geschäfte mit OTC-Derivaten tätigt oder Techniken für eine 
effiziente Portfolioverwaltung anwendet, müssen alle Sicherheiten, die auf das 
Kontrahentenrisiko anrechenbar sind, die Vorgaben der Leitlinie ESMA/2014/937 erfüllen, 
insbesondere müssen alle Sicherheiten stets sämtliche nachstehenden Kriterien erfüllen: 

a) Alle entgegengenommenen Sicherheiten, die keine Barmittel sind, sollten hoch -liquide 
sein und zu einem transparenten Preis auf einem regulierten Markt oder innerhalb eines 
multilateralen Handelssystems gehandelt werden, damit sie kurzfristig zu einem Preis veräußert 
werden können, der nahe an der vor dem Verkauf festgestellten Bewertung liegt. Die 
entgegengenommenen Sicherheiten sollten außerdem die Bestimmungen von Artikel 56 
der Richtlinie 2009/65/EG erfüllen. 

 
b) Entgegengenommene Sicherheiten sollten mindestens börsentäglich bewertet werden. 
Vermögenswerte, die eine hohe Preisvolatilität aufweisen, sollten nur als Sicherheit akzeptiert 
werden, wenn geeignete konservative Bewertungsabschläge (Haircuts) angewandt werden. 

c) Der Emittent der Sicherheiten, die entgegengenommen werden, sollte eine hohe Bonität 
aufweisen. 

 
d) Die von einem Fonds entgegengenommenen Sicherheiten sollten von einem Rechtsträger 
ausgegeben werden, der von der Gegenpartei unabhängig ist und keine hohe Korrelation mit 
der Entwicklung der Gegenpartei aufweist. Sicherheiten, die von der Gegenpartei einer OTC- 
Derivatetransaktion oder einer Technik des effizienten Portfoliomanagements oder durch eine 
Tochtergesellschaft oder durch eine Muttergesellschaft oder mehr generell, dur ch eine 
Einrichtung, die zur Gruppe desselben Emittenten gehört, herausgegeben oder garantiert 
werden, gelten als nicht geeignet im Sinne des vorstehenden Satzes. 

e) Bei den Sicherheiten ist auf eine angemessene Diversifizierung in Bezug auf Länder, 
Märkte und Emittenten zu achten. Das Kriterium der angemessenen Diversifizierung im Hinblick 
auf die Emittentenkonzentration wird als erfüllt betrachtet, wenn der OGAW von einer 
Gegenpartei bei der effizienten Portfolioverwaltung oder bei Geschäften mit OTC-Derivaten 
einen Sicherheitenkorb (Collateral Basket) erhält, bei dem das maximale Exposure gegenüber 
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einem bestimmten Emittenten 20% des Nettoinventarwerts entspricht. Wenn ein Fonds 
unterschiedliche Gegenparteien hat, sollten die verschiedenen Sicherheitenkörbe aggregiert 
werden, um die 20-%-Grenze für das Exposure gegenüber einem einzelnen Emittenten zu 
berechnen. 

 
f) Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheitenverwaltung, z.B. operationelle und 
rechtliche Risiken, sind durch das Risikomanagement zu ermitteln, zu steuern und zu mindern. 

g) In Fällen von Rechtsübertragungen sollten die entgegengenommenen Sicherheiten von 
der Verwahrstelle des jeweiligen Fonds verwahrt werden. Eine Verwahrung der Sicherheit bei 
einer Unterverwahrstelle der Verwahrstelle ist in diesem Fall ebenfalls zulässig, sofern die 
Verwahrstelle weiterhin die Haftung für einen etwaigen Verlust der Sicherheit bei der 
Unterverwahrstelle übernimmt. Für andere Arten von Sicherheitsvereinbarungen können die 
Sicherheiten von einem Dritten verwahrt werden, der einer Aufsicht unterliegt und mit dem 
Sicherheitengeber in keinerlei Verbindung steht. 

 
h) Ein Fonds sollte die Möglichkeit haben, entgegengenommene Sicherheiten jederzeit ohne 
Bezugnahme auf die Gegenpartei oder Genehmigung seitens der Gegenpartei zu verwerten. 

 
i) Entgegengenommene unbare Sicherheiten (Non-cash Collateral) sollten nicht veräußert, 
neu angelegt oder verpfändet werden. 

 
j) Entgegengenommene Barsicherheiten (Cash Collateral) sollten nur 

- als Sichteinlagen bei Rechtsträgern gemäß Artikel 50 Buchstabe f der Richtlinie 
2009/65/EG angelegt werden; 

 
- in Staatsanleihen von hoher Qualität angelegt werden; 

- für Reverse-Repo-Geschäfte verwendet werden, vorausgesetzt, es handelt sich um 
Geschäfte mit Kreditinstituten, die einer Aufsicht unterliegen, und der OGAW kann den vollen 
aufgelaufenen Geldbetrag jederzeit zurückfordern; 

- in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur gemäß der Definition in den CESR’s 
Leitlinien zu einer gemeinsamen Definition für europäische Geldmarktfonds angelegt 
werden. 

 
Neu angelegte Barsicherheiten sollten entsprechend den Diversifizierungsvoraussetzungen 
für unbare Sicherheiten diversifiziert werden, d.h. es gelten die Anforderungen unter anderen 
von Artikel 50 Buchstabe (f) der Richtlinie 2009/65/EG entsprechend. Unbare Sicherheiten 
und reinvestierte Barsicherheiten, die der betreffende Fonds erhalten hat, sollen bei der 
Erfüllung der Diversifikationsanforderungen hinsichtlich der vom betreffenden Fonds 
erhaltenen Sicherheiten aggregiert betrachtet werden. 

Ergänzend zu den Anforderungen an die Sicherheitenverwaltung für Geschäfte mit OTC- 
Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung gemäß Leitlinie 
ESMA/2014/937 gelten die Vorgaben des Rundschreibens CSSF 08/356 sowie des 
Rundschreibens CSSF 11/512. 

Nimmt ein Fonds Sicherheiten für mindestens 30 % seiner Vermögenswerte entgegen, 
kommt eine angemessene Stressteststrategie im Einklang mit Leitlinie ESMA/2014/937 zur 
Anwendung, um sicherzustellen, dass sowohl unter normalen als auch unter 
außergewöhnlichen Liquiditätsbedingungen regelmäßig Stresstests durchgeführt werden, 
damit der Fonds das mit der Sicherheit verbundene Liquiditätsrisiko bewerten kann. Die 
Strategie für Liquiditätsstresstests beinhaltet Vorgaben zu folgenden Aspekten: 
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- Konzept für die Stresstest-Szenarioanalyse, einschließlich Kalibrierungs-, 
Zertifizierungs- und Sensitivitätsanalyse; 

 
- Empirischer Ansatz für die Folgenabschätzung, einschließlich Backtesting von 
Liquiditätsrisikoeinschätzungen; 

- Berichtshäufigkeit und Meldegrenzen/Verlusttoleranzschwelle(n); 

 
- Maßnahmen zur Eindämmung von Verlusten, einschließlich Haircut -Strategie und 
Gap-Risiko-Schutz. 

Ergänzende Angaben zur Sicherheitenstrategie des betreffenden Fonds, insbesondere zu 
den zulässigen Arten von Sicherheiten, zum erforderlichen Umfang der Besicherung und 
etwaigen Bewertungsabschlägen (Haircuts) sowie, im Fall von Barsicherheiten, zur Strategie 
für das erneute Anlegen (einschließlich etwaiger damit verbundener Risiken) finden sich 
gegebenenfalls im Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds. 

Die in bar geleistete Sicherheit kann für den betreffenden Fonds ein Kreditrisiko gegenüber 
dem Verwahrer dieser Sicherheit bedeuten. Besteht ein solches Risiko, muss der Fonds 
diesem Risiko im Hinblick auf die Einlagebegrenzungen im Sinne von Artikel 43 Absatz (1) 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Rechnung tragen. Diese Sicherheit darf grundsätzlich 
nicht von der Gegenpartei verwahrt werden, es sei denn, sie wird vor den Folgen des Ausfalls 
der Gegenpartei rechtlich geschützt. Die Sicherheit, die nicht in bar geleistet wird, darf nicht 
bei der Gegenpartei verwahrt werden, es sei denn, sie wird in angemessener Form von den 
Vermögenswerten der Gegenpartei getrennt. Der betreffende Fonds muss dafür Sorge 
tragen, dass er seine Rechte an der Sicherheit geltend machen kann, wenn ein Ereignis 
eintritt, dass die Ausübung der Sicherheit verlangt. Daraus folgt, dass die Sicherheit jederzeit 
entweder direkt oder über ein erstklassiges Finanzinstitut oder eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft verfügbar sein muss, so dass sich der Fonds die als Sicherheit 
geleisteten Vermögenswerte unverzüglich aneignen oder veräußern kann, wenn die 
Gegenpartei die Rückgabeverpflichtung nicht erfüllen kann. 

 
Darüber hinaus muss der betreffende Fonds darauf achten, dass ihm das vertragliche Recht 
in Bezug auf besagte Geschäfte erlaubt, sich im Falle der Liquidation, von 
Sanierungsmaßnahmen oder jeder anderen Wettbewerbssituation von seiner Verpflichtung 
zur Rückübertragung der als Sicherheit erhaltenen Vermögenswerte oder Guthaben zu 
befreien, wenn und in dem Umfang, in dem die Rückübertragung nicht mehr unter den 
vereinbarten Bedingungen erfolgen kann. Während der Vertragslauf zeit kann die unbare 
Sicherheit nicht verkauft oder verpfändet oder als Sicherheit gegeben werden. 

 
6. Risikomanagement-Verfahren 

 
Im Rahmen der Fonds wird ein Risikomanagementverfahren eingesetzt, welches es der 
Verwaltungsgesellschaft ermöglicht, das mit den Anlagepositionen des jeweiligen Fonds 
verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios zu 
überwachen und zu messen. 

 
Im Hinblick auf OTC-Derivate wird ein Verfahren eingesetzt, welches eine präzise und unabhängige 
Bewertung des OTC-Derivats ermöglicht. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft teilt der CSSF regelmäßig die Arten der Derivate im Portfolio, die mit 
den jeweiligen Basiswerten verbundenen Risiken, die Anlagegrenzen und die verwendeten 
Methoden zur Messung der mit den Derivategeschäften verbundenen Risiken bezüglich jedem 
verwalteten Fonds, mit. 
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Artikel 6 Ausgabe von Anteilen 

 

1. Anteile an einem Fonds werden ausschließlich durch Globalzertifikate verbrieft. 

 
2. Alle Anteile eines Fonds haben grundsätzlich gleiche Rechte. 

Das jeweilige Sonderreglement eines Fonds kann jedoch für den entsprechenden Fonds 
unterschiedliche Anteilklassen vorsehen, die sich hinsichtlich bestimmter Ausgestaltungsmerkmale 
wie folgt unterscheiden können: 

a) hinsichtlich der Kostenstruktur im Hinblick auf den jeweiligen Ausgabeaufschlag, die 
jeweilige Rücknahmegebühr bzw. Vertriebsprovision; 

 
b) hinsichtlich der Kostenstruktur im Hinblick auf das Entgelt für die 
Verwaltungsgesellschaft; 

c) hinsichtlich der Regelungen über den Vertrieb und des Mindestzeichnungsbetrags 
oder der Mindesteinlage; 

 
d) hinsichtlich der Ausschüttungspolitik; 

e) hinsichtlich der Währung; 

 
f) hinsichtlich jeder Kombination aus den o.g. Kriterien; 

 
g) hinsichtlich jedweder anderer Kriterien, die von der Verwaltungsgesellschaft 
bestimmt werden. 

 
Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am 
Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteilklasse berechtigt. 

 
3. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Vornahme von Zahlungen auf Anteile bzw. 
Ertragsscheine erfolgen bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie über jede 
Zahlstelle. 

 
4. Falls für den Fonds mehrere Anteilklassen eingerichtet werden, erfolgt die 
Anteilwertberechnung (Artikel 7) für jede Anteilklasse durch Teilung des Wertes des 
Fondsvermögens, der einer Klasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der am Bewertungstag im 
Umlauf befindlichen Anteile dieser Klasse. 

 

 

1. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zum Ausgabepreis zuzüglich eines eventuellen 
Ausgabeaufschlags, dessen maximale Höhe sich aus dem Sonderreglement des jeweiligen Fonds 
ergibt. 

2. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einen Fonds jederzeit nach eigenem Ermessen ohne 
Angaben von Gründen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen 
zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies im Interesse der 
Gesamtheit der Anteilinhaber, im öffentlichen Interesse , zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, 
zum Schutz des jeweiligen Fonds, im Interesse der Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der 
spezifischen Anlageziele eines Fonds erforderlich erscheint. 

Artikel 5 Anteile an dem Fonds und Anteilklassen 



89  

Artikel 7 Anteilwertberechnung 

3. Sofern im Sonderreglement des jeweiligen Fonds nicht anders geregelt, werden 
Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Luxemburger 
Bankarbeitstag bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen, der Register - und Transferstelle 
oder den Vertriebsstellen eingegangen sind, auf der Grundlage des Anteilwertes des 
nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungsanträge, welche nach 16.00 Uhr 
(Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des übernächsten 
Bewertungstages abgerechnet. 

4. Die Verwaltungsgesellschaft hat sämtliche organisatorischen Maßnahmen getroffen, die 
etwaige Praktiken des Market Timing und Late Trading verhindern sollen und behält sich das Recht 
vor, Zeichnungsanträge abzulehnen, die von einem Anleger stammen, von dem die 
Verwaltungsgesellschaft des Fonds annimmt, dass dieser derartige Praktiken anwendet. Die 
Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Fonds behält sich vor, bei Bedarf Maßnahmen zum Schutz 
der anderen Anleger des Fonds zu ergreifen. 

 
5. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Verwahrstelle im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft von der Verwahrstelle zugeteilt. Der Ausgabepreis ist innerhalb 
von drei Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar. 

 
6. Die Verwahrstelle wird auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen 
unverzüglich zurückzahlen. 

 
7. Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Fonds Sparpläne anbieten. Werden Sparpläne 
angeboten, wird dies im Sonderreglement bzw. Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds erwähnt. 

 

 

1. Der Wert eines Anteils („Anteilwert") lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Fonds 
festgelegte Währung („Fondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der 
Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im jeweiligen 
Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegten Tag („Bewertungstag") berechnet. Sofern im 
jeweiligen Sonderreglement nicht anders geregelt, gilt als Bewertungstag jeder Bankarbeitstag in 
Luxemburg und Hamburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres. 

 
Die Berechnung des Anteilwertes des jeweiligen Fonds erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto- 
Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses 
Fonds. Anteilbruchteile werden bei der Berechnung des Anteilwertes mit drei Dezimalstellen nach 
dem Komma berücksichtigt. 

 
2. Die in jedem Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden 
Grundsätzen bewertet: 

a) Die in einem Fonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten 
festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. 

 
b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, sonstigen ausstehenden 
Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen 
und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen Nennbetrag, es sei denn, dass 
dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert 
unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert 
zu erhalten. 

 

Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird 
auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der 
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Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger 
Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist grundsätzlich der letzte gehandelte Kurs 
an jener Börse bzw. an jenem Geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für 
diesen Vermögenswert ist. 

 
c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen Geregelten Markt 
(entsprechend der Definition in Artikel 4 dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements) 
gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt. 

 
d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen Geregelten 
Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder 
auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse 
entsprechend den vorgenannten Regelungen dieses Artikels den tatsächlichen Marktwert der 
entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher 
Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises 
nach einer vorsichtigen Einschätzung oder im Falle eines Fonds auf der Grundlage des 
Wertes, der bei dessen Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich erzielt werden würde, 
ermittelt. Die Verwaltungsgesellschaft wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis 
anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 

 
e) Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen 
organisierten Märkten gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage der letzten 
verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, 
auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, 
berechnet. Sollte ein Abwicklungspreis nicht vorliegen, kann die Bewertung anhand des Geld- 
oder Midkurses erfolgen. Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an 
Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen 
Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer 
konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt 
wird. Sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der 
Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die 
Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in 
angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. 

f) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem 
anderen Geregelten Markt gehandelt werden, wird modelltheoretisch (DCF- bzw. 
Barwertverfahren) ermittelt. 

 
g) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem 
angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem 
der Verwaltungsgesellschaft aufzustellenden Verfahren zu bestimmen ist. 

 
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung eines Fonds 
ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. 
Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach 
dem von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, 
wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des 
jeweiligen Fonds für angebracht hält. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes 
beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, noch am 
selben Tag weitere Anteilwertberechnungen vorzunehme n. Unter diesen Umständen werden alle für 
diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme zum ersten 
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festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet. Sofern im Sonderreglement des 
jeweiligen Fonds nicht anders geregelt, können Anträge auf Zeichnung und Rücknahme, die nach 
16.00 Uhr dieses Luxemburger Bankarbeitstages eingegangen sind, zum zweiten festgestellten 
Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet werden, Anträge, die nach Feststellung des zweiten 
Nettoinventarwertes eingehen, können zum dritten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages 
abgerechnet werden usw. 

3. Sofern für einen Fonds unterschiedliche Anteilklassen gemäß Artikel 5 Absatz 2 des 
Allgemeinen Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung 
folgende Besonderheiten: 

 
a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten 
Kriterien für jede Anteilklasse separat. 

 
b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der 
jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss 
aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen 
Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. 

 
4. Für einen Fonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt werden. Sofern für einen Fonds 
unterschiedliche Anteilklassen bestehen und ein Ertragsausgleich durchgeführt wird, ist der 
Ertragsausgleich für jede Anteilklasse separat durchzuführen. 

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den 
liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Fonds befriedigt werden können, 
den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie fü r den 
Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig 
eingereichte Zeichnungsanträge für den Fonds. 

6. Im Allgemeinen haben die Anleger das Recht, das Basisinformationsblatt vor der Zeichnung 
zu erhalten, Dokumente und Informationen über den Fonds und ihre Anlage zu erhalten,  
Dividenden aus ihrer Anlage zu erhalten, zu erfahren, wie ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden, ihre Anteile zurückzugeben und eine Beschwerde einzureichen. Weitere 
Einzelheiten zu diesen Rechten sollten die Anleger insbesondere in diesem Prospekt und in den 
Vertragsunterlagen nachlesen, die sie für ihre Anlage in den Fonds ausgefüllt haben. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anleger darauf hin, dass jeder Anleger seine Anlegerrechte 
nur dann in vollem Umfang direkt gegenüber dem Fonds ausüben kann, wenn der Anleger selbst 
mit seinem eigenen Namen im Register der Anteilinhaber des Fonds eingetragen ist. 

In Fällen, in denen ein Anleger über einen Intermediär in den Fonds investiert, der in seinem eigenen 
Namen, aber für Rechnung des Anlegers in den Fonds investiert (z. B. eine Vertriebsstelle oder ein 
Nominee), kann der Anleger bestimmte Rechte, die mit dem Status eines Anteilinhabers verbunden 
sind, nicht unbedingt direkt gegenüber dem Fonds geltend machen. Bei Inanspruchnahme eines 
Intermediäres können die Rechte der Anleger insbesondere dadurch beeinträchtigt werden, dass im 
Falle von Fehlern bei der Berechnung des Nettoinventarwerts, der Nichteinhaltung der 
Anlagebestimmungen und anderen Fehlern auf der Ebene des Fonds eine Entschädigung erhalten. 
Im letztgenannten Fall stellt die Verwaltungsgesellschaft dem Vermittler alle Informationen zur 
Verfügung, die der Anleger benötigt, um sein Recht auf Zahlung einer Entschädigung unter 
Berücksichtigung seiner individuellen Situation wahrzunehmen. 

 
Wenn Anleger, die über einen Vermittler investieren, glauben, dass sie aufgrund von Handlungen 
oder Unterlassungen der Verwaltungsgesellschaft einen Verlust erlitten haben, können sie bei dem 
Vermittler eine Beschwerde einreichen. In diesem Zusammenhang werden die Anleger gebeten, die 
Richtlinien des Vermittlers zur Bearbeitung von Beschwerden zu konsultieren, die auf der Website 
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Artikel 8 Einstellung der Berechnung des Anteilwertes 

Artikel 9 Rücknahme von Anteilen 

des Vermittlers zur Verfügung gestellt werden sollten. Bitte konsultieren Sie auch die Website der 
zuständigen nationalen Aufsichtsbehörde, die für die Überwachung des Vermittlers zuständig ist. 

 
Den Anlegern wird empfohlen, sich über ihre Rechte beraten zu lassen. 

 

 

 
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für einen Fonds die Berechnung des Anteilwertes 
zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich 
machen und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber 
gerechtfertigt ist, insbesondere: 

 
1. während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer Markt, an dem ein wesentlicher Teil 
der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds amtlich notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist 
(außer an gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen) oder der Handel an dieser Börse bzw. an 
dem entsprechenden Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde; 

2. in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Anlagen eines Fonds nicht verfügen kann 
oder es ihr unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder 
die Berechnung des Anteilwertes ordnungsgemäß durchzuführen. 

Die Anteilinhaber werden über die Aussetzung beziehungsweise Wiederaufnahme der 
Anteilwertberechnung ordnungsgemäß informiert. 

 
Die Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umtauschanträge können im Falle einer Aussetzung der 
Berechnung des Anteilwertes vom Anteilinhaber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der 
Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung widerrufen werden. 

 

 

1. Die Anteilinhaber eines Fonds sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu dem 
im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegten Rücknahmepreis und zu den dort 
bestimmten Bedingungen zu verlangen. Diese Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag. 
Sollte ein Rücknahmeabschlag erhoben werden, so ist dessen maximale Höhe für den jeweiligen 
Fonds in dessen Verkaufsprospekt anzugeben. Der Rücknahmepreis vermindert sich in bestimmten 
Ländern um dort anfallende Steuern und andere Belastungen. Die Zahlung des Rücknahmepreises 
erfolgt unverzüglich innerhalb von drei Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem entsprechenden 
Bewertungstag gegen Rücknahme der Anteile. 

 
2. Sofern im Sonderreglement des jeweiligen Fonds nicht anders geregelt, werden 
Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Luxemburger 
Bankarbeitstag bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen, der Register - und Transferstelle 
oder den Vertriebsstellen eingegangen sind, zum Anteilwert des nächstfolgenden Bewertungstages 
abgerechnet. Rücknahmeanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden 
zum Anteilwert des übernächsten Bewertungstages abgerechnet. 

3. Die Verwaltungsgesellschaft hat sämtliche organisatorischen Maßnahmen getroffen, die 
etwaige Praktiken des Market Timing und Late Trading verhindern sollen und behält sich das Recht 
vor, Rücknahmeanträge abzulehnen, die von einem Anleger stammen, von dem die 
Verwaltungsgesellschaft hinreichende Kenntnisse hat, dass dieser derartige Praktiken anwendet. 
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, bei Bedarf Maßnahmen zum Schutz der anderen 
Anleger eines Fonds zu ergreifen. 
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4. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach Abstimmung mit der Verwahrstelle berechtigt, 
umfangreiche Rücknahmen (mehr als 10% des jeweiligen Netto-Fondsvermögens am 
entsprechenden Bewertungstag), die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen 
Kreditaufnahmen des jeweiligen Fonds befriedigt werden können, erst zu tätigen, nachdem 
entsprechende Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ohne Verzögerung verkauft wurden und zu 
dem Rücknahmepreis abzurechnen, in dem die zur Abrechnung der Rücknahmen notwendigen 
Verkäufe der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds abgerechnet wurden. 

5. Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen 
Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche Vorschriften oder andere von der Verwahrstelle nicht 
beeinflussbare Umstände, die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers 
verbieten. 

6. Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Fonds Anteile einseitig gegen Zahlung des 
Rücknahmepreises zurückkaufen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber oder 
zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft oder des jeweiligen Fonds erforderlich erscheint. 

7. Fondsanteile können bei der Verwaltungsgesellschaft, den Vertriebsstellen oder über jede 
Zahlstelle zurückgegeben werden. 

 
8. Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Fonds Entnahmepläne vorsehen. Werden 
Entnahmepläne angeboten, wird dies im Sonderreglement bzw. im Verkaufsprospekt des jeweiligen 
Fonds erwähnt. 
 

9. Soweit im Sonderreglement nichts Abweichendes geregelt ist, bleibt der 
Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, die Rücknahme von Anteilen für bis zu 15 Arbeitstage zu 
beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger einen Schwellenwert erreichen, ab dem 
die Rückgabeverlangen aufgrund der Liquiditätssituation der Vermögensgegenstände des 
Sondervermögens nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden 
können. Der Schwellenwert beträgt 10 %, sofern in dem Sonderreglement nichts anderes 
festgelegt ist. Er beschreibt das Rückgabeverlangen prozentual zum Nettoinventarwert des 
Sondervermögens. 

 

10. In diesem Fall wird die Verwaltungsgesellschaft dem Rückgabeverlangen je Anleger nur 
anteilig entsprechen, im Übrigen entfällt die Rücknahmepflicht. Dies bedeutet, dass jede 
Rücknahmeorder nur anteilig ausgeführt wird. Der nicht ausgeführte Teil der Order (Restorder) 
wird von der Verwaltungsgesellschaft auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt, sondern 
verfällt (Pro-Rata-Ansatz mit Verfall der Restorder). 

 

11. Die Verwaltungsgesellschaft hat die Beschränkung der Rücknahme der Anteile sowie deren 
Aufhebung unverzüglich auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. 

 

12. Der Verwaltungsgesellschaft bleibt zudem vorbehalten, die Rücknahme der Anteile 
auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter 
Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Anleger durch Bekanntmachung in einer hinreichend 
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Artikel 10 Umtausch von Anteilen 

verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in einem elektronischen 
Informationsmedium über die Aussetzung der Rücknahme der Anteile und die Wiederaufnahme 
der Rücknahme zu unterrichten. Die Anleger sind über die Aussetzung und Wiederaufnahme der 
Rücknahme der Anteile unverzüglich nach der Bekanntmachung zu unterrichten. 

 
 

 

1. Die Anteilinhaber eines Fonds sind berechtigt, sofern im Sonderreglement vorgesehen, den 
Umtausch ihrer Anteile in Anteile eines anderen Fonds mit ähnlicher Anlagepolitik, der von der 
Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die 
Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine 
wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, zu verlangen. Ein Umtausch erfolgt nur 
an einem Bewertungstag. 

2. Werden unterschiedliche Anteilklassen innerhalb eines Fonds angeboten, ist auch ein 
Umtausch von Anteilen einer Anteilklasse in Anteile einer anderen Anteilklasse innerhalb des Fonds 
möglich, sofern im Sonderreglement nichts Gegenteiliges bestimmt ist und sofern der Anteilinhaber 
die Bedingungen für eine Direktanlage in diese Anteilklasse erfüllt. 

3. Die Umtauschanträge müssen folgende Angaben enthalten: die Identität und Anschrift des 
antragstellenden Anteilinhabers sowie die Anzahl der zurückzunehmenden Anteile, den Namen des 
Fonds zu dem diese Anteile gehören und der Name des Fonds, in den diese Anteile umgetauscht 
werden sollen. 

4. Sofern im Sonderreglement des jeweiligen Fonds nicht anders geregelt, werden 
Umtauschgesuche, die bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Luxemburger 
Bankarbeitstag bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen, der Register- und Transferstelle 
oder den Vertriebsstellen eingehen, zum Anteilwert des nächstfolgenden Bewertungstages 
abgerechnet. Umtauschgesuche, die nach 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden zum 
Anteilwert des übernächsten Bewertungstages abgerechnet. 

 
5. Die im Rahmen eines Umtausches anfallende maximale Umtauschprovision wird in dem 
jeweiligen Verkaufsprospekt genannt. 
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Artikel 11 Rechnungsjahr und Abschlussprüfung 

Artikel 12 Ausschüttungen 

Artikel 13 Dauer und Auflösung eines Fonds 

6. Nach dem Umtausch werden die Anteilinhaber von der Verwahrstelle über die Anzahl der 
Anteile, die sie bei der Umwandlung erhalten haben, sowie über den entsprechenden Preis, 
informiert. 

 
7. Die Verwaltungsgesellschaft hat sämtliche organisatorischen Maßnahmen getroffen, die 
etwaige Praktiken des Market Timing und Late Trading verhindern sollen und behält sich das Recht 
vor, Umtauschanträge abzulehnen, die von einem Anleger stammen, von dem die 
Verwaltungsgesellschaft hinreichende Kenntnisse hat, dass dieser derartige Praktiken anwendet. 
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, bei Bedarf Maßnahmen zum Schutz der anderen 
Anleger eines Fonds zu ergreifen. 

 

 

 
1. Das Rechnungsjahr eines Fonds wird im jeweiligen Sonderreglement festgelegt. 

 
2. Der Jahresabschluss eines Fonds wird von einem Abschlussprüfer (réviseur d´entreprises 
agrée) geprüft, der von der Verwaltungsgesellschaft ernannt wird. 

 

 

1. Unbeschadet einer anderweitigen Regelung im jeweiligen Sonderreglement bestimmt die 
Verwaltungsgesellschaft, ob und in welcher Höhe eine Ausschüttung erfolgen wird. Die 
Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, Zwischenausschüttungen vorzunehmen. 

 
2. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kursgewinne 
kommen. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung 
gelangen, sofern das Netto-Fondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht unter die 
Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Allgemeinen Verwaltungsreglements sinkt. 

 
3. Ausschüttungen werden auf die am Tag vor dem Ex-Tag vor Annahmeschlusszeit 
ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Im Falle einer Ausschüttung in Form von Gratisanteilen können 
eventuell verbleibende Bruchteile in bar bezahlt werden. Erträge, die fünf Jahre nach 
Veröffentlichung einer Ausschüttungserklärung nicht abgefordert wurden, verfallen zu Gunsten des 
jeweiligen Fonds. Es steht jedoch im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, auch nach Ablauf von 
fünf Jahren Ausschüttungsbeträge zu Lasten des jeweiligen Fonds einzulösen. 

4. Im Falle der Bildung von zwei oder mehreren Anteilklassen gemäß Artikel 5 Absatz 2 dieses 
Allgemeinen Verwaltungsreglements wird die spezifische Ausschüttungspolitik der jeweiligen 
Anteilklasse im Verkaufsprospekt und/oder Sonderreglement des entsprechenden Fonds festgelegt. 

 

 

 
1. Die Dauer eines Fonds ist im jeweiligen Sonderreglement festgelegt. 

2. Unbeschadet der Regelung gemäß Absatz 1 dieses Artikels kann ein Fonds jederzeit durch 
die Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden, sofern im jeweiligen Sonderreglement keine 
gegenteilige Bestimmung getroffen wird. Im Falle der Auflösung fungiert die Verwaltungsgesellschaft 
grundsätzlich als Liquidator. 

3. Die Auflösung eines Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fällen: 

 
a) wenn die im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegte Dauer abgelaufen ist; 
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Artikel 14 Verschmelzung eines Fonds 

b) wenn die Verwahrstellenbestellung gekündigt wird, ohne dass eine neue 
Verwahrstellenbestellung innerhalb der gesetzlichen oder vertraglichen Fristen erfolgt; 

 
c) wenn gegen die Verwaltungsgesellschaft ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die 
Verwaltungsgesellschaft aus irgendeinem Grund aufgelöst wird; 

d) wenn ein Fondsvermögen während mehr als sechs Monaten unter einem Viertel der 
Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Absatz 1 dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements bleibt; 

 
e) in anderen, im Gesetz vom 17. Dezember 2010 oder im Sonderreglement des jeweiligen 
Fonds vorgesehenen Fällen. 

4. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung eines Fonds führt, werden die Ausgabe und 
die Rücknahme von Anteilen eingestellt. Die Verwahrstelle wird den Liquidationserlös, abzüglich der 
Liquidationskosten und Honorare („Netto-Liquidationserlös"), auf Anweisung der 
Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der Verwahrstelle, falls 
erforderlich, ernannten Liquidatoren unter den Anteilinhabern des jeweiligen Fonds nach deren 
Anspruch verteilen. Der Netto-Liquidationserlös, der nicht zum Abschluss des 
Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen worden ist, wird von der Verwahrstelle nach 
Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anteilinhaber bei der Caisse de 
Consignation in Luxemburg hinterlegt, bei der dieser Betrag verfällt, wenn er nicht innerhalb der 
gesetzlichen Frist dort angefordert wird. 

5. Die Anteilinhaber, deren Erben bzw. Rechtsnachfolger oder Gläubiger können weder die 
Auflösung noch die Teilung des jeweiligen Fonds beantragen. 

 

 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluss und gemäß den im Gesetz vom 17. Dezember 
2010 benannten Bedingungen und Verfahren einen Fonds mit einem anderen Fonds, welcher von 
der Verwaltungsgesellschaft oder von einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, 
verschmelzen, wobei dieser andere Fonds sowohl in Luxemburg als auch in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassen sein kann. 

 
Die betroffenen Anleger werden entsprechend der prospektualen Bestimmungen sowie der 
gesetzlichen Vorschriften Luxemburgs und etwaiger Vertriebsländer über die geplante 
Verschmelzung informiert. Die Anteilinhaber der betroffenen Fonds haben während 30 Tagen das 
Recht, ohne Kosten die Rücknahme ihrer Anteile zum einschlägigen Inventarwert oder den 
Umtausch ihrer Anteile in Anteile eines anderen Fonds mit ähnlicher Anlagepolitik, der von derselben 
Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die 
Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine 
wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, zu verlangen. 

 
Die Anteile der Anteilinhaber, welche die Rücknahme oder den Umtausch ihrer Anteile nicht verlangt 
haben, werden auf der Grundlage der Inventarwerte an dem Tag des Inkrafttretens der 
Verschmelzung durch Anteile des übernehmenden Fonds ersetzt. Gegebenenfalls erhalten die 
Anteilinhaber einen Spitzenausgleich. 

 
Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung und der Durchführung einer 
Verschmelzung verbundenen sind, werden nicht den betroffenen Fonds oder deren Anteilinhabern 
angelastet. 
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1. Neben den im Sonderreglement des jeweiligen Fonds aufgeführten Kosten kann einem Fonds 
Folgendes belastet werden: 

 
- Steuern und ähnliche Abgaben, die auf das jeweilige Fondsvermögen, dessen Einkommen 
oder die Auslagen zu Lasten dieses Fonds erhoben werden; 

 
- Kosten für Beratung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle entstehen, wenn 
sie im Interesse der Anteilinhaber eines Fonds handeln; 

- Kosten für die Durchsetzung von Rechtsansprüchen, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber 
eines Fonds ist; 

 
- Kosten für den Abschlussprüfer (réviseur d´entreprises agrée) eines Fonds, die Kosten für die 
Prüfung seiner steuerlichen Rechnungslegung und ggf. sonstige Kosten für Zertifizierungen von 
fondsbezogenen Berechnungen; 

- Kosten für das Risikomanagement eines Fonds; 

 
- Kosten zur Analyse des Anlageerfolges, sowie für die Analyse der Performance-Rechnung 
eines Fonds (Performance-Attribution); 

- Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung 
eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können; 

 
- Aufwendungen für die Ermittlung und Veröffentlichung von Steuerfaktoren im In- und 
Ausland; 

 
- Sämtliche Kosten, die im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit der Analyse, der 
Kontrolle sowie der Umsetzung der Nachhaltigkeits- und ESG-Aspekten entstehen; 

 
- Kosten für die Einlösung von Ertragsscheinen und ggf. Kosten im Zusammenhang mit 
Ausschüttungen; 

 
- Kosten für die Zahlstellen sowie die damit verbundenen Vertriebsaktivitäten in den jeweiligen 
Vertriebsländern; 

- Kosten für die Erstellung und/oder Modifizierung sowie die Hinterlegung und Veröffentlichung 
des Allgemeinen Verwaltungsreglements und des Sonderreglements sowie anderer Dokumente, 
wie z.B. Verkaufsprospekte, Halbjahres- und Jahresberichte, die den entsprechenden Fonds 
betreffen, einschließlich Kosten der Anmeldungen zur Registrierung, Aufrechterhaltung, 
Deregistrierung oder der schriftlichen Erläuterungen bei sämtlichen Registrierungsbehörden und 
Börsen (einschließlich örtlichen Wertpapierhändlervereinigungen), welche im Zusammenhang mit 
einem Fonds oder dem Anbieten seiner Anteile vorgenommen werden müssen; 

 
- Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilinhaber in allen 
notwendigen Sprachen, einschließlich Übersetzungskosten sowie Druck- und Vertriebskosten von 
sämtlichen weiteren Berichten und Dokumenten, welche gemäß den anwendbaren Gesetzen oder 
Verordnungen der genannten Behörden notwendig sind; 

 
- Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentlichungen und sonstige 
Sonderreportings; 

Artikel 15 Allgemeine Kosten 
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Artikel 16 Verjährung und Vorlegungsfrist 

- Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der 
Informationen über Verschmelzungen von Investmentvermögen und außer im Fall der 
Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder 
Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung; 

 
- ein angemessener Anteil an den Kosten für Werbung, Marketingunterstützung, Umsetzung 
der Marketingstrategie sowie für sonstige Marketingmaßnahmen und solche, welche direkt im 
Zusammenhang mit dem Anbieten und Verkauf von Anteilen anfallen; 

 
- Kosten für die Erstellung der Basisinformationsblätter (PRIIP/KID); 

 
- sämtliche Kosten, die im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit der Analyse 
sowie der Bestätigung des wirtschaftlich Berechtigten des Fonds entstehen, insbesondere Kosten 
für die Anpassung und Veröffentlichung sowie die Bestellung eines Auszuges im Register des 
wirtschaftlich Berechtigten; 

 
- sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Veräußerung und der Bewertung 
von Vermögenswerten sowie sämtliche Kosten in Verbindung mit der Abwicklung und Meldung 
Besicherung und Überwachung von Derivatgeschäften; 

 
- Sämtliche Kosten, die im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang durch Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) i.S.d. Gesetz vom 12. 
November 2004 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entstehen; 

- Kosten für die Bonitätsbeurteilung eines Fonds oder deren Vermögenswerte durch national 
und international anerkannte Rating-Agenturen; 

 
- Kosten für Telefon, Fax und die Nutzung anderer elektronischer Kommunikationsmittel sowie 
für externe Informationsmedien (wie z.B. Reuters, Bloomberg etc.) sowie „out-of pocket“ Gebühren; 

 
sämtliche sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung von regulatorischen 

Anforderungen; 

- Alle fremden Verwaltungs- und Verwahrungsgebühren, die von anderen 
Korrespondenzbanken und/oder Clearingstellen für die Vermögenswerte des Fonds in Rechnung 
gestellt werden, inkl. Fremdspesen sofern diese im Zusammenhang mit den Transaktionen des 
Fonds anfallen; 

 
- sonstige Kosten für die Fondsverwaltung und Fondsadministration einschließlich der Kosten 
von Interessenverbänden. 

 
Sämtliche vorbezeichneten Kosten, Gebühren und Ausgaben verstehen sich zuzüglich einer 
etwaigen Umsatzsteuer. 

2. Sämtliche Kosten werden zunächst dem laufenden Einkommen, dann den Kapitalgewinnen 
und zuletzt dem jeweiligen Fondsvermögen angerechnet. 

 

 

 
1. Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle 
können nach Ablauf von fünf Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend 
gemacht werden; davon unberührt bleibt die in Artikel 13 Absatz 4 des Allgemeinen 
Verwaltungsreglements enthaltene Regelung. 
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Artikel 17 Änderungen 

Artikel 18 Veröffentlichungen 

Artikel 19 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache 

2. Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt fünf Jahre ab Veröffentlichung der jeweiligen 
Ausschüttungserklärung. Es steht jedoch im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, auch nach 
Ablauf der Vorlegungsfrist vorgelegte Ertragsscheine zu Lasten eines Fonds einzulösen. 

 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Allgemeine Verwaltungsreglement in Abstimmung mit der 
Verwahrstelle jederzeit ganz oder teilweise ändern. 

 

 

 
1. Die erstmals gültige Fassung sowie die letzte Änderung des Allgemeinen 
Verwaltungsreglements wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt 
und ein entsprechender Hinterlegungsvermerk im RESA veröffentlicht. 

2. Ausgabe- und Rücknahmepreise können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der 
Verwahrstelle und bei allen Zahl- und Vertriebsstellen erfragt werden. 

 
3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für jeden Fonds einen Verkaufsprospekt, ein 
Basisinformationsblatt, einen geprüften Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg. 

 
4. Die unter Absatz 3 dieses Artikels aufgeführten Unterlagen eines Fonds sind für die 
Anteilinhaber am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei allen Zahl- oder 
Vertriebsstellen erhältlich. 

5. Die Auflösung eines Fonds gemäß Artikel 13 des Allgemeinen Verwaltungsreglements wird 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen im Großherzogtum Luxemburg von der 
Verwaltungsgesellschaft im RESA und in einer luxemburgischen Tageszeitung sowie gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes, in dem die Anteile zum öffentlichen Vertrieb 
berechtigt sind, veröffentlicht. 

 

 

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt Luxemburger Recht. Insbesondere gelten in 
Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die 
Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der 
Verwahrstelle. 

2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der 
Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg 
im Großherzogtum Luxemburg. 

Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der 
Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds 
öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem 
betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen 
Fonds beziehen. 

3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im 
jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde. 
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 Dieses Reglement tritt in seiner aktuell gültigen Fassung am 01.06.2026 in Kraft.  

Artikel 20 Inkrafttreten 
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Artikel 1 Anlageziele und Anlagepolitik 

 

Für den Fonds Bankhaus Bauer Premium Select (der „Fonds“) ist das Allgemeine 
Verwaltungsreglement, welches beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt 
wurde, integraler Bestandteil. Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des 
nachstehenden Sonderreglements. 

 

 

 
Ziel der Anlagepolitik des Fonds Bankhaus Bauer Premium Select ist es, unter Einhaltung einer 
grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs unter stetiger 
Berücksichtigung des eingegangenen Risikos zu erzielen. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen 
vorrangig Aktien in- und ausländischer Emittenten sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere 
zur Verfügung. 

 
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Fondsmanagement entscheidet frei über die 
Portfoliozusammensetzung, wobei es die für den Fonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige 
Anlagepolitik einzuhalten hat. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes (Benchmark) als 
Bezugsgrundlage verwaltet. 

 
Ergänzend können auch passiv und aktiv verwaltete Fonds sowie Derivate und strukturierte 
Produkte (z.B. Zertifikate) erworben werden, sofern dies im Portfoliokontext sinnvoll erscheint. Eine 
Investition in Fonds und ETFs ist auf 15% des gesamten Fondsvolumens begrenzt. 

 
Mindestens 25% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert 
der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds 
werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes 
angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können 
(Mischfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds 
berücksichtigt werden. 

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind: 

 
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an 
einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß 
Artikel 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 
April 2004 über die Märkte für Finanzinstrumente entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind; 

 
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und 
dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind; 

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer 
Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15% unterliegen und nicht 
von ihr befreit sind; 

- Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten 
Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften 

 
Sonderreglement Bankhaus Bauer Premium Select 
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anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens 
festgelegten Mindestquote. 

 
Für den Fonds dürfen daneben flüssige Mittel und ähnliche Vermögenswerte gehalten werden, auch 
in Fremdwährungen. 

 
Bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es zu der Erhebung einer Verwaltungsvergütung 
auch auf der Ebene dieser Zielfonds kommen. Das Fondsmanagement wird versuchen im Rahmen 
der Anlageentscheidungen in Zielfonds zu investieren, deren Verwaltungsvergütung nicht über 2% 
p.a. liegen wird. Eine eventuell anfallende Outperformance Fee bleibt hiervon jedoch 
unberücksichtigt. Im Jahresbericht des Fonds wird angegeben, wie hoch der Anteil der 
Verwaltungsvergütung maximal ist, welche der Fonds sowie die Zielfonds zu tragen haben. 

Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in Artikel 4 des Verwaltungsreglements enthalten. 

 
Außerdem ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, für den Fonds Derivate zu Anlagezwecken 
und Absicherungszwecken gegen Währungs-, Zins- und Kursrisiken sowie zur Deckung von 
sonstigen Risiken einzusetzen. 

 
Unter keinen Umständen darf der Fonds beim Einsatz von Derivaten von den genannten 
Anlagezielen abweichen. 

 
Für den Fonds werden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der Verordnung (EU) 
2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die 
Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 abgeschlossen. Sofern der Fonds zukünftig 
beabsichtigt, diese Techniken und Instrumente einzusetzen, wird der Verkaufsprospekt 
entsprechend den Vorschriften der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlament s 
angepasst. 

 
Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

 
Es ist nicht vorgesehen, Anteile des Fonds an einer Börse amtlich notieren zu lassen. 
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Artikel 3 Fondswährung, Bewertung, Bewertungstag, Anteilausgabe und -rücknahme 

Artikel 4 Ausschüttungspolitik 

 

Die Anteile sind Inhaberanteile und werden in Form von Globalzertifikaten verbrieft. Die Auslieferung 
effektiver Stücke ist nicht vorgesehen. 

 
Für den Fonds können gemäß Artikel 5 Nummer 2 des Allgemeinen Verwaltungsreglements 
verschiedene Anteilklassen ausgegeben werden. Dies findet Erwähnung im Verkaufsprospekt. 

 
Alle Anteile derselben Anteilklasse haben gleiche Rechte. 

 

 

 
1. Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Die Fondswährung, in welcher für den Fonds der 

Anteilwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis berechnet werden, ist der Euro. 

2. Bewertungstag ist jeder Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg und Hamburg ist, mit 
Ausnahme des 24. Und 31. Dezember eines jeden Jahres. 

 
3. Anteile werden an jedem Bewertungstag ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß 

Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements. Auf den Anteilwert kann ein 
Ausgabeaufschlag von maximal 4% des Anteilwertes erhoben werden. Der Ausgabepreis kann 
sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern 
anfallen. 

 
4. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 7 des Allgemeinen 

Verwaltungsreglements. Derzeit wird keine Rücknahmeprovision erhoben. 

5. Der Ausgabe- und Rückgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen in Luxemburg nach 
dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar. 

 
Sind die Zahlung und ein schriftlicher Zeichnungsantrag bis zu diesem Datum nicht 
eingegangen, kann der Antrag abgelehnt und jede auf seiner Grundlage erfolgte Zuteilung von 
Anteilen annulliert werden. Geht eine Zahlung im Zusammenhang mit einem Zeichnungsantrag 
nach Ablauf der vorgesehenen Frist ein, kann die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Register- 
und Transferstelleden Antrag bearbeiten bzw. bearbeiten lassen und dabei voraussetzen, dass 
die Anzahl der Anteile, die mit dem eingegangenen Betrag (einschließlich des anwendbaren 
Ausgabeaufschlags) gezeichnet werden können, diejenige ist, die sich aus der nächsten 
Nettoinventarwertberechnung nach Eingang der Zahlung ergibt. 

 

 

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann die im Fonds erwirtschafteten Erträge an die Anteilinhaber 
des Fonds ausschütten oder diese Erträge in dem Fonds thesaurieren. Dies findet Erwähnung im 
Abschnitt „Der Fonds Bankhaus Bauer Premium Select im Überblick“ des Verkaufsprospektes. 

2. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kursgewinne 
kommen. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung 
gelangen, sofern das Netto-Fondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht unter die 
Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Allgemeinen Verwaltungsreglements sinkt. 

3. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. 
Erträge, die fünf Jahre nach Veröffentlichung einer Ausschüttungserklärung nicht abgefordert 
wurden, verfallen zu Gunsten des Fonds. 

Artikel 2 Anteile 
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Artikel 5 Verwahrstelle / Register- und Transferstelle 

Artikel 6 Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens 

4. Sofern keine Ausschüttung vorgenommen wird, werden die erzielten ordentlichen und 
außerordentlichen Erträge des Fondsvermögens im Fondsvermögen wertsteigernd wieder angelegt. 

 

 

Die Verwahrstelle ist die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg. Die 
Transaktionen innerhalb des Fondsportfolios werden über die Verwahrstelle abgewickelt. Die 
Verwahrstelle handelt im Interesse der Anteilinhaber. 

Die Register- und Transferstelle ist die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. 
 

 

1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Ausübung ihrer Tätigkeiten als 
Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 0,22 % p.a.,  Diese 
Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. 
Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer.  

 
 

2. Die Verwahrstelle erhält ein Entgelt von bis zu 0,04% p.a., mindestens EUR 9.000,- pro 
angefangenem Kalenderjahr, das bewertungstäglich auf das Netto-Fondsvermögen des 
vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen und monatlich nachträglich auszuzahlen ist. 
 

3. Die Register- und Transferstelle erhält für die Ausübung ihrer Tätigkeiten aus dem Netto- 
Fondsvermögen ein Entgelt für die Abwicklung und das Reporting des Anteilscheingeschäfts (je 
ISIN) in Höhe von 300,00 EUR monatlich sowie ein Entgelt für die Führung von "Insti-Registern" (je 
ISIN / je Register) in Höhe von 125,00 EUR monatlich. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich 
einer etwaigen Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer.  

 
4. Der Investmentmanager erhält ein fixes Entgelt in Höhe von bis zu 1,50% p.a., das 

bewertungstäglich auf das Netto-Fondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu 
berechnen und monatlich nachträglich auszuzahlen ist. Diese Vergütung versteht sich 
zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer.  

 
Es gilt nachfolgende Regelung im Zusammenhang mit der Performance Fee: 

 
Neben diesem fixen Entgelt erhält der Investmentmanager eine leistungsabhängige Vergütung 
in Höhe von 15% („Performance Fee“) der über 4% („Referenzperformance“), zum Ende einer 
Abrechnungsperiode, hinausgehenden positiven Performance. 

 
Die Abrechnungsperiode umfasst ein Geschäftsjahr und beginnt am 1. November eines jeden 
Jahres. Bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs werden alle Abrechnungsperioden seit 
dem Zeitpunkt der letzten Auszahlung einer erfolgsabhängigen Vergütung, maximal der 
vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden berücksichtigt („rollierender Referenzzeitraum“). 
Existieren für eine Anteilklasse weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden und 
hat noch keine Entnahme stattgefunden, so entspricht der Referenzzeitraum allen 
vorangegangenen Abrechnungsperioden.Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer 
etwaigen Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer.
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Ein Anspruch auf Performancevergütung besteht nur dann, wenn der Anteilswert sich über 
derjenigen Höhe befindet, welche zuletzt zu einer Auszahlung einer Performance Fee Anlass 
gegeben hat („High-Watermark-Prinzip“). Im Jahr der Erstausgabe von Anteilen gilt der 
Erstausgabepreis als High-Watermark in diesem Sinne. Der Teil der Anteilwertentwicklung, 
welcher zur Wertaufholung bis zur High-Watermark führte, ist hierbei nicht 
vergütungsberechtigt. Netto Wertminderungen werden durch die Anwendung dieses Prinzips 
auf die folgenden Abrechnungsperioden vorgetragen. 

 
Besteht bis zum Ende eines Referenzzeitraums (fünf Jahre) kein Anspruch auf Entnahme einer 
erfolgsabhängigen Vergütung, so wird zu Beginn des folgenden Abrechnungszeitraums ein 
rollierender Kompensationsmechanismus angewandt, bei dem die gültige High Watermark auf 
den höchsten Nettoinventarwert zum Ende der vorangegangenen fünf (5) Abrechnungsperioden 
angepasst wird. Der gültige Referenzzeitraum wird somit um eine Abrechnungsperiode 
verschoben. 

Durch Anwendung dieser Prinzipien erfolgt eine Auszahlung der erfolgsabhängigen Vergütung 
zum Ende einer Abrechnungsperiode nur, sofern alle im Folgenden genannten Bedingungen 
erfüllt sind: 

- zum Ende einer Abrechnungsperiode eine neue High Watermark erreicht wurde und 

 
- zum Ende einer Abrechnungsperiode die Referenzperformance von 4% übertroffen 

 
Bei der Berechnung der Anteilwertentwicklung zur Messung der Performance gegenüber der 
Referenzperformance, werden alle Kosten (excl. der erfolgsabhängigen Vergütung) und 
etwaige Ausschüttungen berücksichtigt („net of all cost“) 

 
Als Basis für die Messung dient der am Ende der vorangegangenen Abrechnungsperiode 
gültigen Nettoinventarwertes pro Anteil. Entsprechend dem täglichen Vergleich der 
prozentualen Entwicklung des Nettoinventarwertes je Anteil und der Referenzperformance, 
sowie unter Berücksichtigung des High-Watermark-Prinzip, wird eine rechnerisch angefallene 
erfolgsabhängige Vergütung im Fondsvermögen zurückgestellt oder aber eine bereits 
zurückgestellte Vergütung entsprechend aufgelöst. 

Bei der Rückgabe von Anteilen wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung 
je zurückgegebenen Anteil im Fonds festgeschrieben und am Ende der Abrechnungsperiode an 
den Investmentmanager ausgezahlt (« Crystallization on Redemption »). 

 
Sollte für den Teilfonds eine Liquidation oder ein Fondsereigni (Fusion) angestrebt werden, so 
ist der Nettoinventarwert pro Anteilsklasse an dem Tag maßgebend, an dem der Entscheid zur 
Auflösung des Fonds gefällt wurde, respektive der Tag an dem das Fondsereignis in Kraft tritt. 

 
Folgende Beispiele sollen die Berechnung der Performance Fee verdeutlichen: 

 

Abrechnungsperiode 
Anteilwert 
Beginn 
AP 

Anteilwert Prozentuale 

Hurdle HWM PF 

PF 

Ende AP 
vor PF 

Entwicklung 
vor PF 

Anteil 

1 
         

100,00  
105 5,00% 4,00% 

      
100,00  

15% 0,15 

2 
         

105,00  
99 -5,71% 4,00% 

      
105,00  

15% - 

3 
           

99,00  
96 -3,03% 4,00% 

      
105,00  

15% - 

4            98 2,08% 4,00%       15% - 
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Artikel 10 Dauer des Fonds 

Artikel 11 Liquiditätsmanagementinstrumente 

Artikel 7 Total Expense Ratio 

Artikel 9 Rechnungsjahr 

96,00  105,00  

5 
           

98,00  
101,5 3,57% 4,00% 

      
105,00  

15% - 

6 
         

101,50  
99 -2,46% 4,00% 

      
105,00  

15% - 

7 
           

99,00  
100 1,01% 4,00% 

      
101,50  

15% - 

8 
         

100,00  
106 6,00% 4,00% 

      
101,50  

15% 0,075 

9 
         

106,00  
105 -0,94% 4,00% 

      
106,00  

15% - 

10 
         

105,00  
104 -0,95% 4,00% 

      
106,00  

15% - 

11 
         

104,00  
104,9 0,87% 4,00% 

      
106,00  

15% - 

12 
         

104,90  
105,3 0,38% 4,00% 

      
106,00  

15% - 

13 
         

105,30  
106 0,66% 4,00% 

      
106,00  

15% - 

 
 

 
Sämtliche vorbezeichneten Kosten verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer. 

 

 

Die Total Expense Ratio wird nach Abschluss des Geschäftsjahres des Fonds auf Basis der 
historischen Werte des jeweils vergangenen Geschäftsjahres, exklusive der Transaktionskosten, für 
den Fonds bzw. seine Anteilklassen ermittelt und im jeweiligen Jahresbericht genannt. 

 
 

 

 
Das Rechnungsjahr des Fonds endet jedes Jahr am 31. Oktober. 

 

 

Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 
 
 

 

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann – nebst der Liquiditätsmanagementinstrumente in a und 
h nachfolgend –  noch mindestens zwei der Liquiditätsmanagementinstrumente aus b – g 
nachfolgend nutzen: 

 

a) Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
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Die Gesellschaft kann die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche 

Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich 

erscheinen lassen. 

 

b) Rücknahmebeschränkung 

Die Verwaltungsgesellschaft darf das Recht der Anleger auf Rückgabe ihrer Anteile vorübergehend und 

teilweise beschränken, so dass die Anleger nur einen bestimmten Teil ihrer Anteile zurückgeben können. 

 

c) Verlängerung der Rückgabefrist 

Die Gesellschaft darf die Rückgabefrist verlängern.  

 

d) Rückgabegebühr 

Die Verwaltungsgesellschaft darf eine Rückgabegebühr innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite erheben, die 

unter Berücksichtigung der Liquiditätskosten von den Anlegern bei der Rückgabe von Anteilen an den Fonds 

gezahlt und mit der sichergestellt wird, dass Anleger, die im Fonds verbleiben, nicht unangemessen 

benachteiligt werden. 

 

e) Swing Pricing und Dual Pricing 

Die Verwaltungsgesellschaft darf Swing Pricing und/oder Dual Pricing nutzen. Swing Pricing ist ein im Voraus 

festgelegter Mechanismus, bei dem der Nettoinventarwert der Anteile des Fonds durch Anwendung eines 

Faktors („Swing-Faktor“), der die Liquiditätskosten berücksichtigt, angepasst wird. Dual Pricing ist ein im 

Voraus festgelegter Mechanismus, bei dem die Ausgabe- und Rücknahmepreise für die Anteile des Fonds 

festgelegt werden, indem der Nettoinventarwert pro Anteil um einen Faktor, der die Liquiditätskosten abbildet, 

angepasst wird. 

 

f) Verwässerungsschutzgebühr 

Die Verwaltungsgesellschaft darf eine Verwässerungsschutzgebühr erheben, die ein Anleger bei der Ausgabe 

oder der Rücknahme von Anteilen an den Fonds zahlt, die den Fonds für die aufgrund des Umfangs dieser 

Transaktion entstandenen Liquiditätskosten entschädigt und die sicherstellt, dass andere Anleger nicht in 

ungerechtfertigter Weise benachteiligt werden. 

 

g) Sachauskehr 

Die Verwaltungsgesellschaft darf Vermögenswerte, die von oder für den Fonds gehalten werden, an einen 

professionellen Anleger anstelle der Auszahlung des Rücknahmepreises übertragen, um Rückgaben von 

Anteilen auszuführen.  

 

h) Abspaltung illiquider Anlagen (Side Pockets) 

Die Verwaltungsgesellschaft darf im Interesse der Anleger des Fonds illiquide Anlagen abspalten. 

 

2. Die Verwaltungsgesellschaft darf neben den in Absatz 1 genannten auch weitere 
Instrumente zur Steuerung der Liquidität des Fonds einsetzen. Die Voraussetzungen der 
Anwendung solcher Instrumente werden in dem Verkaufsprospekt geregelt.   

 

 

 Artikel 12 Inkrafttreten 
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 Dieses Reglement tritt in seiner aktuell gültigen Fassung am 01.06.2026 in Kraft. 
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HINWEISE FÜR ANLEGER AUßERHALB DES GROßHERZOGTUMS LUXEMBURG 
Zusätzliche Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 

Zahl- und Informationsstelle  

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,  

Kaiserstrasse 24  

60311 Frankfurt am Main (Deutschland) 

 

Zeichnungsanträge, Rücknahmeaufträge sowie Umtauschanträge von Anteilen können auch bei der 

deutschen Zahlstelle eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen an die Anleger können über die vorgenannte 

Zahlstelle erfolgen.  

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, aber auch die Rücknahme- und Ausgabepreise 

werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hansainvest.de) veröffentlicht. Des Weiteren 

können die Ausgabe- und Rücknahmepreise bei der vorgenannten Zahlstelle und der Informationsstelle 

kostenlos erfragt werden.  

Zudem werden die Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland zusätzlich mittels dauerhaftem 

Datenträger in folgenden Fällen informiert:  

• Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des Fonds  

• Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung  

• Änderungen des/der Verwaltungsreglements, sofern diese Änderungen mit den bisherigen 

Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, sie wesentliche Anlegerrechte berühren oder die 

Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Fondsvermögen entnommen 

werden können  

• Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds  

• Die Änderung des Fonds in einen Feeder-Fonds oder die Änderung eines Master-Fonds  

Der Verkaufsprospekt (nebst Anhang), das  Verwaltungsreglement, das „Basisinformationsblatt“ sowie die 

Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der 

luxemburgischen Zahlstelle, der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle kostenlos 

einsehbar bzw. kostenlos in Papierform erhältlich.  

Darüber hinaus sind bei der Verwaltungsgesellschaft und den Zahlstellen die Satzung der 

Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstellenvertrag und der Register- und Transferstellenvertrag kostenlos 

einsehbar.  
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BESONDERE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER EUROPÄISCHEN UNION (EU) UND 

DEM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM (EWR) 

Kontakt- und Informationsstelle  

Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd. mit Adresse bei SouthPoint, Herbert House, Harmony Row, Grand 

Canal Dock, Dublin 2, Ireland, E-Mail: facilities_agent@zeidlerlegalservices.com (“Zeidler”) wurde von der 

HANSAINVEST als Kontakt- und Informationsstelle gemäß Artikel 92 (1) b) - f) der EU-Richtlinie 2009/65 

(angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) zu handelsüblichen Gebühren beauftragt. Dies 

bedeutet, dass Zeidler die folgenden Aufgaben übernimmt: 

 

1. Informieren der Anleger darüber, wie Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträge und 

Leistung weiterer Zahlungen an die Anteilseigner für Anteile am Sondervermögen erteilt werden 

können und wie Rückkaufs- und Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden; 

 

2. Erleichtern der Handhabung von Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vorkehrungen 

in Bezug auf die Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anteilen am Sondervermögen im 

jeweiligen Land der EU oder dem EWR; 

 

3. Versorgung der Anleger mit dem Prospekt, der Satzung, den wesentlichen Anlegerinformationen 

(„KIIDs“) und dem Jahres- und Halbjahresbericht zur Ansicht und zur Anfertigung von Kopien; 

 

4. Versorgung der Anleger mit relevanten Informationen in Bezug auf die Aufgaben, die die Kontakt- 

und Informationsstelle erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger; und  

 

5. Fungieren als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweiligen Finanzmarktaufsichtsbehörde 

des jeweiligen Vertriebslandes in der EU oder dem EWR. 

 

Transferstelle  

Hinsichtlich der Tätigkeiten gemäß Artikel 92 (1) a) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-

Richtlinie 2019/1160) gilt Folgendes:  

Die Anteile können bei der HANSAINVEST, der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. 

Rücknahmeorders sind bei der Verwahrstelle, der Zahlstelle oder der HANSAINVEST selbst zu stellen. Anteile an 

dem Sondervermögen können in Depots bei Kreditinstituten erworben werden. In diesen Fällen übernimmt das 

jeweilige Kreditinstitut die Verwahrung und Verwaltung der Anteile. Einzelheiten werden jeweils über die 

depotführende Stelle geregelt. 

 

 


